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Liebe Leserin, lieber Leser

Auf den 31.1.2008 ist Dr. iur. Raoul Stocker als Leiter 
des Verrechnungspreisdienstes der Abteilung Internatio-
nales der ESTV zurückgetreten und ist seither in der 
Steuerberatung von Ernst & Young, Zürich, sowie als Vi-
zedirektor an unserem Institut tätig. Über sein Ausschei-
den aus der ESTV hinaus hat er bis Ende 2008 die Betreu-
ung des Abschnittes über die Doppelbesteuerungsab-
kommen in der Gesetzgebungs-Agenda wahrgenommen. 
Wir danken ihm sehr für die kompetente, verlässliche 
und kollegiale Betreuung dieser Aufgabe.

Ab dieser Ausgabe wird – nach seiner Rückkehr von der 
schweizerischen Botschaft in Washington, wo er als Fi-
nanzattaché gewirkt hat – Fürsprecher Eric Hess, Stell-
vertreter a. i. des Chefs der Abteilung Internationales der 
ESTV und Chef des Länderdienstes VII, diesen Abschnitt 
wie schon in den Jahren 2002 - 2006 betreuen. Wir freuen 
uns auf die erneute Zusammenarbeit und danken ihm ger-
ne für die Übernahme dieser Verantwortung.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Ruedi Baumann
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Abkommensmissbrauch – Aktuelle Entwicklungen 
in der schweizerischen Abkommenspolitik
Neue Limitation on Benefits-Klauseln in schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen

Dr. iur. HSG et lic. rer. pol. Raoul Stocker/Dr. iur. HSG Bernhard Hössli
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Griffige Massnahmen zur Bekämpfung des Abkommens-
missbrauchs sind deshalb zu einer wichtigen Vorausset-
zung für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des 
DBA-Netzes eines Staates geworden. Dies veranlasste in 
der Vergangenheit auch die Schweiz, vorwiegend auf-
grund zunehmender Kritik der Abkommenspartner, uni-
lateral Vorschriften zur Bekämpfung des Abkommens-
missbrauchs zu erlassen und in die DBA aufzunehmen 
(vgl. z. B. die DBA mit Italien und Frankreich). In 
jüngster Vergangenheit ist in der schweizerischen Ab-
kommenspolitik zudem eine Tendenz zu beobachten, 
vermehrt Missbrauchsbestimmungen in DBA aufzuneh-
men. So sehen die paraphierten Abkommen mit Kolum-
bien und Chile, der Vertrag zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung zwischen dem Trade Office of Swiss Indus-
tries in Taipeh und der Taipei Cultural and Economic 
Delegation in Switzerland3 sowie die Revisionsprotokol-
le mit Grossbritannien und Frankreich eigentliche Miss-
brauchsbestimmungen gegen sog. Durchlaufstrukturen 
vor.

Ziel dieses Beitrags ist es, die neuen Missbrauchsbestim-
mungen darzustellen und zu analysieren. Dabei werden 
sie in einen weiteren Kontext gestellt, indem einerseits 
die internationalen Entwicklungen zur Verhinderung des 
Abkommensmissbrauchs dargestellt werden und andrer-
seits ein Bezug zur geltenden schweizerischen Miss-
brauchspraxis hergestellt wird. Zunächst werden deshalb 
die international und national möglichen Instrumentari-
en zur Bekämpfung des Abkommensmissbrauchs darge-
stellt (Abschn. 2), bevor konkret auf die in der neuen 
schweizerischen Abkommenspolitik vorgesehenen 
Durchlaufbestimmungen eingegangen wird (Abschn. 3). 
Abschliessend wird dargestellt, inwiefern sich die neue 
Abkommenspolitik auf die derzeit geltenden nationalen 
Missbrauchsvorschriften auswirkt (Abschn. 4).

2 Missbrauch von Doppelbesteue-
rungsabkommen

2.1 Zur Problematik des Treaty Override

Nach dem allgemein anerkannten völkerrechtlichen 
Grundsatz «pacta sunt servanda» sind abgeschlossene 
völkerrechtliche Verträge einzuhalten. Dieser Grundsatz 
wurde in Art. 26 des Wiener Übereinkommens über das 
Recht der Verträge vom 23.5.1969 (WÜRV) kodifiziert 
und besagt, dass rechtskräftige Verträge die Vertragspar-

3 Es handelt sich hier nicht um ein eigentliches DBA, sondern 
um einen privatrechtlichen Vertrag zwischen dem Trade Of-
fice of Swiss Industries und der Taipei Cultural and Econom-
ic Delegation. Der Vertrag soll im Rahmen eines Bundesge-
setzes umgesetzt werden.

1 Einleitung

In den meisten westlichen Demokratien gilt der unge-
schriebene Grundsatz, dass die Steuerpflichtigen ihre 
wirtschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich so gestalten 
können, wie sie ihnen am günstigsten erscheinen. So 
führt allein die Tatsache, dass eine bestimmte Gestaltung 
aus steuerlichen Gründen gewählt wurde, nicht zum Ent-
zug von Steuervorteilen, die das Gesetz an sich vorsieht. 
Jedoch sind solche Steuergestaltungen stets anhand der 
Vorschriften zur missbräuchlichen Steuerumgehung zu 
beurteilen. So werden Gestaltungen meist aus Gerechtig-
keitsüberlegungen dann nicht anerkannt, wenn sie einzig 
dem Zweck der missbräuchlichen Steuervermeidung die-
nen. Dabei verlaufen die Grenzen zwischen legaler Steu-
ereinsparung und missbräuchlicher Steuerumgehung je 
nach Staat sehr unterschiedlich.

Dieses Abgrenzungsproblem zwischen legaler Steuer-
einsparung und missbräuchlicher Steuerumgehung stellt 
sich auch im Rahmen internationaler Steuerrechtsgestal-
tungen. Einerseits sehen sich die Wirtschaftsteilnehmer 
durch die zunehmende Globalisierung der Märkte und 
die Bildung neuer bedeutender Wirtschaftsräume mit den 
unterschiedlichsten Steuerrechtsordnungen konfrontiert, 
die mangels Harmonisierung zu einer erhöhten Komple-
xität des Wirtschaftslebens führen. Andererseits sollen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) durch Vermei-
dung der internationalen Doppelbesteuerung den Aus-
tausch von Gütern und Dienstleistungen sowie den Kapi-
tal- und Personenverkehr fördern. Gerade das immer 
dichter werdende Netz von DBA bietet aber die Möglich-
keit, durch geschickte Steuerplanung und Gestaltungen 
missbräuchlich in den Genuss von Abkommensbegünsti-
gungen zu gelangen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn DBA benutzt werden, um Abkommensbegünsti-
gungen Personen zukommen zu lassen, denen sie eigent-
lich nicht zustehen. So führt denn auch der Fiskalaus-
schuss der OECD in seinem Kommentar zum Musterab-
kommen aus, dass es grundsätzlich Sache der Mitglied-
staaten sei, der Ausnutzung von Unterschieden im Steu-
erniveau der Staaten durch Steuerpflichtige zu begegnen 
und entsprechende Anordnungen in ihre bilateralen DBA 
aufzunehmen.1 Die zunehmende Bedeutung von Bestim-
mungen zur Verhinderung der missbräuchlichen Inan-
spruchnahme von DBA2 zeigt sich auch darin, dass der 
OECD-Kommentar im Rahmen der Nachführung 2003 
ein ausgeweitetes Bekämpfungsinstrumentarium zur 
Verfügung stellt.

1 OECD-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 9.6 ff.
2 Die missbräuchliche Inanspruchnahme von DBA wird häufig 

auch kurz «Abkommensmissbrauch» genannt.
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klarem Widerspruch zu der vom gleichen Staat in einem 
DBA eingegangenen Verpflichtung steht. Nach Metzger 
setzt dies neben dem objektiven Widerspruch zwischen 
Landesrecht und DBA subjektiv zusätzlich die Absicht 
des Gesetzgebers voraus, sich über vertragliche Ver-
pflichtungen in DBA hinwegzusetzen.10

Kein treaty override liegt vor, wenn:11

 – ein Staat durch seine Gesetzgebung einen Gerichts-
entscheid korrigiert, welcher einer unter den Ver-
tragsstaaten unbestrittenen Auslegung einer Abkom-
mensbestimmung widerspricht;

 – ein Staat durch seine Gesetzgebung die Bedeutung 
eines Begriffs unilateral ändert, sofern diese Ände-
rung mit dem Sinn und Zweck des DBA vereinbar 
ist;

 – ein Staat durch seine Gesetzgebung unbewusst oder 
ungewollt Bestimmungen eines DBA widerspricht.

Die Frage, ob unilaterale Missbrauchsbestimmungen ei-
nen treaty override darstellen, beantwortet die OECD in 
der Tendenz ablehnend. Sie verweist auf die Rangord-
nung von Völkerrecht und unilateralem Recht in der na-
tionalen Gesetzgebung. Für Staaten, die Abkommens-
missbrauch auch als Missbrauch des unilateralen Rechts 
auffassen, führt sie denn auch aus, dass der Erlass von 
unilateralen Missbrauchsvorschriften zur Bekämpfung 
von Abkommensmissbrauch keinen treaty override dar-
stelle.12 Da es sich bei der OECD nicht um ein demokra-
tisch legitimiertes Organ der Rechtsetzung handelt, wird 
die Frage, ob der Erlass unilateraler Missbrauchsvor-
schriften einen Fall von treaty override darstellt, letztlich 
von den nationalen (Verfassungs-)Gerichten zu beurtei-
len sein.

Für die Schweiz hat das Bundesgericht wegweisend fest-
gehalten, dass Art. 2 Abs. 2 lit. b BRB 1962 als völker-
rechtlich zulässige Regelung zur Missbrauchsabwehr zu 
qualifizieren sei und zwar auch dann, wenn dieser nicht 
explizit in einem DBA vorbehalten wird.13 In einem Ent-
scheid betreffend die Anwendung des DBA mit den Nie-
derlanden (DBA-NL) hat sich das Bundesgericht einzig 
der im DBA enthaltenen Missbrauchsbestimmung be-
dient und für eine Auslegung auf die von ihm entwickelte 
Praxis zur Steuerumgehung verzichtet.14 Für DBA  

10 Metzger, Verträge sind einzuhalten – auch im internationalen 
Steuerrecht, 18.

11 Tax Treaty Override Nr. 4a; Metzger, Verträge sind einzuhal-
ten – auch im internationalen Steuerrecht, 18.

12 OECD-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 9.1 ff.
13 BGE 94 I 659. Aus Sicht des anderen Vertragsstaates ist diese 

Auffassung nicht problematisch, schützt der BRB 1962 doch 
das ausländische und nicht das schweizerische Steuersubs-
trat. Es handelt sich demnach quasi um einen treaty override 
zugunsten des anderen Vertragsstaates.

14 BGE 110 Ib 287.

teien binden und von ihnen nach Treu und Glauben zu er-
füllen sind. Die Vertragsparteien können sich deshalb 
nicht auf ihr unilaterales Recht berufen, um die Nichter-
füllung eines Vertrages zu rechtfertigen (Art. 27 WÜRV). 
Dies gilt auch für die DBA.4

Jedoch lässt sich im internationalen Steuerrecht die Ten-
denz beobachten, dass immer mehr Staaten unilaterale 
Normen erlassen – meist unter dem Vorwand der Miss-
brauchsbekämpfung –, die bestehende Bestimmungen 
von DBA ausser Kraft setzen bzw. zu ihnen im Wider-
spruch stehen. Anstatt die Abkommen zu kündigen und 
Neuverhandlungen anzustreben (wie vertraglich vorge-
sehen), versuchen viele Staaten, sich durch unilaterale 
Regelungen lästiger Abkommensbindungen zu entledi-
gen.5 Erlässt jedoch der nationale Gesetzgeber unilate-
rale Regeln, die einen Widerspruch zu den DBA 
begründen,6 verletzt er dadurch Völkerrecht.7 Für solche 
Vorgehensweisen hat sich allgemein der Ausdruck «trea-
ty over ride» eingebürgert.8

Im Bericht aus dem Jahre 1989 definiert die OECD den 
treaty override als «…the enactment of domestic legisla-
tion intended by the legislature to have effects in clear 
contradiction to international treaty obligations.»9 Eine 
Verletzung des Völkerrechts im Sinn des treaty override 
liegt schliesslich vor, wenn der nationale Gesetzgeber 
mit Wissen und Willen eine Bestimmung erlässt, die in 

4 Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 225; Metzger, Verträge 
sind einzuhalten – auch im internationalen Steuerrecht, 15.

5 Vgl. Vogel, Abkommensbindung und Missbrauchsabwehr,  
461 f.

6 Ob völkerrechtliche Verträge den (unilateralen) Gesetzen vor-
gehen, ist eine Frage des Verfassungsrechts der einzelnen 
Staaten. So bestimmen bspw. die Verfassungen von Frank-
reich (Art. 55), Niederlande (Art. 94), Belgien (vgl. Cour de 
Cassation, J. T. 1971, 471) und Japan (Art. 98 Abs. 2) einen 
Vorrang völkerrechtlicher Verträge vor (unilateralen) Geset-
zen. In diesen Staaten kann sich das Problem des treaty over-
ride theoretisch gar nicht stellen (Vogel, Abkommensbindung 
und Missbrauchsabwehr, 461). In der Schweiz befürwortet die 
herrschende Lehre den Vorrang des Völkerrechts gegenüber 
einem Bundesgesetz. In BGE 99 Ib 39 anerkannte das Bun-
desgericht jedoch ausdrücklich die Möglichkeit des Bundes-
gesetzgebers, bewusst von einem Staatsvertrag abzuweichen. 
In den meisten Staaten haben völkerrechtliche Verträge kei-
nen Vorrang vor Gesetzen. Diese meist dualistisch geprägten 
Länder (bspw. Deutschland, USA und Grossbritannien) wan-
deln völkerrechtliche Verträge in unilaterales Recht um (Trans-
formationslehre). Nach der allgemein angewandten Lex-pos-
terior-Regel können in diesen Ländern frühere Gesetze spä-
teren derogieren. Diese Regelung gilt aber nicht für spezielle 
Gesetze. Ein späteres allgemeines Gesetz kann demnach ei-
nem früheren spezielleren Gesetz nicht vorgehen.

7 Eine Verletzung völkerrechtlicher Verträge ermächtigt den an-
deren Vertragspartner, Massnahmen gemäss Art. 60 WÜRV 
zu ergreifen, d. h. den Vertrag zu suspendieren, zu beenden 
oder angemessene Vergeltungsmassnahmen anzuordnen.

8 Vogel/leHner, Einl. Rz 193 ff.; Metzger, Verträge sind einzu-
halten – auch im internationalen Steuerrecht, 14.

9 Tax Treaty Override Rz 127 Nr. 5.
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Der nach dieser Ansicht jedem DBA zugrundeliegende 
völkerrechtliche Missbrauchsvorbehalt hat sich an inter-
nationalen, einheitlichen Standards zu orientieren und 
darf nicht von Abkommen zu Abkommen variieren. Die 
Reichweite des völkerrechtlichen Umgehungsverbots 
sollte sich demgemäss nach dem grössten gemeinsamen 
Nenner der in den konkret beteiligten Vertragsstaaten zur 
Anwendung gelangenden Regeln gegen die Gesetzesum-
gehung richten.19 In jedem Fall darf aber die Nichtbeach-
tung einer DBA-Norm wegen Missbrauchs nur unter 
strengen Voraussetzungen gestattet werden.20

2.3 Abkommensmissbrauch als Interpreta-
tionsproblem

Die Auslegung von DBA richtet sich nach den in Art. 31 
WÜRV kodifizierten Regeln über die Auslegung völker-
rechtlicher Verträge. Demnach sind Bestimmungen völ-
kerrechtlicher Verträge streng nach deren Wortlaut aus-
zulegen, und zwar so, wie sie nach Treu und Glauben in 
Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, den Bestim-
mungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeu-
tung und im Lichte des Ziels und Zwecks des Vertrages 
zu verstehen sind. Für DBA, deren Zweck in der gleich-
mässigen Verteilung der Besteuerungsbefugnis unter den 
Vertragsparteien und der Vermeidung der Doppelbesteu-
erung liegt, ist somit diejenige Auslegung anzustreben, 
die am ehesten Aussicht hat, in beiden Vertragsstaaten 
akzeptiert zu werden (Ziel der Entscheidungsharmonie).21 
Erst wenn kein Konsens der Vertragsparteien über die 
Auslegung einer Vertragsbestimmung zustande kommt, 
kann auf unilaterales Recht zurückgegriffen werden.22

Eine in der Literatur vertretene Auffassung will das Pro-
blem des Abkommensmissbrauchs bei Fehlen von spe-
ziellen Missbrauchsklauseln in DBA auf dem Wege der 
Abkommensauslegung lösen. Nach Lang existieren im 
DBA-Recht weder unilaterale noch völkerrechtliche 
Missbrauchsgrundsätze. Umgehungsfälle seien daher im 
DBA-Recht ausschliesslich Interpretationsprobleme, die 

19 Einen internationalen Standard zum völkerrechtlichen Umge-
hungsverbot meint Schön gefunden zu haben. Nach seiner 
Ansicht lässt sich festhalten, dass «…in den meisten Staaten 
die ausschliessliche oder ganz überwiegende steuerliche Mo-
tivation bei gleichzeitigem Fehlen eines legitimen, wirtschaft-
lichen Grundes als Kennzeichen für eine Steuerumgehung 
gewertet wird» (ScHön, Gestaltungsmissbrauch im europäi-
schen Steuerrecht, 11).

20 Nach Höhn/Waldburger ist dies dann der Fall, wenn es «…in 
hohem Masse stossend, d. h. untragbar wäre, wenn der zur 
Steuerumgehung geschaffene Tatbestand steuerfrei bliebe» 
(HöHn/Waldburger, Steuerrecht, Bd. I, § 5 Rz 85).

21 Vogel/leHner, Einl. Rz 116.
22 lang/MöSSner/Waldburger, Die Auslegung von Doppelbesteu-

erungsabkommen in der Rechtsprechung der Höchstgerichte 
Deutschlands, der Schweiz und Österreichs, 37 f., 79 f. und 
135.

ohne ausdrücklichen Missbrauchsvorbehalt ist unlängst 
entschieden worden, dass der in Art. 26 WÜRV enthal-
tene Grundsatz, wonach völkerrechtliche Verträge nach 
Treu und Glauben anzuwenden sind, auch die Miss-
brauchsabwehr umfasse.15 Inwiefern in solchen Fällen 
die unilaterale Steuerumgehungspraxis anwendbar ist, 
wurde leider offen gelassen. Stimmen unilaterale Steuer-
umgehungsvorschriften mit dem Sinn und Zweck von 
DBA überein, wird von der Steuerlehre eine Anwendung, 
soweit durch sorgfältige Auslegung die in den DBA selbst 
enthaltenen Regeln bzw. Art. 31 ff. WÜRV nicht ausge-
höhlt werden, in der Tendenz befürwortet.16

2.2 Allgemeiner abkommensrechtlicher 
Missbrauchsvorbehalt

Ein Teil der Steuerrechtslehre leitet aus dem völkerrecht-
lichen Prinzip, dass Verträge von den Vertragsstaaten 
nach Treu und Glauben einzuhalten sind (Art. 26 WÜRV), 
einen allgemeinen völkerrechtlichen Umgehungsvorbe-
halt für DBA ab.17 Vogel führt dazu aus, dass der Grund-
satz, wonach eine missbräuchliche Umgehung des Ge-
setzes keinen rechtlichen Erfolg haben soll, den Rechts-
ordnungen der meisten Staaten zugrunde liege. Dieser 
Grundsatz des Verbots der Gesetzesumgehung stelle des-
halb einen allgemeinen Rechtsgrundsatz der zivilisierten 
Nationen iSv Art. 38 Abs. 1 lit. c des Statuts des Interna-
tionalen Gerichtshofs (IGH) dar. Dabei führe dieser Vor-
behalt nicht nur dazu, dass den Vertragsstaaten versagt 
bleibt, ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag durch 
eine treuwidrige Gestaltung ihres unilateralen Rechts zu 
beeinflussen (treaty override), sondern auch dazu, dass 
die Vertragsstaaten eine Umgehung der Abkommen 
durch Privatpersonen nicht hinzunehmen brauchen.18

15 BGer 2A.239/2005, 28.11.2005. Als Begründung für die An-
wendung eines allgemeinen Missbrauchsvorbehalts verwies 
das Bundesgericht erstaunlicherweise auf OECD-Komm.  
Art. 1 OECD-MA Tz 13 (vgl. dazu kritisch auch reicH/Waldbur-
ger, Rechtsprechung im Jahr 2005 [1. Teil], 231 ff.; oeSterHelt/
Winzap, Abkommensmissbrauch – Dänemark-Entscheid zum 
Treaty-Shopping, 773 ff.).

16 Vgl. die Nachweise in bauer-balMelli, Die Steuerumgehung 
im Verrechnungssteuerrecht, 176; Matteotti, Die Verweige-
rung der Entlastung von der Verrechnungssteuer wegen Trea-
ty Shoppings, 789 ff.

17 Vogel/leHner, Art. 1 OECD-MA Rz 117; WurM, Treaty Shopping 
in the 1992 OECD Model Convention, 669. Ähnlich das Bun-
desgericht in BGE 94 I 659 E 4, wonach die Nichtanwendung 
eines DBA in einem Missbrauchsfall nach Treu und Glauben 
vom anderen Vertragsstaat erwartet werden dürfe. In BGE  
96 I 733 E 2 legte es zudem dar, dass aus dem Abschluss von 
DBA den Vertragsstaaten die Pflicht zu loyaler Anwendung 
der Vertragsbestimmungen erwachse. Dies bedeute auch, 
dass sie einander verpflichtetet seien, Missbräuche des Ab-
kommens zu verhindern.

18 Vogel, Abkommensbindung und Missbrauchsabwehr, 472;  
derS., Steuerumgehung und Doppelbesteuerungsabkommen, 
93 f.
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mehrerer Instrumente Herr werden. Look-through-
Klauseln sollen einer Gesellschaft dann Abkommensvor-
teile versagen, wenn an ihr unmittelbar oder mittelbar 
Personen beteiligt sind, die nicht im Ansässigkeitsstaat 
der Gesellschaft ansässig sind.29 Um sicherzustellen, 
dass Abkommensbegünstigungen im Quellenstaat nur 
dann gewährt werden, wenn diese im Ansässigkeitsstaat 
der Besteuerung unterliegen, werden subject-to-tax-
Klauseln empfohlen.30 Um dem Durchlaufproblem di-
rekter zu begegnen, werden Bestimmungen vorgeschla-
gen, die Durchlaufgestaltungen selbst definieren. Vorge-
schlagen wird eine Klausel mit folgendem Inhalt:

Werden Einkünfte, die aus einem Vertragsstaat stammen, an eine 
im anderen Vertragsstaat ansässige Gesellschaft gezahlt und ha-
ben nicht in diesem anderen Vertragsstaat ansässige Personen

a) unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Gesell-
schaften, gleichgültig wo diese ansässig sind, durch Beteiligung 
oder auf andere Weise ein wesentliches Interesse an dieser Ge-
sellschaft, und

b) üben diese Personen, allein oder zusammen, unmittelbar oder 
mittelbar die Geschäftsleitung oder Kontrolle dieser Gesellschaft 
aus, so sind Bestimmungen dieses Abkommens, die eine Steuer-
befreiung oder -ermässigung vorsehen, nicht anzuwenden, wenn 
mehr als 50 vom Hundert dieser Einkünfte verwendet werden, um 
Ansprüche solcher Personen abzugelten (einschliesslich Zinsen, 
Lizenzgebühren, Entwicklungs-, Werbe-, Anbahnungs- und Rei-
seaufwand oder Abschreibungen von Wirtschaftsgütern des Be-
triebsvermögens, einschliesslich immaterieller Wirtschaftsgüter, 
Verfahren usw.).31

Nur solche Klauseln sollen nach Auffassung der OECD 
geeignet sein, sog. stepping-stone-Gestaltungen zu ver-
hindern.32

rechtigte Personen, die darauf abzielen, durch Zwischenschal-
tung abkommensberechtigter Gesellschaften (Personen- oder 
Kapitalgesellschaften) in den Genuss von Abkommensver-
günstigungen zu gelangen (Kraft, Die missbräuchliche Inan-
spruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen, 6). Vom 
treaty shopping zu unterscheiden ist das sog. rule shopping. 
Darunter werden Steuergestaltungen verstanden, die darauf 
gerichtet sind, die Voraussetzungen einer günstigeren Vertei-
lungsnorm in einem DBA herbeizuführen als diejenige, die 
bei angemessener Steuergestaltung zur Anwendung gelan-
gen würde.

29 oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 13. Solche Klauseln sollen 
vorwiegend in DBA mit Ländern zum Einsatz gelangen, die 
keine oder nur eine sehr niedrige Besteuerung für Gesell-
schaften vorsehen und in denen nur geringe substantielle 
Wirtschaftstätigkeiten stattfinden (oecd-Komm. Art. 1 OECD-
MA Tz 14).

30 oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 15. Um die notwendige Fle-
xibilität zu erreichen, sollen diese Klauseln zusätzliche Bona-
fide-Bestimmungen vorsehen (oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA 
Tz 16).

31 oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 17.
32 oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 18. Stepping-stone-Gestal-

tungen beschreiben ein Verhalten, bei dem nicht abkommens-
berechtigte Personen Gesellschaften in einem Netz von DBA 
zwischenschalten, um damit in den Genuss von abkommen-
begünstigten Erträgen zu gelangen (lyonS, International Tax 
Glossary, 282).

nur auf dem Wege der Auslegung von Abkommensvor-
schriften geahndet werden können.23

2.4 Abkommensmissbrauch nach Auffas-
sung des Steuerausschusses der OECD

Das OECD-MA enthält, mit Ausnahme der Verwendung 
des Begriffs des Nutzungsberechtigten,24 keine spezi-
fischen Regelungen gegen den Missbrauch von DBA. 
Trotzdem befasst sich der OECD-Kommentar ausführ-
lich mit der Problematik der internationalen Steuerum-
gehung bzw. des Abkommensmissbrauchs und macht  
Vorschläge, wie Missbräuche in DBA bekämpft werden 
können.

Nach dem Verständnis der OECD umfasst der Abkom-
mensmissbrauch (improper use of the convention) den 
Gebrauch von künstlichen Rechtskonstruktionen zur Er-
langung sowohl von Steuervorteilen nach bestimmten 
unilateralen Gesetzen als auch von Steuererleichterungen 
nach DBA.25 Beispielhaft werden 2 Fälle von Abkom-
mensmissbrauch beschrieben:26

 – Personen (die nicht in einem Vertragsstaat ansässig 
zu sein brauchen) bedienen sich eines Rechtsträgers, 
der in einem Staat in erster Linie dazu geschaffen 
wird, um Abkommensbegünstigungen in Anspruch 
nehmen zu können, die den Personen selbst nicht zu-
stehen;

 – natürliche Personen, die ihre ständige Wohnstätte in 
einen anderen Vertragsstaat verlegen, um dort bspw. 
einer Besteuerung des Kapitalgewinns auf Beteili-
gungen durch das frühere Wohnstätteland zu entge-
hen.

Zunächst wird festgehalten, dass der Auslagerung von 
Geschäftsfunktionen in Gesellschaften mit Sitz in Steu-
eroasen und Steuerniedrigländern durch sorgfältige Ana-
lyse des tatsächlichen Orts der Geschäftsleitung entge-
gengewirkt werden könne.27

Der Problematik von Durchlaufgesellschaften (treaty 
shopping)28 will die OECD durch Bereitstellung gleich 

23 lang, Einführung in das Recht der Doppelbesteuerungsab-
kommen, Rz 133. In diesem Sinn hat der österreichische Ver-
waltungsgerichtshof für einen Fall von treaty shopping aus-
geführt, dass wenn die zwischengeschaltete Gesellschaft 
nicht am Erwerbsleben teilnehme oder keine sinnvolle Funk-
tionen erfülle, die Ergebnisse der entfalteten Tätigkeit nicht 
der Gesellschaft, sondern den tatsächlichen Trägern der Er-
werbstätigkeit zuzurechnen seien (Verwaltungsgerichtshof 
93/13/0185, 10.12.1997).

24 Vgl. hierzu statt vieler Vogel/leHner, vor Art. 10 - 12 OECD-
MA Rz 13 ff.

25 OECD-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 8.
26 oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 9.
27 OECD-Komm. Art. 1 T OECD-MA Tz 10.1 f.
28 Treaty shopping als Teilbereich des Abkommensmissbrauchs 

umfasst diejenigen Gestaltungen durch nicht abkommensbe-
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die weitgehend Art. 22 des Musterabkommens der USA  
(US MC 2006) folgt.35

2.5 Schweizerische Konzepte gegen den 
Abkommensmissbrauch

2.5.1 Unilaterale Massnahmen

2.5.1.1 Die Schweiz als Quellenstaat: Steuer-
umgehung nach Art. 21 Abs. 2 VStG 
oder allgemeiner abkommensrechtlicher 
Missbrauchsvorbehalt?

Die Schweiz erhebt auf dem Ertrag von beweglichem 
Kapitalvermögen eine Verrechnungssteuer von 35 % 
(Art. 4 iVm Art. 13 Abs. 1 lit. a VStG). Steuerpflichtig 
sind die Schuldner der steuerbaren Leistung. Unter be-
stimmten Voraussetzungen sieht das VStG für die Emp-
fänger der steuerbaren Leistung einen Rückerstattungs-
anspruch vor. So haben natürliche und juristische Per-
sonen grundsätzlich einen Steuerrückerstattungsan-
spruch, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung 
in der Schweiz ihren Wohnsitz (Art. 22 Abs. 1 VStG) 
bzw. Sitz haben (Art. 24 Abs. 2 VStG), d. h. in der Schweiz 
unbeschränkt steuerpflichtig waren und das Recht zur 
Nutzung36 des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Ver-
mögenswertes besitzen (Art. 21 Abs. 1 lit. a VStG).37 In 
negativer Hinsicht wird verlangt, dass die Rückerstat-
tung der Verrechnungssteuer zu keiner Steuerumgehung 
führt (Art. 21 Abs. 2 VStG). Der Rückerstattungsan-
spruch nach dem VStG richtet sich somit ausschliesslich 
an Berechtigte nach Massgabe von Art. 22 ff. VStG.

Für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland richtet 
sich der Rückerstattungsanspruch damit idR nach dem 
anwendbaren DBA und nicht nach dem VStG. Ein Rück-
griff auf Art. 21 Abs. 2 VStG (Steuerumgehung) zur Ver-
weigerung der Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
ist damit nicht zulässig.38 Mit Bezug auf die in Art. 9 
Abs. 2 lit. a (i) DBA-NL enthaltene Missbrauchsregelung 
hat denn auch das Bundesgericht eine Rückerstattung der 
Verrechnungssteuer verweigert, wenn die zwischenge-
schaltete Gesellschaft selbst keine eigentliche Geschäfts-
tätigkeit ausübt und auch die Verwaltung, die Leitung der 

35 OECD-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 20.
36 Dabei hat nicht nur der zivilrechtliche Eigentümer oder Nutz-

niesser das Recht auf Rückerstattung, sondern auch der  
Besitzer eines obligatorischen Anspruchs auf den Ertrag, 
den der betreffende Vermögenswert abwirft (BGer, 25.1.1985 
[ASA 54 (1985/86), 387]).

37 Weitere Rückerstattungsberechtigte nennt das Gesetz in den 
Art. 24, 26 - 28 VStG.

38 So auch bauer-balMelli, Art. 21 VStG N 58. Diese Frage wur-
de jedoch vom Bundesgericht im Dänemark-Entscheid offen 
gelassen (BGer 2A.239/2005, 28.11.2005 [StR 2006, 217 ff.]). 
Die ESTV scheint dieser Auffassung jedoch zuzustimmen  
(s. Praxis, Art. 21 VStG Nr. 24).

Echte wirtschaftliche Tätigkeiten sollen mittels Bona- 
fide-Klauseln geheilt werden. Der OECD-Kommentar 
schlägt hierzu die Aufnahme einer allgemeinen Bona- 
fide-Klausel, einer Aktivitätsklausel, einer Steuerbe-
tragsklausel, einer Börsenklausel sowie einer alterna-
tiven Entlastungsbestimmung vor.33 Nach der allgemei-
nen Klausel sollen Abkommensvorteile nicht versagt 
werden, sofern die Gesellschaft dartut, dass ihr Haupt-
zweck, ihre Geschäftsführung sowie der Erwerb und die 
Beibehaltung der Beteiligungen oder anderer Vermö-
genswerte, aus denen die fraglichen Einkünfte stammen, 
von wirtschaftlich beachtlichen Gründen geleitet werden 
und nicht vorrangig die Erlangung von Vorteilen des Ab-
kommens bezwecken. Abkommensvorteile sollen auch 
Gesellschaften zustehen, die im Ansässigkeitsstaat nach-
haltig gewerblich tätig sind und im anderen Vertragsstaat 
Steuerentlastungen für Einkünfte beantragen, die mit 
dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehen (Aktivi-
tätstest). Eine Durchlaufgesellschaft soll auch dann nicht 
schädlich sein, wenn die Steuerreduktion im Quellen-
staat nicht grösser ist als die Steuerbelastung im Ansäs-
sigkeitsstaat (Steuerbetragsklausel). Auch sollen börsen-
registrierte Gesellschaften nicht unter die vorstehend be-
schriebenen Bestimmungen des treaty shopping fallen 
(Börsenklausel). Bezieht sich eine gegen den Abkom-
mensmissbrauch gerichtete Klausel auf Personen, die 
nicht in einem Vertragsstaat ansässig sind, so kann vor-
gesehen werden, dass diese in einem Drittstaat ansässige 
Personen nicht einschliesst, wenn dieser Staat mit dem 
Vertragsstaat, in dem eine Steuerentlastung geltend ge-
macht wird, ein DBA abgeschlossen hat und die nach die-
sem Abkommen zu gewährende Entlastung nicht gerin-
ger ist als jene nach dem vorliegenden Abkommen (alter-
native Entlastungsbestimmung).

Die Problematik von Durchlaufgesellschaften wird fer-
ner in Zusammenhang mit niedrig oder nicht besteuerten 
Arten von Gesellschaften oder Erträgen und dem schäd-
lichen Steuerwettbewerb gebracht. So sollen Ausschluss-
klauseln bestimmten Arten von Gesellschaften, die in ih-
rem Ansässigkeitsstaat in den Genuss von Steuerprivile-
gien gelangen, Abkommensvorteile versagen. Gleiches 
soll für privilegiert besteuerte Ertragsarten wie Dividen-
den, Zinsen, Lizenzgebühren, Verwaltungsratsvergü-
tungen etc. gelten. Die Abkommensvorteile sollen insbe-
sondere dann versagt werden, wenn Steuerprivilegien 
mit einem beschränkten Informationsaustausch kombi-
niert sind.34

Zur umfassenden Regelung des Durchlaufproblems 
schlägt die OECD schlussendlich eine Klausel vor,  

33 oecd-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 19.
34 OECD-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 21 ff.
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ausländisch beherrschte Durchlaufgesellschaften sowie 
gegen Gewinnhortungs- oder Thesaurierungsgesell-
schaften.44 Damit bezweckt der BRB 1962 vorwiegend 
den Schutz des ausländischen Steuersubstrats. Konkreti-
siert wird der BRB 1962 durch das KS Ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von DBA und das KS Ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme von DBA (KS 1999).45

Der BRB 1962 bezweckt, dass die in einem DBA vom an-
deren Vertragsstaat zugesicherte Steuerentlastung nicht 
Personen zugute kommt, die darauf nach dem Abkom-
men keinen Anspruch haben (Art. 1 Abs. 1 BRB 1962). 
Dies betrifft in erster Linie quellenbesteuerte Einkünfte 
wie Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren, jedoch 
grundsätzlich nicht Einkünfte, die auf dem Veranla-
gungsweg besteuert werden oder bei denen eine allge-
mein erhobene Quellensteuer bereits aufgrund von Aus-
nahmebestimmungen des Quellenstaates wegfällt.46 Eine 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme einer Steuerentla-
stung wird insbesondere dann angenommen, wenn die im 
Abkommen umschriebenen Voraussetzungen wie Wohn-
sitz oder Sitz in der Schweiz, Recht zur Nutzung oder 
Versteuerung nicht erfüllt sind (Art. 1 Abs. 2 lit. a BRB 
1962), d. h. die Steuerentlastung offensichtlich unrecht-
mässig in Anspruch genommen wird, oder wenn sie miss-
bräuchlich erfolgt (Art. 1 Abs. 2 lit. b BRB 1962).

2.5.1.2.2 Offensichtlich unrechtmässige Inan-
spruchnahme einer Steuerentlastung

Aufgrund von Art. 1 Abs. 2 lit. a BRB 1962 kann nur der-
jenige eine Steuerentlastung beanspruchen, welcher die 
im Abkommen umschriebenen subjektiven und objek-
tiven Voraussetzungen wie insbesondere Wohnsitz oder 
Sitz in der Schweiz, Recht zur Nutzung,47 Versteuerung 
erfüllt, m. a. W. in der Schweiz ansässig ist. Das KS Un-

44 Von SiebentHal, Persönlicher Geltungsbereich von Doppelbe-
steuerungsabkommen und Ansässigkeit, 132. Grundsätzlich 
ist der BRB 1962 von allen in der Schweiz ansässigen Perso-
nen zu beachten, die aufgrund eines DBA eine Entlastung von 
einer in einem Vertragsstaat an der Quelle erhobenen Steuer 
beanspruchen (mit Ausnahme der Bestimmungen über die 
Gewinnspeicherung, die nur in der Schweiz ansässige Perso-
nen betreffen, an denen nicht abkommensberechtigte Perso-
nen ein wesentliches Interesse haben).

45 Das KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999) stellt nicht einen Ersatz, sondern lediglich eine Modifi-
kation des KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA 
dar. Soweit sich also aus dem KS Ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von DBA (KS 1999) keine Änderungen ergeben, 
bleibt das KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA 
weiterhin in Kraft (KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
von DBA [KS 1999], 3 f.).

46 lütHi, Die Vorschriften gegen den Missbrauch von Doppelbe-
steuerungsabkommen des Bundes, 384.

47 Das KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA verlangt 
das uneingeschränkte Nutzungsrecht an den Vermögenswer-
ten (KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA, 2).

laufenden Geschäfte und die Unternehmensführung sich 
nicht im Land der errichteten Zwischengesellschaft be-
finden.39 Die Verweigerung des Rückerstattungsan-
spruchs erfolgte dabei einzig aufgrund der in Art. 9  
Abs. 2 DBA-NL enthaltenen Missbrauchsbestimmung 
und nicht unter Rückgriff auf die unilaterale Steuerum-
gehungspraxis. In seinem neuesten Entscheid hat das 
Bundesgericht einen Rückerstattungsanspruch bezüglich 
der Verrechnungssteuer unter Hinweis auf einen allge-
meinen, internationalen Missbrauchsvorbehalt verwei-
gert.40 Ein Rückerstattungsanspruch im Konzernverhält-
nis erscheint damit, unter Berufung auf den allgemeinen 
Missbrauchsvorbehalt, dann als missbräuchlich, wenn 
die Muttergesellschaft selbst keine eigentliche Ge-
schäftstätigkeit ausübt und auch die Verwaltung, die Lei-
tung der laufenden Geschäfte und die Unternehmensfüh-
rung sich nicht im Land der Zwischengesellschaft befin-
den.

2.5.1.2 Die Schweiz als Ansässigkeitsstaat:  
BRB 1962

2.5.1.2.1 Zweck und Zielsetzung des Miss-
brauchsbeschlusses

Gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. b41 BB über die Durchfüh-
rung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (BB Durchfüh-
rung der DBA) erliess der Bundesrat im Jahre 1962 uni-
lateral aufgrund massiven Drucks42 seitens der USA, 
Deutschlands und Frankreichs den BRB betreffend Mass-
nahmen gegen die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
von Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes (BRB 
1962).43 Der BRB 1962 enthält im Wesentlichen allge-
meine Regeln über die ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me einer Steuerentlastung (d. h. einer vom anderen Ver-
tragsstaat zugesicherten Herabsetzung von an der Quelle 
erhobenen Steuern), das Verfahren sowie Strafbestim-
mungen bei einem Missbrauch und richtet sich gegen 

39 Vgl. BGE 110 Ib 287 E 6.
40 BGer 2A.239/2005, 28.11.2005; s. die nachfolgenden Ausfüh-

rungen.
41 Art. 2 Abs. 2 lit. b des BB Durchführung der DBA ermächtigt 

den Bundesrat, Massnahmen zu treffen, damit die vom ande-
ren Abkommensstaat zugesicherte Herabsetzung von an der 
Quelle erhobenen Steuern nicht Personen zugute kommt, die 
darauf nach dem Abkommen keinen Anspruch haben (Bot-
schaft Durchführung der DBA, 302).

42 Zur Entstehungsgeschichte des BRB 1962 s. lütHi, Die Vor-
schriften gegen den Missbrauch von Doppelbesteuerungsab-
kommen des Bundes, 381 f.

43 In BGE 94 I 659 führte das Bundesgericht aus, dass Art. 2  
Abs. 2 lit. b BRB 1962 weder gegen den BB Durchführung der 
DBA noch gegen Sinn und Zweck der DBA selbst verstosse. 
Insbesondere benötige der Bundesrat keine Zustimmung der 
Vertragspartner der einzelnen DBA, um den BRB 1962 anzu-
wenden, sofern er mit dem Sinn und Zweck dieser Einkom-
men in Einklang steht.
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Als nicht abkommensberechtigte natürliche oder juris-
tische Personen oder Personengesellschaften im Sinn des 
BRB 1962 gelten alle Personen oder Personengesell-
schaften, welche nicht in den Geltungsbereich des Ab-
kommens fallen bzw. die besonderen Voraussetzungen 
der Ansässigkeit desjenigen DBA nicht erfüllen, auf 
Grund dessen die Steuerentlastung beansprucht wird.

Art. 2 Abs. 2 lit. a BRB 1962 (übermässige Weiterleitung 
abkommensbegünstigter Einkünfte) bestimmt, dass eine 
Steuerentlastung dann missbräuchlich beansprucht wird, 
wenn sie Einkünfte betrifft, die zu einem wesentlichen 
Teil direkt oder indirekt zur Erfüllung von Ansprüchen 
nicht abkommensberechtigter Personen verwendet wer-
den.53 Der Tatbestand der übermässigen Weiterleitung 
findet grundsätzlich auf alle in der Schweiz ansässigen 
Personen oder Personenunternehmen Anwendung, die 
abkommensbegünstigte Einkünfte zur Erfüllung von An-
sprüchen an nicht abkommensberechtigte Personen54 
weiterleiten, gleichgültig ob sie ausländisch oder inlän-
disch beherrscht sind. Missbräuchlich ist die Inanspruch-
nahme einer Steuerentlastung dann, wenn die abkom-
mensbegünstigten Einkünfte zu einem wesentlichen Teil 
an nicht abkommensberechtigte Personen weitergeleitet 
werden. Wesentlich ist die Weiterleitung nach KS Unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme von DBA dann, wenn 
mehr als die Hälfte55 dieser Einkünfte zur Erfüllung von 
Ansprüchen nicht abkommensberechtigter Personen 
weitergeleitet werden.56 Das KS Ungerechtfertigte Inan-

53 Dazu zählen insbesondere die Bezahlung von Schuldzinsen, 
Lizenzgebühren, Entwicklungs-, Werbe- und Einführungskos-
ten sowie Reisespesen (KS Ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me von DBA, 3). Der Erfüllung solcher Ansprüche werden idR 
Abschreibungen auf Vermögenswerten gleichgestellt, deren 
Gegenwert direkt oder indirekt nicht abkommensberechtigten 
Personen zugekommen ist oder zukommt (bspw. Abschrei-
bungen entgeltlich erworbener Urheber- und Patentrechte, 
Verfahren und dergleichen). In diesem Sinn stellt auch die 
Vergütung des Kaufpreises eine vorweggenommene Weiter-
leitung künftiger Erträgnisse dar (lütHi, Die Vorschriften ge-
gen den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen des 
Bundes, 388).

54 Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass die nicht abkommens-
berechtigte Person an der Gesellschaft beteiligt ist oder an 
ihr ein wesentliches Interesse hat. Nicht abkommensberech-
tigt sind in diesem Sinn auch schweizerische Betriebsstätten 
aus ländischer Unternehmen (lütHi, Die Vorschriften gegen 
den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen des 
Bundes, 387 f.).

55 Allfällige kantonale und eidgenössische Vorschriften, die die-
sen Abzug weiter einschränken (bspw. Gläubigernachweis, 
Besteuerung verdeckter Gewinnausschüttungen, zulässige 
Höchstsätze für Abschreibungen und für die Verzinsung von 
Schulden) bleiben ausdrücklich vorbehalten (KS Ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme von DBA, 3).

56 KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA, 3. Dies 
muss nicht im Rahmen einer Globalbetrachtung geschehen. 
So hat das Bundesgericht in BGE 116 I 217 festgehalten, dass 
auch auf einzelne Verträge abgestellt werden könne. So wur-
de in casu eine missbräuchliche Inanspruchnahme des DBA 

gerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA präzisiert, 
dass eine Scheinwohnsitznahme in der Schweiz keinen 
Anspruch auf eine Steuerentlastung gibt und die Zahlung 
schweizerischer Steuern für sich alleine keinen steuer-
lich massgebenden Wohnsitz begründet48. Ebenso kann 
keine Steuerentlastung beanspruchen, wer zwar einen 
steuerlich massgebenden Wohnsitz in der Schweiz auf-
weist, aber kein oder nur ein beschränktes Nutzungsrecht 
an den Vermögenswerten hat. Diese Regelung gilt auch 
dann, wenn auf den Erträgen die schweizerischen Steu-
ern bezahlt werden oder nachgewiesen wird, dass der tat-
sächlich Berechtigte dem Quellenstaat gegenüber aus an-
deren Gründen eine gleichwertige Steuerentlastung gel-
tend machen könnte.49

2.5.1.2.3 Missbräuchliche Inanspruchnahme 
einer Steuerentlastung

Eigentlicher Kernartikel des BRB 1962 ist Art. 2, wel-
cher umschreibt, unter welchen Voraussetzungen eine 
missbräuchliche Inanspruchnahme von Steuerentla-
stungen vorliegt. Er umfasst einerseits eine Generalklau-
sel (Abs. 1) und umschreibt (in Abs. 2) 4 Spezialtatbe-
stände des Abkommensmissbrauchs. Eine missbräuch-
liche Inanspruchnahme von DBA liegt nur dann vor, 
wenn im Einzelfall die Voraussetzungen eines der 4 Spe-
zialtatbestände erfüllt werden oder ein Verhalten vor-
liegt, das im Sinne der Generalklausel als Missbrauch zu 
werten ist.50

Nach der Generalklausel von Art. 2 Abs. 1 BRB 1962 
liegt eine missbräuchliche Inanspruchnahme von DBA 
vor, wenn eine vom anderen Vertragsstaat zugesicherte 
Steuerentlastung von einer natürlichen oder juristischen 
Person oder Personengesellschaft mit Ansässigkeit in der 
Schweiz beansprucht wird, diese aber zu einem wesent-
lichen Teil direkt oder indirekt51 nicht abkommensbe-
rechtigten Personen zugute kommt. Damit soll vermie-
den werden, dass nicht abkommensberechtigte Personen 
schweizerische Erstempfänger vorschieben, um in den 
Genuss einer Steuerentlastung zu gelangen.52

48 KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA, 2.
49 KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA, 2.
50 KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA, 2 f.
51 Es spielt keine Rolle, ob die in der Schweiz ansässige natür-

liche oder juristische Person oder Personengesellschaft un-
mittelbar von einer nicht abkommensberechtigten Person vor-
geschoben wird oder ob noch andere, abkommensberechtig-
te Personen dazwischengeschoben werden. Einzig massge-
bend für die Annahme eines Missbrauchs ist das Endresultat, 
d. h., wem die Steuerentlastung im Endeffekt zugute kommt 
(MaSSHardt, Die Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von 
Doppelbesteuerungsabkommen, 230).

52 lütHi, Die Vorschriften gegen den Missbrauch von Doppelbe-
steuerungsabkommen des Bundes, 387.
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schäftsmässig begründet sind und belegt werden können. 
Dies gilt aber nicht für Holdinggesellschaften, die neben 
der Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen 
noch andere Aktivitäten wie bspw. Lizenzverwertung, 
Refakturierung etc. ausüben. Für diese Holdinggesell-
schaften gilt auch weiterhin, dass sie nicht mehr als die 
Hälfte der abkommensbegünstigten Erträge zur Erfül-
lung von Ansprüchen nicht abkommensberechtigter Per-
sonen verwenden dürfen.62

Gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. b BRB 1962 (Gewinnspei-
cherung) ist die Inanspruchnahme einer Steuerentlastung 
dann missbräuchlich, wenn abkommensbegünstigte Ein-
künfte einer juristischen Person mit Sitz in der Schweiz 
zugute kommen, an der nicht abkommensberechtigte 
Personen zu einem wesentlichen Teil direkt oder indirekt 
durch Beteiligung oder in anderer Weise interessiert sind, 
und die keine angemessene Gewinnausschüttung vor-
nimmt.63

Der Tatbestand der Speicherung von abkommensbegüns-
tigten Erträgen findet nur auf in der Schweiz ansässige 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften Anwen-
dung, an denen nicht abkommensberechtigte Personen 
zu einem wesentlichen Teil64 interessiert sind.65 Durch 

62 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999), 2.

63 In BGE 113 Ib 200 hat das Bundesgericht festgehalten, dass 
der Tatbestand der Gewinnspeicherung bei Vorliegen folgen-
der Voraussetzungen erfüllt ist:

 – wenn eine juristische Person mit Sitz in der Schweiz im 
Ausland mit Quellensteuern belastete Einkünfte erzielt und 
sie in Bezug auf diese Einkünfte grundsätzlich eine Steuer-
entlastung durch die Inanspruchnahme eines DBA verlan-
gen kann;

 – wenn es sich um eine Speichergesellschaft handelt, welche 
ihr zufliessende ausländische Einkünfte thesauriert und auf 
absehbare Zeit keine angemessene Gewinnausschüttung 
vornimmt, wobei ein Missbrauch allein darin zu erblicken 
ist, dass sie den Vorteil des DBA zur Thesaurierung der Ein-
künfte im Interesse nicht abkommensberechtigter Personen 
ausnützt;

 – wenn an der Gesellschaft nicht abkommensberechtigte Per-
sonen überwiegend interessiert sind.

64 Zu einem wesentlichen Teil interessiert sind nicht abkom-
mensberechtigte Personen dann, wenn sie einzeln oder zu-
sammen unmittelbar oder mittelbar die rechtliche oder tat-
sächliche Möglichkeit besitzen, in den Genuss der von der 
Gesellschaft beanspruchten Abkommensbegünstigungen zu 
kommen. Dies betrifft nicht nur nicht abkommensberechtigte 
Personen, die Aktionäre, Gesellschafter oder Genossenschaf-
ter der betreffenden Gesellschaft sind, sondern auch stille 
Beteiligungen. Dabei kann das Bestehen eines Vertrages 
(bspw. eines Darlehens- oder Lizenzvertrags) genügen, wenn 
sich daraus ein wesentliches Interesse an der Gesellschaft 
ergibt. Dasselbe gilt für Beteiligungen, die über eine oder 
mehrere Drittpersonen gehalten werden (KS Ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme von DBA, 4 f.).

65 Das Gewinnausschüttungsgebot ist jedoch auch von einer in 
der Schweiz ansässigen Holdinggesellschaft zu beachten, de-
ren Aktien sich im Betriebsvermögen einer schweizerischen 
Kollektivgesellschaft befinden, sofern der überwiegende Teil 

spruchnahme von DBA (KS 1999) schränkt den Anwen-
dungsbereich für in der Schweiz ansässige Gesellschaften 
(Personen- wie Kapitalgesellschaften) ein, die eine ak-
tive Geschäftstätigkeit ausüben.57 In der Schweiz ansäs-
sige Gesellschaften mit aktiver Geschäftstätigkeit58 in 
der Schweiz dürfen somit mehr als die Hälfte der abkom-
mensbegünstigten Erträge zur Erfüllung von Ansprüchen 
nicht abkommensberechtigter Personen weiterleiten, so-
fern diese Aufwendungen geschäftsmässig begründet 
sind und von der Gesellschaft belegt werden können.59 
Gleiches gilt für börsenkotierte Gesellschaften, bei de-
nen die Mehrheit der ausgegebenen Aktien nach Stimm-
kraft und Nennwert an einer oder mehreren anerkannten 
Börsen60 kotiert sind und regelmässig gehandelt werden. 
Ebenso werden Gesellschaften behandelt, bei denen die 
Mehrheit der ausgegebenen Aktien nach Stimmkraft und 
Nennwert unmittelbar durch eine (oder mehrere) in der 
Schweiz ansässige Gesellschaft(en) gehalten wird, deren 
Mehrheit der ausgegebenen Aktien nach Stimmkraft und 
Nennwert an einer oder mehreren anerkannten Börsen 
kotiert ist und regelmässig gehandelt wird.61 Holdingge-
sellschaften, die ausschliesslich oder fast ausschliesslich 
Beteiligungen verwalten und finanzieren, dürfen mehr 
als die Hälfte der abkommensbegünstigten Einkünfte zur 
Erfüllung von Ansprüchen nicht abkommensberechtigter 
Personen verwenden, sofern diese Aufwendungen ge-

angenommen, weil die direkte Zuordnung des Aufwandes zu 
den Einkünften eines einzelnen Lizenzvertrages ergab, dass 
mehr als 50 % dieser Abkommensbegünstigung an nicht ab-
kommensberechtigte Personen weitergeleitet wurden. Dies, 
obwohl die Gesellschaft gesamthaft betrachtet nicht mehr als 
50 % ihrer begünstigten Einkünfte an nicht abkommensbe-
rechtigte Personen weitergeleitet hatte.

57 Unter einer aktiven Geschäftstätigkeit wird eine unabhängige, 
auf Gewinnerzielung gerichtete unternehmerische Tätigkeit 
verstanden, welche die Herstellung oder den Vertrieb von Gü-
tern bzw. den Handel mit Gütern oder die Erbringung von 
Dienstleistungen durch eigenes Personal in einem dafür ein-
gerichteten Geschäftsbetrieb umfasst (KS Ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von DBA [KS 1999], 2). Zu den Bona-fide-
Klauseln nach Massgabe des KS Ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von DBA (KS 1999) s. ferner lutz, Der Miss-
brauchsbeschluss (BRB 62) in seinem neuen Kleid, 186 ff.

58 Der Ort der Geschäftstätigkeit beurteilt sich nach dem Ur-
sprungsortsprinzip (vgl. FAQ KS Ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von DBA [KS 1999]). Die Einräumung eines kan-
tonalen Steuerprivilegs (Verwaltungs- bzw. gemischte Gesell-
schaft) aufgrund des in vielen Kantonen vorherrschenden Wir-
kungsortsprinzips steht dem Nachweis der aktiven Geschäfts-
tätigkeit in der Schweiz nicht entgegen.

59 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999), 2.

60 Als anerkannte Börsen gelten gemäss KS Ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von DBA (KS 1999) die Schweizer Börse 
und ausländische Börsen, deren Kotierungsreglement analo-
ge oder vergleichbare Vorschriften und Mindestanforderun-
gen wie das Kotierungsreglement der Schweizer Börse enthält 
(KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA [KS 1999], 
2).

61 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999), 2.
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für börsenkotierte Gesellschaften und Holdinggesell-
schaften.71

Die noch unter dem KS Ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von DBA geltenden Finanzierungsvorschriften 
wurden durch das KS Ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me von DBA (KS 1999) im Wesentlichen fallengelassen. 
Insbesondere die Bestimmungen bezüglich des Verhält-
nisses des Eigenkapitals zum Fremdkapital sowie die 
Vorschriften betreffend Maximalzinssätze für die Ver-
zinsung ausländischer Kreditoren finden keine Anwen-
dung mehr. Das KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
von DBA (KS 1999) statuiert einzig, dass generell die  
Finanzierungs- und Verzinsungsrichtlinien der Verrech-
nungssteuer und der Stempelabgaben (vgl. KS Ver-
decktes Eigenkapital und RS Zinssätze/geldwerte 
Leistungen [früher: MB S-02.111]) gelten. Werden die 
im KS Verdecktes Eigenkapital angeführten Finanzie-
rungsrichtlinien und die im RS Zinssätze/geldwerte 
Leistungen statuierten Verzinsungsrichtlinien von einer 
Gesellschaft nicht eingehalten, wird ihr grundsätzlich 
die Abkommensberechtigung versagt.72

Missbräuchliche Steuerentlastungen liegen auch dann 
vor, wenn sie Einkünfte betreffen, die auf Grund eines 
Treuhandverhältnisses einem nicht abkommensberech-
tigten Treugeber zugute kommen (Art. 2 Abs. 2 lit. c BRB 
1962). Nur der wahre Berechtigte, d. h. der Nutzungsbe-
rechtigte, ist zur Inanspruchnahme von Abkommensvor-
teilen befugt. Wer nutzungsberechtigt ist, entscheidet 
sich nicht bloss aufgrund der rechtlichen Ausgestaltung, 
sondern auch aufgrund der wirtschaftlichen Gegeben-
heiten. Demnach hat keinen Anspruch auf die Inan-
spruchnahme einer Steuerentlastung, wer kein oder nur 
ein beschränktes Nutzungsrecht an den die Erträge ab-
werfenden Vermögenswerten hat.73

Eine missbräuchliche Steuerentlastung wird auch in Fäl-
len angenommen, in denen abkommensbegünstigte Ein-
künfte Familienstiftungen mit Sitz in der Schweiz oder 
einer Personengesellschaft mit Sitz, aber ohne geschäft-
lichen Betrieb, in der Schweiz zugute kommen, an denen 
nicht abkommensberechtigte Personen zu einem wesent-
lichen Teil interessiert sind (Art. 2 Abs. 2 lit. d BRB 
1962).

71 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999), 3.

72 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999), 2, und KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von 
DBA, 4.

73 Vgl. lütHi, Die Vorschriften gegen den Missbrauch von Dop-
pelbesteuerungsabkommen des Bundes, 394.

das Ausschüttungsgebot will der Gesetzgeber verhin-
dern, dass solche Gesellschaften die Erhebung der Ver-
rechnungssteuer hinausschieben können, indem sie kei-
ne Gewinnausschüttungen vornehmen – und sich damit 
die Gefahr erhöht, dass die aufgespeicherten abkom-
mensbegünstigten Einkünfte in irgendeiner Form ver-
rechnungssteuerfrei an nicht abkommensberechtigte 
Personen weitergeleitet werden. Das Ausschüttungsge-
bot von Art. 2 Abs. 2 lit. b BRB 1962 sichert damit eine 
angemessene Besteuerung von abkommensbegünstigten 
Erträgen in der Schweiz.66 Eine angemessene Gewinn-
ausschüttung liegt vor, wenn die Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft in jedem Geschäftsjahr mindestens 25 % 
des Bruttobetrags67 der abkommensbegünstigten Ein-
künfte als Gewinn ausschüttet. Fliessen die Gewinnaus-
schüttungen an zwischengeschaltete Gesellschaften in 
der Schweiz, so sind diese verpflichtet, den gleichen 
Ausschüttungsbetrag nach Abzug allfälliger Steuern wei-
terzuleiten. Vorbehalten bleibt die Herabsetzung oder die 
gänzliche Befreiung von der Pflichtausschüttung zur De-
ckung geschäftsmässig begründeter Verluste.68 Für Ge-
sellschaften, die in der Schweiz eine aktive Geschäftstä-
tigkeit ausüben, gilt ein Gewinnausschüttungsverhalten 
solange als angemessen, als keine Gefährdung des Steu-
erbezugs gemäss Art. 47 Abs. 1 lit. a VStG iVm Art. 9 
Abs. 1 VStV vorliegt. Werden die objektiven Tatbestands-
voraussetzungen gemäss Art. 9 Abs. 1 VStV von einer 
Gesellschaft erfüllt, gilt eine Gewinnausschüttung dann 
als angemessen iSv Art. 47 Abs. 1 lit. a VStG iVm Art. 9 
Abs. 1 VStV, wenn von der Gesellschaft jährlich 6 %  
der eigenen Mittel (des Eigenkapitals) ausgeschüttet 
werden.69 Gleiches gilt unter bestimmten Bedingungen70 

der Gesellschafter der Kollektivgesellschaft im Ausland an-
sässig ist; vgl. BGE 113 Ib 195 (ASA 57 [1988/89], 667).

66 Vgl. lütHi, Die Vorschriften gegen den Missbrauch von Dop-
pelbesteuerungsabkommen des Bundes, 390.

67 Der Bruttobetrag der abkommensbegünstigten Einkünfte ent-
spricht dem Betrag, der nach Abzug der nichterstattbaren 
ausländischen Quellensteuern verbleibt; lütHi, Die Vorschrif-
ten gegen den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkom-
men des Bundes, 390.

68 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA, 5.;  
lütHi, Die Vorschriften gegen den Missbrauch von Doppel-
besteuerungsabkommen des Bundes, 390 f.

69 Für die Gesellschaft besteht aber weiterhin die Möglichkeit, 
anstatt 6 % der eigenen Mittel 25 % der abkommensbegüns-
tigten Bruttoeinkünfte auszuschütten (Hinny/Kronauer, Er-
leichterungen beim Missbrauchsbeschluss [BRB 1962], 256 
und 260).

70 Die Angemessenheit der Gewinnausschüttung bei Holdingge-
sellschaften, die neben der Verwaltung und Finanzierung von 
Beteiligungen noch andere Aktivitäten ausüben, richtet sich 
nach den gleichen Kriterien wie für Holdinggesellschaften, 
die ausschliesslich oder fast ausschliesslich Beteiligungen 
verwalten und finanzieren (KS Ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von DBA [KS 1999], 3).
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terscheiden sich diese Bestimmungen in wichtigen Fra-
gen vom BRB 1962. Der BRB 1962 findet auf alle in der 
Schweiz ansässigen Personen76 oder Personengesell-
schaften Anwendung, die aufgrund eines DBA eine Ent-
lastung von an der Quelle erhobenen ausländischen Steu-
ern beanspruchen. Dagegen finden die Bestimmungen 
dieser DBA nur auf juristische Personen Anwendung, die 
in einem der Vertragsstaaten ansässig sind und an denen 
in diesem Staat nicht ansässige Personen wesentlich in-
teressiert bzw. beteiligt sind.77 Es ist davon auszugehen, 
dass die Schweiz in künftigen Revisionsverhandlungen 
versuchen wird, die derzeit statuierten Missbrauchsbe-
stimmungen in den DBA mit Italien und Belgien zugun-
sten neuer Missbrauchsbestimmungen nach dem Muster 
der DBA mit Grossbritannien, Frankreich, Kolumbien, 
Chile und Taiwan zu ersetzen.78

2.5.2.3 Einschränkung der Abkommensberechti-
gung

Eine offensichtlich unrechtmässige Inanspruchnahme 
wird in einigen von der Schweiz abgeschlossenen DBA 
dadurch verhindert, dass unter bestimmten Bedingungen 
gewisse natürliche oder juristische Personen vom Gel-
tungsbereich des Abkommens ausdrücklich ausgeschlos-
sen bzw. als nicht in einem Vertragsstaat ansässig quali-
fiziert werden. So gelten namentlich natürliche Personen, 
die in der Schweiz einer Pauschal- oder Spezialbesteue-
rung unterliegen, unter den DBA mit Frankreich (Art. 4 
Abs. 5), Deutschland (Art. 4 Abs. 6), Österreich (Art. 4 
Abs. 4), Italien (Art. 4 Abs. 5), Belgien (Art. 4 Abs. 4), 
Kanada (Art. 4 Abs. 5), Dänemark (Art. 23  
Abs. 3), USA (Art. 4 Abs. 5) und Norwegen (Art. 4  
Abs. 4) als nicht ansässig im Sinn des Abkommens.79 
Gleiches gilt für Personen, die zwar im Sinn des Abkom-
mens als ansässig betrachtet werden, aber nur scheinbar 
Empfänger der Einkünfte sind, während diese Einkünfte 
in Wirklichkeit mittelbar oder unmittelbar einer Person 

76 Mit Ausnahme der Bestimmung von Art. 2 Abs. 2 lit. b BRB 
1962, welche nur für in der Schweiz ansässige juristische Per-
sonen gilt, an denen nicht abkommensberechtigte Personen 
ein wesentliches Interesse haben.

77 Durch die in den DBA angebrachten Vorbehalte zugunsten 
unilateraler Regeln gegen den Abkommensmissbrauch sind 
für in der Schweiz ansässige juristische Personen, an denen 
abkommensberechtigte Personen interessiert sind, weiterhin 
die Bestimmungen des BRB 1962 (inkl. der KS Ungerechtfer-
tigte Inanspruchnahme von DBA und KS Ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von DBA [KS 1999]) relevant.

78 Das unterzeichnete, jedoch noch nicht geltende Zusatzabkom-
men mit Frankreich sieht als Ersatz für den zur Zeit noch gel-
tenden Missbrauchsartikel eine neue Bestimmung für Durch-
laufgesellschaften vor (vgl. die nachfolgenden Ausführun-
gen).

79 Von SiebentHal, Persönlicher Geltungsbereich von Doppelbe-
steuerungsabkommen und Ansässigkeit, 131; HöHn/Waldbur-
ger, Steuerrecht, Bd. I, §14 Rz 141 ff.

2.5.2 Bilaterale Massnahmen

2.5.2.1 Vorbehalt für unilaterale Missbrauchs-
bestimmungen

Sowohl im DBA mit Deutschland (Art. 23 DBA-D) als 
auch mit Österreich (Art. 28 Abs. 7 DBA-A) findet sich 
explizit ein Vorbehalt zugunsten unilateraler Massnah-
men gegen den Abkommensmissbrauch. Einen allgemei-
nen Vorbehalt zugunsten unilateraler Missbrauchsvor-
schriften sieht auch Art. 15 ZBstA vor. Die ESTV hat in 
diesem Zusammenhang verlauten lassen, dass die Be-
stimmungen des BRB 1962 auf Grund einer Auslegung 
nach Sinn und Zweck der Norm auf schweizerischer Sei-
te auch im Rahmen von Art. 15 ZBstA zur Anwendung 
gelangen. Ebenso sieht die Praxis der ESTV vor, miss-
bräuchliche Rückerstattungsanträge für die Verrech-
nungssteuer unter Hinweis auf die unilateralen Steuer-
umgehungsnormen zu verweigern.74 Die DBA mit Japan 
(DBA-J, Notenwechsel vom 19.1.1971), Norwegen 
(DBA-N, Ziff. 3 des Protokolls) und Singapur (DBA-
SGP, Protokoll) verweisen direkt auf die Anwendung des 
BRB 1962. Obwohl die DBA mit Belgien, Italien und 
Frankreich eigene Missbrauchsbestimmungen enthalten, 
behalten sich die Vertragsstaaten vor, weitergehende 
Massnahmen, die ein Vertragsstaat zur Vermeidung der 
missbräuchlichen Inanspruchnahme von Entlastungen 
von den im anderen Vertragsstaat an der Quelle erho-
benen Steuern ergriffen hat oder noch ergreifen wird, an-
zuwenden (Art. 22 § 1 letzter Satz DBA-B, Art. 14  
Abs. 1 letzter Satz DBA-F, Art. 23 Abs. 1 letzter Satz 
DBA-I).75

2.5.2.2 Integration von Bestimmungen des  
BRB 1962 in DBA

In den DBA mit Belgien (Art. 22), Frankreich (Art. 14) 
und Italien (Art. 23) finden sich wesentliche Elemente 
des BRB 1962 und des KS Ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von DBA in leicht geänderter Form. Dennoch un-

74 Missbräuchlich sind Rückerstattungsanträge dann, wenn die 
Gesellschaft nicht darlegen kann, dass ihr Hauptzweck, ihre 
Geschäftstätigkeit sowie der Erwerb und die Beibehaltung der 
Beteiligungen oder anderer Vermögenswerte, aus denen die 
fraglichen Einkünfte stammen, auf wirtschaftlich beachtlichen 
Gründen basieren und nicht vorrangig auf die Erlangung von 
Vorteilen des betreffenden Abkommens abzielen (BGer 
2A.239/2005, 28.11.2005; BGE 110 Ib 387).

75 Die im KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999) statuierten Bona-fide-Klauseln finden auf die speziellen 
Missbrauchsbestimmungen in den DBA mit Frankreich, Bel-
gien und Italien keine Anwendung (vgl. KS Ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von DBA [KS 1999], 3). In der Schweiz an-
sässige, ausländisch beherrschte Gesellschaften, die Abkom-
mensvorteile nach Massgabe der DBA mit Frankreich, Belgien 
und Italien erlangen wollen, können sich deshalb nicht auf 
die Erleichterungen des KS Ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me von DBA (KS 1999) berufen.
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lit. f) erfüllt werden. Kann der Beweis der qualifizierten 
Ansässigkeit im Rahmen dieser Tests nicht erbracht wer-
den, können einer Person dennoch die Vergünstigungen 
dieses Abkommens gewährt werden, wenn die zustän-
dige Behörde des Vertragsstaates, aus dem die betref-
fenden Einkünfte stammen, dies nach Beratung mit der 
zu ständigen Behörde des anderen Vertragsstaates zulässt  
(Art. 22 Abs. 6).85

Die DBA mit Belgien (Art. 26 Abs. 3), Grossbritannien 
(Art. 24 Abs. 3) und Niederlande (Abs. 4 des Schlusspro-
tokolls zu Art. 9) sehen die Möglichkeit vor, Missbräuche 
im Rahmen des Verständigungsverfahrens zu verhin-
dern.

3 Die neuen Missbrauchsbestim-
mungen in den Schweizer DBA

3.1 Charakteristik der neuen Missbrauchs-
bestimmungen

Die in den Revisionsentwürfen zum DBA mit Grossbri-
tannien86 und Frankreich sowie in den Entwürfen zu den 
neuen DBA mit Kolumbien, Chile und Taiwan enthal-
tenen Missbrauchsregelungen zielen allesamt auf die Be-
kämpfung von sogenannten Durchlaufstrukturen ab.  
Allerdings wurden die Missbrauchsbestimmungen nicht 
in allen Abkommensentwürfen auf dieselbe Weise aus-
gestaltet. Es lassen sich 2 Gestaltungsvarianten unter-
scheiden.

Die eine Gestaltungsvariante findet sich in den Entwür-
fen der DBA mit Grossbritannien, Chile und Taiwan. Die 
im DBA mit Grossbritannien neu enthaltene Miss-
brauchsregelung soll hier als Musterbeispiel für die De-
finition einer missbräuchlichen Durchlaufstruktur ge-
mäss dieser Variante dienen. Der revidierte Art. 3 Abs. 1 
lit. l DBA-GB definiert eine Gewinndurchlaufregelung 
als:

(…) ein Geschäft oder eine Abfolge von Geschäften, das oder die 
so ausgestaltet ist, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige, ab-
kommensberechtigte Person Einkünfte aus dem anderen Ver-
tragsstaat bezieht und diese Einkünfte ganz oder nahezu ganz (zu 
irgendeinem Zeitpunkt oder in irgendeiner Form) unmittelbar 
oder mittelbar an eine andere Person zahlt, die in keinem der Ver-
tragsstaaten ansässig ist, und diese andere Person, wenn sie die 
Einkünfte unmittelbar aus dem anderen Vertragsstaat erhielte, 
nicht nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen ihrem 
Ansässigkeitsstaat und dem Staat, aus dem die Einkünfte stam-
men, oder auf andere Weise zu Vorteilen mit Bezug auf diese Ein-
künfte berechtigt wäre, die gleichwertig oder günstiger sind als 
die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person nach dem vor-

85 Vgl. HeSS, Voraussetzungen für die Abkommensberechtigung 
unter dem neuen schweizerisch-amerikanischen Doppelbe-
steuerungsabkommen, 179 ff.

86  In Kraft seit 1.1.2009.

zugute kommen, die selbst nicht als ansässig im Sinn des 
Abkommens gilt.80 Ebenso werden gewisse juristische 
Personen von den Abkommen ausgeschlossen, wie bspw. 
im DBA mit Luxemburg (Art. 28, privilegierte luxem-
burgische Gesellschaften) und Jamaika (Ziff. 1 des  
Protokolls, von Jamaika privilegierte ausländische  
Verkaufsgesellschaften und internationale Finan zie-
rungs gesellschaften).81

Der gleichen Zielsetzung, nämlich der Vermeidung einer 
unrechtmässigen Inanspruchnahme, dienen sog. benefi-
cial owner-Klauseln, die in zahlreiche DBA der Schweiz 
ausdrücklich aufgenommen wurden.82

In den DBA der Schweiz mit Marokko (Art. 26 Abs. 3) 
und Niederlande (Art. 9 Abs. 2 lit. a (i)) wird die zusätz-
liche Entlastung von an der Quelle erhobenen Steuern 
auf Dividenden zwischen Mutter- und Tochtergesell-
schaften von der Bedingung abhängig gemacht, dass die 
Verbindung der beiden Gesellschaften nicht in erster Li-
nie in der Absicht hergestellt worden ist oder beibehalten 
wird, sich den Vorteil einer Steuerentlastung zu si-
chern.83

Eine besondere Bestimmung gegen den Abkommens-
missbrauch enthält schliesslich das DBA mit den USA 
(Art. 22).84 Die in Art. 22 DBA-US enthaltene limitation 
on benefits-Klausel bestimmt für in der Schweiz ansäs-
sige Personen, die Einkünfte aus den USA beziehen, eine 
sog. qualifizierte Ansässigkeitsprüfung. Nur wer als qua-
lifiziert ansässig betrachtet wird, kann für Einkünfte aus 
dem anderen Vertragsstaat von allen im Abkommen vor-
gesehenen Begünstigungen profitieren. Danach haben 
insbesondere Unternehmen darzulegen, dass bei der 
Wahl der Schweiz als Ansässigkeitsstaat steuerliche Ge-
sichtspunkte, wenn überhaupt, dann nur eine untergeord-
nete Rolle gespielt haben. Der Beweis der qualifizierten 
Ansässigkeit ist insbesondere dann erbracht, wenn die 
Voraussetzungen des stock exchange-Tests (Art. 22  
Abs. 1 lit. e), des headquarters-Tests (Art. 22 Abs. 1  
lit. d) oder des predominant interest-Tests (Art. 22 Abs. 1 

80 Vgl. bspw. Art. 4 Abs. 5 lit. a DBA-I.
81 Von SiebentHal, Persönlicher Geltungsbereich von Doppelbe-

steuerungsabkommen und Ansässigkeit, 130 f. Diese Aus-
schlussklauseln entsprechen im Wesentlichen den vom Fiskal-
ausschuss der OECD vorgeschlagenen Regelungen.

82 Zum Konzept des beneficial owner s. die Ausführungen in 
bauer-balMelli, Die Steuerumgehung im Verrechnungssteu-
errecht, 176; Matteotti, Die Verweigerung der Entlastung von 
der Verrechnungssteuer wegen Treaty Shoppings, 777 ff.

83 Nach dem Bundesgericht ist dies dann der Fall, wenn die Mut-
tergesellschaft keine effektive Geschäftstätigkeit ausübt und 
auch die Verwaltung, die Leitung der laufenden Geschäfte 
und die Unternehmensführung nicht im Land der Mutterge-
sellschaft besorgt werden (s. die Hinweise in Fn 74).

84 Die Bestimmungen des BRB 1962 finden keine Anwendung 
im Verhältnis zum DBA-US (vgl. Botschaft DBA-US, 1102; KS 
Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA [KS 1999], 4).
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übermässigen Weiterleitung zu haben.89 Grundsätzlich 
sind sie zudem geeignet, insbesondere dem Quellenstaat 
als Instrument zur Verhinderung von Abkommensmiss-
brauch zu dienen.90 Damit werden in der schweizerischen 
Abkommenspolitik, soweit ersichtlich, erstmals (mit 
Ausnahme von Art. 9 Abs. 2 DBA-NL und dem beneficial 
owner-Konzept) konkrete Bestimmungen in DBA aufge-
nommen, die für die Prüfung der Rückerstattungsberech-
tigung der schweizerischen Verrechnungssteuer gelten.91 
In der folgenden Analyse werden die einzelnen Elemente 
ausgelegt und sowohl mit dem OECD-Kommentar also 
auch mit dem BRB 1962 verglichen.

3.2 Auslegung der neuen Missbrauchsbe-
stimmungen

3.2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zur Ausle-
gung von DBA

Die meisten Abkommen enthalten verschiedene Legal-
definitionen von Begriffen, welche der Auslegung die-
nen. Diese Definitionen lösen nicht alle Probleme bei der 
Auslegung von DBA-Bestimmungen, sie können aber 
immerhin einige Auslegungsschwierigkeiten vermeiden 
oder zumindest helfen, solche Auslegungsfragen zu lö-
sen.92 Bis auf eine Ausnahme enthalten sämtliche von der 
Schweiz abgeschlossenen DBA eine Art. 3 Abs. 2 OECD-
MA nachgebildete Klausel, welche für im Abkommen 
nicht definierte Begriffe auf die lex fori verweist.93 Aller-
dings erfolgt dieser Verweis unter dem Vorbehalt, dass 
«der Zusammenhang nichts anderes erfordert». Sofern 
der Zusammenhang etwas anderes erfordert, ist also nicht 
die lex fori massgebend, sondern es muss nach den allge-
meinen Grundsätzen ausgelegt werden.94 In der Schweiz 
besteht Einigkeit darüber, dass Staatsverträge – und dazu 
gehören auch die DBA – nach dem WÜRV (insbesondere 
Art. 31 - 33) bzw. dem inhaltlich übereinstimmenden 
Völkergewohnheitsrecht auszulegen sind.95

Demnach ist ein Vertrag in erster Linie nach Treu und 
Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, sei-

89 S. dazu Abschn. 2.5.1.2.3.
90 Der BRB 1962 dient demgegenüber dem Ansässigkeitsstaat 

Schweiz als Instrument zum Schutz des Steuersubstrats des 
anderen Vertragsstaates.

91 Bis anhin ist der Rückerstattungsanspruch aufgrund eines 
DBA nach Massgabe des allgemeinen abkommensrechtlichen 
Missbrauchsvorbehalts geprüft worden (vgl. dazu Abschn. 
2.2).

92 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-
len Steuerrechts, 79.

93 Die Ausnahme betrifft das DBA mit den Niederlanden  
(vgl. locHer, Einführung in das internationale Steuerrecht der 
Schweiz, 131).

94 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-
len Steuerrechts, 72.

95 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-
len Steuerrechts, 83; vgl. dazu auch Abschn. 2.3.

liegenden Abkommen zustehenden Vorteile, und der Hauptzweck 
der gewählten Ausgestaltung im Erlangen der Vorteile nach die-
sem Abkommen besteht.

In den Art. 10 - 12 des revidierten DBA mit Grossbritan-
nien wird jeweils statuiert, dass die Entlastung aufgrund 
der Bestimmungen dieser Artikel nicht anwendbar ist, 
falls Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren «auf der 
Grundlage einer Gewinndurchlaufregelung oder als Teil 
einer solchen bezahlt werden».

Als Beispiel für die 2. Gestaltungsvariante, welche in den 
Entwürfen der DBA mit Frankreich und Kolumbien um-
gesetzt wurde, soll die im DBA mit Kolumbien verwen-
dete Bestimmung dienen. Diese lautet wie folgt (Art. 21 
DBA-COL):

1. Wenn eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Ein-
künfte, die aus dem anderen Vertragsstaat stammen, unmittelbar 
oder mittelbar, zu irgendeinem Zeitpunkt und in irgendwelcher 
Form mindestens zur Hälfte an eine oder mehrere Personen wei-
terleitet, die nicht im anderen Vertragsstaat ansässig sind, ist die-
ser Teil des Einkommens von den Abkommensvorteilen ausge-
schlossen.

2. Die Bestimmungen von Absatz 1 dieses Artikels sind nicht an-
wendbar, wenn die Gesellschaft, welche die Abkommensvorteile 
beansprucht, den Nachweis erbringt, dass der Hauptzweck der be-
treffenden Geschäftsvorfälle nicht in der Beanspruchung der von 
diesem Abkommen gebotenen Vorteile bestand. Diese Bedingung 
gilt als erfüllt, wenn der Teil des Einkommens:

a) von der in einem Vertragsstaat ansässigen Gesellschaft an ei-
ne oder mehrere ihr nicht nahestehende Personen weitergeleitet 
wird, oder

b) abkommensrechtlich gleich oder günstiger behandelt worden 
wäre, wenn er direkt der Person oder den Personen zugeflossen 
wäre, an die er weitergeleitet worden ist.

Die in den beiden erwähnten Bestimmungen aufgenom-
menen Durchlaufregelungen enthalten 4 Kriterien, wel-
che für das Vorliegen eines Abkommensmissbrauchs er-
füllt sein müssen:

 – massgebliche Weiterleitung entlasteter Einkünfte;
 – unmittelbare oder mittelbare Weiterleitung;
 – Zwischenschaltung einer abkommensberechtigten 

Person (führt zu einem Vorteil für die endbegünstigte 
Person);87

 – Hauptzweck der gewählten Ausgestaltung liegt im 
Erlangen von Abkommensvorteilen.

Die neuen Missbrauchsbestimmungen stimmen im We-
sentlichen mit der im OECD-Kommentar vorgeschla-
genen Klausel zur Vermeidung von Durchlaufstrukturen 
überein.88 Zudem scheinen sie auch eine gewisse Ähn-
lichkeit mit dem im BRB 1962 enthaltenen Verbot der 

87 Ist nur gemäss den Missbrauchsbestimmungen in den neuen 
DBA mit Grossbritannien, Chile und Taiwan Voraussetzung 
für einen Abkommensmissbrauch (s. nachfolgend, Abschn. 
3.2.4).

88 S. dazu Abschn. 2.4.
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künfte ein gewisses Mass annimmt. Diesbezüglich unter-
scheiden sich die beiden Ausgestaltungsvarianten. Mit 
Grossbritannien, Chile und Taiwan hat sich die Schweiz 
darauf geeinigt, dass die abkommensbegünstigten Ein-
künfte «ganz oder nahezu ganz» weitergeleitet werden 
müssen, um sich für einen Abkommensmissbrauch zu 
qualifizieren. Im Verhältnis zu Frankreich und Kolum-
bien wird der für einen Abkommensmissbrauch erforder-
liche Umfang der Weiterleitung auf «mindestens die 
Hälfte» der entlasteten Einkünfte festgelegt.103

Bei der ersten Ausgestaltung («ganz oder nahezu ganz») 
wird auf eine genaue Umschreibung verzichtet und die 
Interpretation des Begriffs wird den das Abkommen an-
wendenden Behörden bzw. der Rechtsprechung überlas-
sen. Die Hürde für einen Abkommensmissbrauch im Ver-
hältnis zu Grossbritannien, Chile und Taiwan scheint je-
denfalls höher zu sein als im Verhältnis zu Frankreich 
und Kolumbien.

Wo die Grenze zwischen «nahezu ganz» und (noch) 
«nicht nahezu ganz» liegt, muss auf dem Weg der Ausle-
gung bestimmt werden. Weder die Abkommen selbst 
noch die zugänglichen Materialien104 helfen diesbezüg-
lich weiter. Vorliegend sind Ziel und Zweck der Bestim-
mungen die Verhinderung des Abkommensmissbrauchs. 
Dies hilft in Bezug auf die Auslegung der Bestimmungen 
ebenfalls nicht weiter. Somit bleibt einzig ein Rückgriff 
auf die lex fori und damit auf den BRB 1962. Gemäss  
Art. 2 Abs. 2 lit. a BRB 1962 wird eine Steuerentlastung 
missbräuchlich beansprucht, wenn sie Einkünfte betrifft, 
die zu einem wesentlichen Teil weitergeleitet werden. 
Die Praxis hat daraus gefolgert, dass eine Weiterleitung 
von mehr als 50 % wesentlich ist.105 Ganz oder nahezu 
ganz scheint indessen wesentlich mehr als 50 % zu sein. 
Dafür spricht der unterschiedliche Wortlaut der in den zi-
tierten Abkommen verwendeten Weiterleitungsgrenzen. 
Während in den Missbrauchsbestimmungen der Abkom-
men mit Frankreich und Kolumbien explizit der Umfang 

103 Dies entspricht im Resultat der Praxis zum BRB 1962. Gemäss 
Art. 2 Abs. 1 BRB 1962 liegt ein Missbrauch vor, wenn die 
Steuerentlastung zu einem wesentlichen Teil nicht abkom-
mensberechtigten Personen zugute kommt. Im KS Ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme von DBA hält die ESTV dazu fest, 
dass diese Voraussetzung dann erfüllt sei, wenn mehr als die 
Hälfte der Einkünfte zur Erfüllung der erwähnten Ansprüche 
verwendet werden.

104 Zugänglich sind zur Zeit die Botschaft sowie das Revisions-
protokoll zum DBA-GB (s. Botschaft DBA-GB) und die Bot-
schaft sowie das Revisionsprotokoll zum DBA-COL (s. Bot-
schaft DBA-COL).

105 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA Ziff. II; 
auch in der im OECD-Kommentar enthaltenen Muster-Weiter-
leitungsklausel wird für die missbräuchliche Inanspruchnah-
me eines DBA die Weiterleitung mindestens der Hälfte der 
abkommensbegünstigten Erträge vorausgesetzt (vgl. Abschn. 
2.4)

nen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukom-
menden Bedeutung und im Licht ihres Ziels und Zwecks 
auszulegen.96 Die Auslegung nach Treu und Glauben 
(Vertrauensprinzip) soll verhindern, dass eine Partei den 
Vertrag spitzfindig zum Nachteil der anderen Partei aus-
legt.97 Mit der gewöhnlichen, ihr in ihrem Zusammen-
hang zukommenden Bedeutung ist jene Bedeutung ge-
meint, welche den verwendeten Ausdrücken aufgrund 
des Wortlauts und des betreffenden Satzzusammenhangs 
üblicherweise zukommt.98 Ziel und Zweck eines DBA ist 
hauptsächlich die Vermeidung der Doppelbesteuerung. 
Allfällige Nebenzwecke, wie bspw. die Verhinderung der 
missbräuchlichen Inanspruchnahme, können bei der 
Auslegung ebenfalls in Betracht gezogen werden.99 Im 
Zweifelsfalle ist einer DBA-Bestimmung die Bedeutung 
zu geben, die der Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
am besten dient und am ehesten Aussicht hat, in den bei-
den Vertragsstaaten akzeptiert zu werden (Ziel der 
Entscheidungsharmonie).100

Erst wenn man nach Anwendung der allgemeinen Ausle-
gungsgrundsätze zum Schluss gelangt, dass der Zusam-
menhang nicht etwas anderes als den Rückgriff auf die 
lex fori erfordert, darf diese als ultima ratio zum Zug 
kommen. Dabei kommt nach den meisten dem OECD-
MA folgenden DBA nur dasjenige unilaterale Recht in 
Betracht, welches die unter das Abkommen fallenden 
Steuern regelt.101 Beim Rückgriff auf die lex fori wenden 
beide Vertragsstaaten ihr eigenes Recht an. Somit lassen 
sich Qualifikationskonflikte nicht vermeiden.102

3.2.2 Massgebliche Weiterleitung 
abkommens begünstigter Einkünfte

Abkommensmissbrauch nach den neuen Bestimmungen 
setzt voraus, dass der Umfang der weitergeleiteten Ein-

96 Art. 31 Abs. 1 WÜRV.
97 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-

len Steuerrechts, 74 f.
98 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-

len Steuerrechts, 75 f. Sofern die Vertragsstaaten Bestimmun-
gen dem OECD-Musterabkommen oder dem OECD-Kommen-
tar entnommen haben, ist letzterer für die Ermittlung der ge-
wöhnlichen Bedeutung von grosser Wichtigkeit, da davon 
ausgegangen werden kann, dass die Vertragsparteien den Be-
stimmungen den Sinn beimessen wollen, der ihnen im OECD-
Kommentar gegeben wird.

99 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-
len Steuerrechts, 77.

100 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internatio-
nalen Steuerrechts, 77; zum Gebot der Entscheidungsharmo-
nie, welche von Höchstgerichten verschiedener Länder aus-
drücklich anerkannt wird, s. ausführlich Vogel/leHner, Einl.  
Rz 113 ff.

101 HöHn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-
len Steuerrechts, 81.

102 locHer, Einführung in das internationale Steuerrecht der 
Schweiz, 133 f.
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3.2.4 Zwischenschaltung einer abkommens-
berechtigten Person

Dass die endbegünstigte Person durch die Zwischen-
schaltung einer abkommensberechtigten Person einen 
Vorteil erlangt, welchen sie bei direkter Anwendung des 
DBA zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und dem Ver-
tragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, nicht erlangt 
hätte, ist lediglich in den Missbrauchsbestimmungen der 
neuen DBA mit Grossbritannien, Chile und Taiwan Vo-
raussetzung für einen Abkommensmissbrauch. In den 
Missbrauchsbestimmungen der DBA mit Frankreich und 
Kolumbien ist dieses Merkmal nicht im Tatbestand des 
Abkommensmissbrauchs enthalten, sondern Teil der  
Bona-fide-Klausel. Gelingt der Nachweis, dass die end-
begünstigte Person durch die Zwischenschaltung einer 
abkommensberechtigten Person keinen Vorteil im Ver-
gleich zu einem direkten Zufluss erlangt, kann gemäss 
der in diesen Abkommen enthaltenen Bona-fide-Klausel 
kein Abkommensmissbrauch vorliegen, da der Haupt-
zweck nicht im Erlangen der Abkommensvorteile be-
steht. In dieser Hinsicht entsprechen die Missbrauchsbe-
stimmungen in den DBA mit Frankreich und Kolumbien 
der im OECD-Kommentar als Ergänzung zur Durchlauf-
klausel vorgeschlagenen, alternativen Entlastungsbe-
stimmung.109

Was unter den Begriff des Abkommensvorteils zu subsu-
mieren ist, scheint ausreichend klar zu sein und bedarf 
keiner Auslegung. Häufig liegt der angestrebte Vorteil – 
dies hat die Praxis zum BRB 1962 gezeigt – in der Ent-
lastung von Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen und 
Lizenzgebühren. Es ist indessen auch möglich, dass 
durch die Zwischenschaltung eine andere, für die endbe-
günstigte Person vorteilhaftere, Zuteilung des Besteue-
rungsrechts erreicht werden kann.110

In Bezug auf die zwischengeschaltete abkommensbe-
rechtigte Person schränken die Missbrauchsbestim-
mungen in den Entwürfen der DBA mit Frankreich und 
Kolumbien den persönlichen Anwendungsbereich auf 
Gesellschaften ein, währenddem nach den übrigen Miss-
brauchsbestimmungen grundsätzlich jede abkommens-
berechtigte Person für die missbräuchliche Weiterleitung 
in Frage kommt. Die im OECD-Kommentar enthaltene 
Musterklausel schränkt den persönlichen Anwendungs-
bereich ebenfalls auf zwischengeschaltete Gesellschaften 
ein,111 wogegen der BRB 1962 allgemein von «abkom-
mensberechtigten Personen» spricht.112

109 Vgl. dazu Abschn. 2.4.
110 Um Missbräuche dieser Art zu vermeiden, würde sich eine 

sog. Steuerbetragsklausel nach dem Muster von OECD-
Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 19 lit. c am besten eignen.

111 S. dazu Abschn. 2.4.
112 S. dazu Abschn. 2.5.1.2.3.

einer schädlichen Weiterleitung definiert wird, ist davon 
auszugehen, dass man mit der unterschiedlichen Formu-
lierung in den Abkommen mit Grossbritannien, Chile 
und Taiwan eine andere Grenze definieren wollte. Wo  
diese Grenze genau liegt, wird sich in der Praxis zeigen; 
indessen scheint uns klar, dass bei einer Weiterleitung 
von weniger als 90 % nicht mehr von «ganz oder nahezu 
ganz» gesprochen werden kann.

Neben dem Umfang der Weiterleitung stellt sich sodann 
die Frage nach der Art der Weiterleitung. Zu dieser Frage 
nehmen weder die Botschaft zur Revision des DBA mit 
Grossbritannien noch die Botschaft zum neuen DBA mit 
Kolumbien Stellung. Auch hier helfen das Ziel und der 
Zweck der Bestimmung nicht weiter. Hingegen findet 
sich im OECD-Kommentar ein Hinweis auf die gewöhn-
liche Bedeutung. Danach kann die Weiterleitung in Form 
von Zinsen, Lizenzgebühren, Entwicklungs-, Werbe-, 
Anbahnungs- und Reiseaufwand oder in Form von Ab-
schreibungen erfolgen.106 Dies stimmt auch mit der lex 
fori überein.107 Weil sowohl der OECD-Kommentar als 
auch die lex fori die Art der Weiterleitung gleich definie-
ren, ist davon auszugehen, dass die Schweiz diesbezüg-
lich ihre Praxis weiterhin zur Anwendung bringen wird. 
Gestützt auf obige Ausführungen steht ein solches Vorge-
hen im Einklang mit den geltenden Auslegungsregeln des 
Völkerrechts.

3.2.3 Mittelbare oder unmittelbare Weiterlei-
tung

Zum Begriff der mittelbaren oder unmittelbaren Weiter-
leitung finden sich weder in den Abkommenstexten noch 
in den zugänglichen Materialien irgendwelche Hinweise. 
Allerdings scheint der Wortlaut insbesondere hinsicht-
lich der unmittelbaren Weiterleitung klar zu sein. Ausge-
hend vom Ziel und Zweck sowie der Bedeutung der Be-
stimmung im Gesamtkontext kann eine mittelbare Wei-
terleitung nur dann vorliegen, wenn die abkommensbe-
günstigten Einkünfte via eine andere, in der Schweiz 
oder im anderen Vertragsstaat ansässige zwischenge-
schaltete Person ins Ausland weitergeleitet werden. In 
Bezug auf dieses Merkmal entsprechen die neuen Miss-
brauchsbestimmungen der Musterklausel des OECD-
Kommentars und dem BRB 1962.108

106 OECD-Komm. Art. 1 OECD-MA Tz 17.
107 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA  

Ziff. II.1.
108 Im BRB 1962 wird in der deutschen Fassung zwar die Wen-

dung «direkte und indirekte» Weiterleitung verwendet; die 
beiden Ausdrücke sind indessen synonym (vgl. KS 1962  
Ziff. II.1. sowie lutz, 55, mwH). In den bei den Verhandlungen 
verwendeten englischen oder französischen Abkommenstex-
ten wurden die Wendungen «directly or indirectly» bzw. 
«directement ou indirectement» ebenfalls verwendet.
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Abkommensvorteilen liegen kann; dasselbe gilt für eine 
börsenkotierte Gesellschaft. Damit kann aus schweize-
rischer Sicht zur Auslegung des Begriffs «Hauptzweck 
der Erlangung von Abkommensvorteilen» die bundesge-
richtliche Praxis zum abkommensrechtlichen Miss-
brauchsvorbehalt (bzw. zu Art. 9 Abs. 2 DBA-NL) ver-
wendet werden. Durchlaufstrukturen sind dann nicht 
missbräuchlich, wenn die zwischengeschaltete Gesell-
schaft eine eigentliche Geschäftstätigkeit ausübt und 
auch die Verwaltung, die Leitung der laufenden Ge-
schäfte und die Unternehmensführung sich im Land der 
errichteten Zwischengesellschaft befinden.115 Obwohl 
sich die neuen Missbrauchsbestimmungen nach der hier 
vertretenen Auffassung diesbezüglich materiell nicht 
vom BRB 1962 unterscheiden, wäre es wünschenswert 
gewesen, die Vertragsstaaten wären dem Vorschlag im 
OECD-Kommentar gefolgt und hätten die Missbrauchs-
bestimmungen um eine Aktivitäts- und Börsenklausel er-
gänzt.116 Aus schweizerischer Sicht hätte damit sicherge-
stellt werden können, dass im Zweifelsfall auch der an-
dere Vertragsstaat aktive und börsenkotierte Gesell-
schaften vom Anwendungsbereich der Missbrauchsbe-
stimmung ausschliesst.

3.3 Verhältnis der neuen Missbrauchsbe-
stimmungen zum unilateralen Recht

3.3.1 Im Allgemeinen

Mit der Aufnahme der neuen Missbrauchsbestimmungen 
in verschiedene DBA stellt sich die Frage, wie sich diese 
zum Landesrecht, insbesondere zum BRB 1962, verhal-
ten. Allgemein gilt der vom schweizerischen Bundesge-
richt bestätigte Grundsatz, dass Völkerrecht dem Lan-
desrecht vorgeht.117 D. h., dass die unilateralen Vor-
schriften Grundlage für die unilaterale Besteuerung blei-
ben; sie sind aber insoweit nicht anzuwenden, als sie mit 
dem DBA in Widerspruch treten.118

3.3.2 Verhältnis der neuen Missbrauchsbe-
stimmungen zum BRB 1962

Vorab ist festzuhalten, dass die neuen Missbrauchsbe-
stimmungen einzig Durchlaufstrukturen im Visier haben, 
währenddem der BRB 1962 neben dem Tatbestand der 
übermässigen Weiterleitung weitere 3 Tatbestände 
kennt.119 Es stellt sich somit die Frage, ob der BRB 1962 
neben diesen abkommensrechtlichen Bestimmungen 

115 Vgl. vorne, Abschn. 2.2.
116 S. dazu Abschn. 2.4.
117 Vgl. BGE 117 Ib 370.
118 S. dazu Abschn. 2.1 (insbesondere Fn 6) sowie auch die Be-

merkung der Schweiz zu Art. 1 OECD-MA in OECD-Komm.  
Art. 1 OECD-MA Tz 27.9.

119 S. dazu Abschn. 2.5.1.2.3.

3.2.5 Hauptzweck: Erlangen von Abkommens-
vorteilen

Der Anwendungsbereich einer Abkommensmissbrauchs-
Vorschrift wird auf Fälle beschränkt, in denen die Ausge-
staltung das Erlangen von Abkommensvorteilen zum 
Hauptzweck hat. Dies gilt jedoch nur dann, wenn Ab-
kommensvorteile zu mehr als der Hälfte bzw. ganz oder 
überwiegend an nicht abkommensberechtigte Personen 
weitergeleitet werden. Innerhalb der zulässigen Weiter-
leitungsgrenzen ist demnach eine Verweigerung von Ab-
kommensvergünstigungen nicht zulässig. Insoweit als 
Abkommensvorteile zu mehr als der Hälfte bzw. ganz 
oder überwiegend an nicht abkommensberechtigte Per-
sonen weitergeleitet werden, ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Person nicht hauptsächlich zum Zweck der 
Erlangung der Abkommensvorteile zwischengeschaltet 
wurde.

Ob eine Zwischenschaltung hauptsächlich zur Erlangung 
von Abkommensvorteilen vorgenommen wurde, kann im 
Einzelfall schwierig zu beurteilen sein. Die neuen Miss-
brauchsbestimmungen in den Abkommensentwürfen zu 
den DBA mit Frankreich und Kolumbien enthalten des-
halb eine Bona-fide-Klausel. Der Nachweis, dass der 
Hauptzweck der gewählten Ausgestaltung nicht im Er-
langen der Abkommensvorteile liegt, gilt als erbracht, 
wenn die Weiterleitung an nicht nahestehende Personen 
erfolgt oder wenn die Empfängerin der weitergeleiteten 
Erträge aus der Zwischenschaltung einer Gesellschaft 
abkommensrechtlich keinen Vorteil erlangt (alternative 
Entlastungsbestimmung). In den übrigen Fällen sowie 
generell unter den neuen Bestimmungen mit Grossbri-
tannien, Chile und Taiwan liegt es am Steuerpflichtigen, 
diesen Nachweis zu erbringen. Mit Blick auf die geltende 
Praxis zum BRB 1962 wird dieser Nachweis wohl in  
einer ähnlichen, standardisierten Form zu erbringen 
sein.113

Mit dem Erlass des KS Ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von DBA (KS 1999) hat sich die Schweiz dazu be-
kannt, aktive und börsenkotierte Gesellschaften aus dem 
Anwendungsbereich der Durchlaufregelung auszuneh-
men.114 Eine solche Aktivitäts- und Börsenklausel fehlt 
zwar in den neuen Missbrauchsbestimmungen. Es liegt 
jedoch auf der Hand, dass der Hauptzweck einer aktiven 
Gesellschaft im Sinne des KS Ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von DBA (KS 1999) nicht im Erlangen von 

113 Die abkommensberechtigte Person hat im Anwendungsbe-
reich des BRB 1962 mit Formular R-Mb KS 1999 (abrufbar un-
ter www.estv.admin.ch) eine Erklärung abzugeben, aufgrund 
welcher festgestellt wird, ob der BRB 1962 im Einzelfall zur 
Anwendung gelangt.

114 Vgl. KS Ungerechtfertigte Inanspruchnahme von DBA (KS 
1999) Ziff. 1 und 2.
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hältnis mit der Schweiz darauf vertraut, dass die Schweiz 
sein Steuersubstrat mit dem BRB 1962 schützt. Dies 
spricht allgemein dafür, dass aus schweizerischer Sicht 
beim Vorliegen von abkommensrechtlichen Miss-
brauchsbestimmungen entgegen der Auffassung des 
Bundesgerichts121 auf die Anwendung des BRB 1962 
verzichtet werden kann.

4 Ergebnis und Ausblick

Die Schweiz verzichtete bisher, mit wenigen 
Ausnahmen,122 auf die Aufnahme umfassender Miss-
brauchsbestimmungen in ihre Abkommen. Diese Ab-
kommenspolitik widerspiegelte sich letztmals bei der 
Revision des DBA mit Deutschland, als sich die beiden 
Vertragsstaaten darauf einigten, die bisherige Miss-
brauchsbestimmung gegen einen Verweis auf die landes-
rechtlichen Normen zur Verhinderung des Abkommens-
missbrauchs zu ersetzen.

Mit den ausgehandelten DBA mit Kolumbien, Chile und 
Taiwan (privatrechtlicher Vertrag) sowie den revidierten 
Protokollen mit Grossbritannien und Frankreich finden 
neu eigentliche Missbrauchsbestimmungen gegen Durch-
laufstrukturen Eingang in bilaterale Verträge der Schweiz. 
Diese Missbrauchsbestimmungen können sowohl vom 
Ansässigkeits- als auch vom Quellenstaat als Instrument 
zum Schutz des eigenen Steuersubstrats eingesetzt wer-
den. Damit wird der Schweiz erstmals (ausser mit Art. 2  
Abs. 2 DBA-NL) als Quellenstaat die Möglichkeit gebo-
ten, aufgrund einer ausdrücklichen abkommensrecht-
lichen Norm unter bestimmten Voraussetzungen die 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer zu verweigern. 
Wie aufgezeigt, wird dies jedoch nur unter den Voraus-
setzungen möglich sein, dass Abkommensvorteile zu 
mehr als der Hälfte bzw. ganz oder nahezu ganz nicht ab-
kommensberechtigten Personen zugute kommen und der 
Hauptzweck der Gestaltung nicht in der Erlangung von 
Abkommensvorteilen besteht. Sofern die zwischenge-
schaltete Person nachzuweisen vermag, dass sie eine ei-
gentliche Geschäftstätigkeit ausübt und auch die Verwal-
tung, die Leitung der laufenden Geschäfte und die Unter-
nehmensführung wahrnimmt, kann nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zum allgemeinen abkommens-
rechtlichen Missbrauchsvorbehalt von DBA nicht von ei-
ner Umgehung im Sinn der Missbrauchsklauseln ausge-
gangen werden. Soweit die Schweiz als Ansässigkeits-
staat einer Durchlaufperson fungiert, gelangen grund-
sätzlich auch weiterhin die Regelungen des BRB 1962 

121 S. Fn 13.
122 S. die DBA mit Frankreich (Art. 14), Belgien (Art. 22), Italien 

(Art. 23), Niederlande (Art. 9 Abs. 2) und den USA (Art. 22).

weiterhin zur Anwendung gelangt. Dies muss vorab an-
hand der im vorangehenden Abschnitt erwähnten allge-
meinen Grundsätze entschieden werden.

Der BRB 1962 steht grundsätzlich nicht im Widerspruch 
zu den neuen Missbrauchsbestimmungen. Einzig in Be-
zug auf den Umfang der Weiterleitung ist ein Unterschied 
im Verhältnis zu den Bestimmungen der neuen DBA mit 
Grossbritannien, Chile und Taiwan auszumachen, da dort 
eine ganze oder nahezu ganze Weiterleitung vorausge-
setzt wird. Diesbezüglich gehen die neuen Missbrauchs-
bestimmungen dem BRB 1962 vor. Ansonsten steht der 
Anwendung des BRB 1962 neben den neuen Miss-
brauchsbestimmungen wohl nichts im Wege.120

Allerdings stellt sich hier die Frage, ob dies sinnvoll sei. 
Dies ist indessen keine steuerrechtliche, sondern eine 
steuerpolitische Frage, weshalb keine abschliessende 
Antwort darauf gegeben werden kann.

Fest steht, dass mit dem Inkrafttreten der neuen Miss-
brauchsbestimmungen eine grundlegende Änderung der 
Konzeption einhergehen wird. Die Vertragsstaaten haben 
sich in den (Revisions-)Entwürfen darauf geeinigt, Ab-
kommensmissbräuche mittels einer Durchlaufklausel zu 
bekämpfen. Damit haben sie definiert, unter welchen Vo-
raussetzungen nach übereinstimmender Auffassung ein 
Abkommensmissbrauch vorliegt. Bei der Umsetzung der 
neuen Missbrauchsbestimmungen werden die Vertrags-
staaten selbst für die richtige Anwendung dieser Bestim-
mungen sorgen und somit den Schutz ihres Steuersub-
strates mit entsprechenden Massnahmen sicherstellen. 
Die Tatsache, dass sich in den Abkommen kein Hinweis 
da rauf findet, dass neben den abkommensrechtlichen 
Missbrauchbestimmungen auch unilaterale Missbrauchs-
regelungen zur Anwendung gelangen sollen, kann als In-
diz dafür gewertet werden, dass es das Ziel der Vertragss-
taaten war, den Abkommensmissbrauch im bilateralen 
Verhältnis mit der abkommensrechtlichen Durchlauf-
klausel abschliessend zu regeln. Dafür spricht auch der 
Umstand, dass der im geltenden DBA mit Frankreich ent-
haltene Vorbehalt zugunsten unilateraler Missbrauchs-
bestimmungen mit der Revision ersatzlos gestrichen 
wurde.

Zudem ist festzuhalten, dass diejenigen Staaten, welche 
ihr eigenes Steuersubstrat gegen Abkommensmissbräu-
che schützen wollen, längst dazu übergegangen sind, di-
es mit eigenen, unilateralen oder aber mit abkommens-
rechtlichen Regelungen sicherzustellen. Es gibt deshalb 
wohl kaum noch einen Staat, welcher im bilateralen Ver-

120 Dies deckt sich auch mit der in Fn 13 zitierten bundesgericht-
lichen Rechtsprechung, welche die Definition des Abkom-
mensmissbrauchs nach dem BRB 1962 als völkerrechtlich zu-
lässig qualifiziert.
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FStR 2007, 209 ff.
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Problematik des «Treaty Shopping» unter Berück-
sichtigung der Rechtslage in der Bundesrepublik 
Deutschland, in der Schweiz und in den Vereinigten 
Staaten, Heidelberg 1991

lang MiCHael, Einführung in das Recht der Doppelbe-
steuerungsabkommen, 2. A., Wien 2002

lang MiCHael/MöSSner Jörg M./WaldbUrger ro-
bert, Die Auslegung von Doppelbesteuerungsab-
kommen in der Rechtsprechung der Höchstgerichte 
Deutschlands, der Schweiz und Österreichs, Wien 
1998

loCHer Peter, Einführung in das internationale Steuer-
recht der Schweiz, 3. A., Bern 2005

lütHi daniel, Die Vorschriften gegen den Missbrauch 
von Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes, in: 
Ernst Höhn (Hrsg.), Handbuch des Internationalen 
Steuerrechts der Schweiz, 2. A., Bern u. a. 1993, 
381 ff.

lUtz georg, Abkommensmissbrauch. Massnahmen zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von Doppelbesteue-
rungsabkommen, Zürich u. a. 2005

zur Anwendung. Die neuen Missbrauchsnormen schrän-
ken jedoch den BRB 1962 insoweit ein, als sie mildere 
Voraussetzungen betreffend die Qualifikation von schäd-
lichen Durchlaufstrukturen vorsehen.

Die Aufnahme von bilateralen Missbrauchsbestim-
mungen zur Bekämpfung von Durchlaufstrukturen ist 
grundsätzlich zu begrüssen. Überlässt das DBA die Nor-
mierung des Abkommensmissbrauchs nämlich dem 
Quellen- bzw. dem Empfängerstaat, können die beiden 
Vertragsstaaten den Abkommensmissbrauch nach eige-
ner Auffassung definieren. Was gemäss der Rechtsauf-
fassung der einzelnen Vertragsstaaten einen Abkom-
mensmissbrauch darstellt, kann zuweilen erheblich von-
einander abweichen. Selbst wenn sich die Staaten bei der 
Aushandlung eines Abkommens noch darüber einig sind, 
welche Fälle mit landesrechtlichen Missbrauchsvor-
schriften bekämpft werden sollen, so kann die Anpas-
sung des unilateralen Rechts zu einer Ausweitung der 
Missbrauchstatbestände führen. Insbesondere Hochsteu-
erländer tendieren dazu, unter dem Titel des Abkom-
mensmissbrauchs unilaterale Regeln zu erlassen, die de 
facto nicht mehr auf die Verhinderung von Abkommens-
missbräuchen abzielen, sondern vielmehr der generellen 
Sicherung des eigenen Steuersubstrats dienen. Als Bei-
spiel sei hier die jüngst erfolgte Verschärfung der deut-
schen Missbrauchsvorschrift von § 50d Abs. 3 EStG per 
1.1.2007 genannt, welche insbesondere schweizerische 
Holdinggesellschaften bei der Inanspruchnahme des 
DBA-D vor neue He rausforderungen stellt.123 Dieses 
Beispiel zeigt, dass landesrechtliche Missbrauchsbe-
stimmungen dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und 
einer einfachen und klaren Rechtsanwendung von DBA 
widersprechen.124 Inwieweit der BRB 1962 zum Schutze 
von ausländischem Steuersubstrat in Zeiten von bilate-
ralen und teilweise ausufernden unilateralen Miss-
brauchsbestimmungen weiterhin von Bedeutung ist, 
bleibt offen. Nach Auffassung der Autoren hat der BRB 
1962 seine Existenzberechtigung längst verloren und ge-
hört abgeschafft.125
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KAG in Art. 49 Abs. 2 Satz 1 StHG bzw. Art. 20 Abs. 1 
Satz 2 StHG ist ein gesetzgeberisches Versehen. Dies er-
gibt sich aus Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG bzw. Art. 7 Abs. 3 
StHG, welcher beim Anleger die Erträge aus direktem 
Grundbesitz von kollektiven Kapitalanlagen ohne wei-
tere Einschränkungen freistellt. 

Vertragliche Anlagefonds, SICAV sowie KGK sind Steu-
ersubjekte der Gewinnsteuer, falls und insoweit sie di-
rekten Grundbesitz halten.196 Keine Sonderregeln gel-
ten hingegen für SICAF mit direktem Grundbesitz.197 
Auch ausländische kollektive Kapitalanlagen, die 
schweizerische Liegenschaften im Direktbesitz halten, 
unterliegen den Besteuerungsregeln von Art. 49 Abs. 2 
Satz 1 DBG.198 Zur Steuerbefreiung von Immobilien-
fonds mit direktem Grundbesitz mit ausschliesslich  
institutionellen Anlegern s. hin ten, Abschnitt 4.1.1.1.4.

4.1.1.1.1 Bemessungsgrundlage

Vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK unterliegen 
nur für den Ertrag aus direktem Grundbesitz der Gewinn-
steuer.199 Andere Einkünfte einer solchen kollektiven 
Kapitalanlage mit direktem Grundbesitz werden von der 
Bemessungsgrundlage ausgenommen. Insofern werden 
vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK für die Zwe-
cke der direkten Steuern200 als teiltransparent behandelt. 
Zum direkten Grundbesitz zählen zunächst inländische 
Grundstücke iSv Art. 655 ZGB.201 Auch ausländische 
(direkt gehaltene) Immobilienwerte gelten als direkter 
Grundbesitz. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von 
Art. 49 Abs. 2 Satz 1 DBG, welcher auf den Immobilien-
fonds gemäss Art. 58 KAG verweist, sowie Art. 59 Abs. 1 
lit. d KAG, welcher solchen Immobilienfonds Anlagen 
in ausländischen Immobilienwerten, die hinreichend 

196 Art. 49 Abs. 2 Satz 1 DBG bzw. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 StHG. 
Dies war bereits unter dem AFG so (vgl. dazu Hess, Die Be-
steuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen 
Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz,  
222 ff.; locHer, Art. 49 DBG N 16 ff.; spring, Die Besteuerung 
der Immobilienanlagefonds nach dem Bundesgesetz über die 
direkte Bundessteuer, 405 ff.; torrione, L’imposition des fonds 
de placement immobiliers, 257 ff.).

197 Art. 49 Abs. 2 Satz 2 DBG bzw. Art. 20 Abs. 1 Satz 3 StHG;  
s. dazu hinten, Abschn. 5.

198 S. dazu unten, Abschn. 7.
199 Art. 66 Abs. 3 DBG bzw. Art. 26 Abs. 3 StHG. 
200 Eine solche, teiltransparente Behandlung erfolgt nicht nur für 

die Gewinnsteuer, sondern für alle direkten Steuern (Kapital-
steuer und Verrechnungssteuer auf der Stufe des Fonds, Ein-
kommenssteuer bzw. Gewinnsteuer auf der Stufe der Anle-
ger).

201 Vgl. Art. 58 Abs. 1 lit. a KAG; Hess, Die Besteuerung der An-
lagefonds und der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie 
deren Anteilsinhaber in der Schweiz, 82; Heuberger, vor  
Art. 1 KAG Ziff. 1.a.bb. Im Begriff des Grundstücks iSv  
Art. 655 ZGB ist auch die (in Art. 58 Abs. 1 lit. a KAG speziell 
erwähnte) Zugehör enthalten (vgl. Art. 644 ZGB).

den wie Effektenfonds besteuert, weshalb an dieser Stel-
le bloss die Grundsteuern behandelt werden.186

Wenn von «kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz» die Rede ist, sind damit bloss vertragliche 
Anlagefonds, SICAV und KGK gemeint.187 Investment-
gesellschaften mit festem Kapital (SICAF)188 fallen nicht 
unter diesen Begriff. Mit Bezug auf die Gewinnsteuer,189 
die Stempelabgaben190 sowie die Verrechnungssteuer191 
wird dies für SICAF explizit im Gesetz erwähnt. Dies be-
trifft aber auch die anderen Steuerarten (d. h. Einkom-
menssteuer bzw. Gewinnsteuer sowie Vermögenssteuer 
bzw. Kapitalsteuer beim Anleger wie auch Verrechnungs-
steuer bzw. Kapitalsteuer auf der Stufe des Fonds). Die 
Besteuerung von SICAF, welche in Immobilien investie-
ren, wird an anderer Stelle behandelt.192

4.1 Immobilienfonds mit direktem Grund-
besitz

Den Besteuerungsregeln des Immobilienfonds mit direk-
tem Grundbesitz unterliegen vertragliche Anlagefonds, 
SICAV sowie KGK,193 welche entweder direkt Eigentü-
mer von (inländischen oder ausländischen) Grundstü-
cken sind oder in andere Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz investieren.194 

4.1.1 Besteuerung auf Stufe Fonds

4.1.1.1 Gewinnsteuer

Art. 49 Abs. 2 Satz 1 StHG bzw. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 
StHG stellen «kollektive Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz nach Art. 58  KAG» den übrigen juris tischen 
Personen gleich. Da sich Art. 58 KAG nur auf offene kol-
lektive Kapitalanlagen (d. h. auf vertragliche Anlage-
fonds und SICAV, nicht aber auf KGK) bezieht, stellt sich 
die Frage, ob auch KGK mit direktem Grundbesitz wie 
eine übrige juristische Person besteuert werden195. Dies 
muss klarerweise bejaht werden. Der Verweis auf Art. 58 

186 S. dazu hinten, Abschn. 4.2.
187 Der Verweis von Art. 49 Abs. 2 Satz 1 DBG bzw. Art. 20 Abs. 1 

Satz 2 StHG auf «Immobilienfonds iSv Art. 58 KAG», d. h. 
bloss auf offene kollektive Kapitalanlagen (vertragliche Anla-
gefonds und SICAV), nicht aber auf KGK, ist ein gesetzgebe-
risches Versehen (s. dazu hinten, Abschn. 4.1.1.1).

188 ISv Art. 110 KAG.
189 Vgl. Art. 49 Abs. 2 Satz 2 DBG bzw. Art. 20 Abs. 1 Satz 3 

StHG.
190 Art. 4 Abs. 2 StG.
191 Art. 9 Abs. 3 Satz 2 VStG.
192 S. dazu hinten, Abschn. 5.
193  Entgegen dem Wortlaut von Art. 49 Abs. 2 Satz 1 DBG bzw. 

Art. 20 Abs. 1 Satz 2 StHG (s. dazu hinten, Abschn. 4.1.1.1).
194 Dies ist gemäss Art. 58 Abs. 1 lit. c KAG bis zum Umfang von 

25 % des Gesamtfondsvermögens möglich.
195 KGK können nämlich auch in Immobilien investieren (vgl. 

Art.  103 Abs. 2 KAG iVm Art. 121 Abs. 1 KKV).
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sitz und unterliegen somit nicht der Ge win nsteuer 
(dafür aber der Grundstückgewinn steuer).207

 – In den übrigen Kantonen (sog. dualistische Kantone) 
ist der gesamte Kapitalgewinn Ertrag aus direktem 
Grundbesitz. Da der Wertzuwachsgewinn beim pri-
vaten Investor, welcher die Liegenschaft direkt im 
Privatvermögen hält, der Grundstückgewinnsteuer 
unterliegen würde, gibt es für eine Freistellung der 
Wertzuwachsgewinne im Rahmen der kantonalen 
Gewinnsteuer der dualistischen Kantone keine sach-
liche Rechtfertigung.208

Die auf den direkten Grundbesitz entfallenden Erträge 
und Aufwendungen (inkl. direkte Steuern) können in Ab-
zug gebracht werden, wobei sie aufgrund der Erfolgs-
rechnung über den Direktbesitz objektmässig zuzurech-
nen sind. Aufwendungen, die sich nicht objektmässig zu-
rechnen lassen, können im Verhältnis der Verkehrswerte 
anteilsmässig berücksichtigt werden. Kein Ertrag aus di-
rektem Grundbesitz sind demgegenüber Aktivzinsen auf 
Bankguthaben und anderen Forderungen sowie die Erträ-
ge aus Beteiligungen an Immobiliengesellschaften oder 
anderen Immobilienfonds.209

4.1.1.1.2 Steuersatz

Vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK mit direk-
tem Grundbesitz sind gemäss Art. 49 Abs. 2 Satz 1 DBG 
den übrigen juristischen Personen auch im Hinblick auf 
den Steuersatz gleichgestellt. Entsprechend beträgt die 
Gewinnsteuer im Bund 4,25 %.210

Auch das StHG sieht vor, dass kollektive Kapitalanlagen 
mit direktem Grundbesitz den übrigen juristischen Per-
sonen gleichgestellt sind.211 Daraus kann jedoch nichts 
über den anwendbaren Steuersatz abgeleitet werden, da 
die Bestimmung des Steuersatzes in die Tarifautonomie 

207 Vgl. dazu unten, Abschn. 4.1.1.3.
208 Vgl. Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlage-

fondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in 
der Schweiz, 230 ff.; lutz, Art. 26 StHG N 15. Klargestellt wur-
de dies im Steuergesetz des Kantons Genf, wo die Kapitalge-
winne explizit erwähnt werden (Art. 18 Abs. 3 LIPM GE).

209 Vgl. E-KS KAG/DBG Anhang I (mit Berechnungsbeispiel); Heu-
berger, vor Art. 1 KAG Ziff. 1.a.bb.

210 Art. 72 DBG. Damit wird die für Anlagefonds mit direktem 
Grundbesitz seit dem 1.1.2000 geltende Regelung weiterge-
führt. Vorher wurde die Gewinnsteuer nach dem Steuertarif 
für natürliche Personen veranlagt, was regelmässig zur An-
wendung des Maximalsatzes von 11,5 % führte und somit 
eine steuerliche Mehrbelastung verursachte (vgl. Hess, Die  
Besteuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen 
Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz,  
222 ff.; spring, Die Besteuerung der Immobilienanlagefonds 
nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,  
405 ff.; torrione, L’imposition des fonds de placement 
immobiliers, 273 f.; rolli, Art. 72 IFD N 1; lutz, Art. 72 DBG 
N 1 ff.; Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 1.a.dd).

211 Art. 20 Abs. 1 Satz 2 StHG.

beurteilt werden können, explizit gestattet.202 Im Rah-
men der internationalen Steuerausscheidung werden 
ausländische Grundstücke aber wieder von der schwei-
zerischen Bemessungsgrundlage ausgeschieden.203

Die Bemessungsgrundlage der kollektiven Kapitalanla-
ge umfasst nach Praxis der ESTV sowohl Erträge als 
auch Kapitalgewinne auf direktem Grundbesitz.204 In der 
Literatur zum alten Recht wird (richtigerweise) überwie-
gend bezweifelt, dass die Auffassung der ESTV sachge-
recht sei, da private Kapitalgewinne auf Liegenschaften 
von der direkten Bundessteuer ja nicht erfasst werden 
und die Investoren somit schlechter gestellt werden, als 
wenn sie die Liegenschaften direkt im Privatvermögen 
halten würden.205 Die neue wie auch die alte Fassung von 
Art. 66 Abs. 3 DBG verwenden den Ausdruck «Ertrag aus 
direktem Grundbesitz». Dass der Gesetzgeber im Rah-
men der Gesetzesänderung per 1.1.2007 diese Kontro-
verse nicht durch einen eindeutigen Gesetzeswortlaut ge-
löst hat, wird zu Recht kritisiert.206

Art. 26 Abs. 3 StHG erklärt ebenfalls den Ertrag aus di-
rektem Grundbesitz zur massgeblichen Bemessungs-
grundlage. Dennoch muss mit Bezug auf die kantonalen 
Gewinnsteuern differenziert werden:

 – In den rein monistischen Kantonen (Basel-Land-
schaft, Basel-Stadt, Bern, Jura, Nidwalden, Schwyz, 
Tessin, Uri und Zürich) sind Kapitalgewinne auf Lie-
genschaften mit Ausnahme der wiedereingebrachten 
Abschreibungen kein Ertrag aus direk tem Grundbe-

202 So E-KS KAG/DBG Ziff. 4.2.1; rolli, Art. 49 IFD N 26; Hess/
scHerrer, Die Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen ge-
mäss Kollektivanlagengesetz und deren Anleger, Ziff. 5.2.1; 
Dömer, Steuern, Rz 1220; Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 1.a.bb; 
sowie zum alten Recht: Hess, Die Besteuerung der Anlage-
fonds und der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie deren 
Anteilsinhaber in der Schweiz, 261.

203 Die Steuerpflicht erstreckt sich gemäss Art. 52 Abs. 1, 2. Halb-
satz DBG nicht auf Grundstücke im Ausland. Obwohl das StHG 
keine analoge Beschränkung vorsieht, gilt dasselbe aufgrund 
von kantonalem Recht bzw. eines DBA idR auch für die Staats- 
und Gemeindesteuern (vgl. Heuberger, vor Art. 1 KAG  
Ziff. 1.a.bb; Dömer, Steuern, Rz 1220). Von Relevanz ist der 
Einbezug ausländischer Grundstücke daher bloss für die kor-
respondierende Freistellung der Erträge aus ausländischem 
direktem Grundbesitz auf der Stufe der Anleger (s. dazu hin-
ten, Abschn. 4.1.3).

204 Vgl. E-KS KAG/DBG Anhang I.
205 Vgl. lutz, Art. 66 DBG N 14; locHer, Art. 66 DBG N 26; (diffe-

renzierend und mit eingehender Begründung) Hess, Die Be-
steuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen 
Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz,  
226 ff. mwH; rolli, Art. 66 IFD N 18.; a. A. agner/Jung/stein-
mann, Art. 49 DBG N 2.

206 Vgl. Hess, Das neue Kollektivanlagengesetz aus steuerrecht-
licher Sicht, 270 ff., 287; Hess/scHerrer, Die Besteuerung der 
kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz 
und deren Anleger, Ziff. 5.2.1.
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nerrhoden, Bern, Graubünden, Jura, Schwyz, Tessin 
und Zug).

3. Kantone, welche einen eigenen Steuersatz für Ge-
winne von Immobilienfonds mit direktem Grundbe-
sitz kennen. Diese Gruppe kann wiederum in die fol-
genden Untergruppen aufgeteilt werden:

 – Kantone, welche Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz analog der Regelung im Bund einem 
privilegierten Steuersatz unterstellen (idR rund  
50 % des Steuersatzes für Kapitalgesellschaften): 
Basel-Landschaft [50 %], Basel-Stadt [bis 40 %], 
Glarus [74 %], Neuenburg [40 %], Nidwalden  
[50 %], Schaffhausen [40 %], Solothurn [55 %], 
Waadt [50 %] und Zürich [50 %]);

 – Kantone, welche Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz dem gleichen Grenzsteuersatz wie 
Kapitalgesellschaften unterstellen, erstere jedoch 
tariflich leicht privilegieren (Genf218 und Thur-
gau219);

 – Kantone, welche Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz zu einem höheren Steuersatz als Ka-
pitalgesellschaften besteuern (Aargau [ca. 111 %] 
und Obwalden [110 %]).

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die kon-
kreten Tarifbestimmungen bzw. über die auf die Erträge 
anwendbaren effektiven Maximalsteuersätze (inkl. Ge-
meindesteuern [Kantonshauptort] und [in Klammern] 
die direkte Bundessteuer, jeweils unter Berücksichtigung 
der Abzugsfähigkeit der direkten Steuern). 

218 Progressiver Tarif für Immobilienfonds mit direktem Grund-
besitz, dessen Maximalsteuersatz dem Steuersatz für Kapital-
gesellschaften entspricht.

219 Gleicher Steuersatz, jedoch keine Besteuerung von Gewinnen 
unter CHF 5000. 

der Kantone fällt.212 Im Wesentlichen lassen sich drei 
Gruppen von Kantonen unterscheiden:
1. Kantone, welche den Gewinn von Immobilienfonds 

mit direktem Grundbesitz zum auf natürliche Per-
sonen anwendbaren Satz besteuern (Appenzell Aus-
serrhoden, Freiburg, Luzern, St.Gallen, Uri und Wal-
lis). Diese Kantone wenden im Wesentlichen die 
analoge Regelung an, wie sie für die direkte Bun-
dessteuer bis zum 31.12.1999 gegolten hat.213 
Dabei ist jeweils der allgemeine Tarif (Tarif für Al-
leinstehende) zu verwenden. Der Verweis auf den für 
natürliche Personen anwendbaren Steuertarif be-
schränkt sich jedoch auf den (gesetzlichen) Steuer-
satz. Da die Bemessungsgrundlage der kollektiven 
Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz nach den 
für juristische Personen geltenden Regeln ermittelt 
wird, können die direkten Steuern als Aufwand gel-
tend gemacht werden, so dass der effektive Steuer-
satz214 bei kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz jeweils entsprechend tiefer ist als der ef-
fektive Steuersatz bei den natürlichen Personen. 
Die Regelungen dieser Kantone führen für Anleger 
mit tiefem Einkommen dazu, dass kollektive Kapi-
talanlagen mit direktem Grundbesitz gegenüber kol-
lektiven Kapitalanlagen mit indirektem Grundbesitz 
steuerlich insgesamt benachteiligt sind.215 Da dies 
dem gesetzgeberischen Willen, kollektive Kapital-
anlagen mit direktem Grundbesitz zu fördern, 
widerspricht,216 sollten diese Kantone nach unserem 
Dafürhalten ihre Steuertarife der neuen Regelung für 
die direkte Bundessteuer anpassen.217

2. Kantone, welche den Gewinn von Immobilienfonds 
mit direktem Grundbesitz zum auf Kapitalgesell-
schaft anwendbaren Satz besteuern (Appenzell In-

212 reicH, Art. 11 StHG N 2 ff. mwH.
213 Art. 72 a. F. (AS 1991, 1184); vgl. dazu agner/Jung/steinmann, 

Art. 72 DBG N 1.
214 Als effektiver Steuersatz wird vorliegend der Steuersatz unter 

Berücksichtigung der Abzugsfähigkeit der Steuern verstan-
den.

215 Vgl. dazu spring, Die Besteuerung der Immobilienanlagefonds 
nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,  
461 ff.

216 Vgl. Botschaft zur Besteuerung bei der Liquidation von Mie-
ter-Aktiengesellschaften und zur Änderung der Besteuerung 
von Immobilien-Anlagefonds mit direktem Grundbesitz, 
5974.

217 Eine diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung besteht aber 
wegen der Tarifautonomie der Kantone nicht. Die von Haefe-
lin/meyer vertretene gegenteilige Auffassung (Steuern: Neue 
Wege für Immobilienanlagen) widerspricht der Konzeption 
des StHG. Dies hat sich entgegen diesen Autoren auch mit 
den durch das KAG notwendig gewordenen Änderungen des 
StHG nicht geändert. Es ist nicht ersichtlich, aus welcher Än-
derung des StHG etwas Gegenteiliges abgeleitet werden 
könnte.
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220221222 223 224 

220 In Klammern: direkte Bundessteuer.
221 Kantonshauptort.
222 Maximalsteuersatz gemäss Grundtarif, konfessionslos. 
223 scHwarb, § 73 StG AG N 23 f.
224 Die Gewinnsteuer beträgt bei der Gemeindesteuer 2 - 5 % des 

Reingewinns. Die Gemeinden setzen den Steuersatz innerhalb 
dieser Grenzen jährlich fest.

225

225 Die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften entrichten 
vom steuerbaren Reingewinn eine Steuer von 9 % als Grund-
steuer und einen Zuschlag von so vielen Prozenten des steu-
erbaren Reingewinns, als dieser Prozente des Verhältniskapi-
tals ausmacht (Art. 76 Abs. 1 StG BS). Als Verhältniskapital 
gilt das steuerbare Kapital zu Beginn der Steuerperiode  
(Art. 76 Abs. 2 StG BS). Die Gewinnsteuer ist in allen Fällen 
auf 22 % des gesamten steuerbaren Reingewinns begrenzt 
(Art. 76 Abs. 2 StG BS).

Kanton Immobilienfonds mit 
direktem Grundbesitz
Tarif

Effektive  
Steuerbelastung 

Juristische  
Personen 
Tarif

Effektive  
Steuerbelastung

Natürliche Personen  
Tarif

Effektive  
Steuer belastung222

AG 10 % (§ 81 Abs. 1 
StG)223

14,65 % (+ 3,48 %) 9 % (§ 75 Abs. 1 lit. b 
StG)

12,91 % (+ 6,82 %) 11,25 % (§ 43 Abs. 1 
StG)

22,84 % (+ 11,5 %)

AI 8,0 % - 11,5 % (Art. 51 
Abs. 2 iVm Art. 67 
StG)

7,13 % (+ 3,79 %) 
- 9,94 % (+ 3,67 %)

8,0 % - 11,5 %  
(Art. 67 StG) 

6,87 % (+ 7,30 %) 
- 9,58 % (+ 7,08 %)

8 % (Art. 38 Abs. 1 
StG)

9,28 % (11,5 %)

AR 2,6 % (Art. 84 iVm 
Art. 39 Abs. 1 lit. b)

15,40 % (+ 3,45 %) 6 % (Art. 77 StG)  5,24 % (+ 7,42 %) 2,6 % (Art. 39 Abs. 1 
lit. b StG)

18,98 % (+ 11,5 %)

BE 4,6 % (Art. 101 iVm 
Art. 95 Abs. 1 StG)

15,50 % (+ 3,44 %) 4,6 % (Art. 95 Abs. 1 
StG)

14,98 % (+ 6,66 %) 6,5 % (Art. 42 Abs. 2 
StG)

29,88 % (+ 11,5 %)

BL 6 % (§ 52 Abs. 2bis iVm 
§ 66 Abs. 1 StG)

5,95 % (+ 3,83 %) 12 % (§ 58 Abs. 1 
StG) + 2 % - 5 %  
(§ 58 Abs. 2  
Abs. 2)224

13,95 % (+ 6,74 %) 18,62 % (§ 34 StG) 31,08 % (+ 11,5 %)

BS 9 % (§ 81 StG) 7,95 % (+ 3,75 %) 9 % - 22 % (§ 76 
Abs. 1 StG)225

7,66 % (+ 7,23 %) 
- 16,86 % (+ 6,51 %)

26 % (§ 36 StG) 26,00 % (+ 11,5 %)

FR 13,5 % (Art. 114 iVm 
Art. 37 Abs. 1 StG)

18,93 % (+ 3,31 %) 10 % (Art. 110 Abs. 1 
StG)

15,42 % (+ 6,68 %) 13,5 % (Art. 37  
Abs. 1 StG)

24,34 % (+ 11,5 %)

GE 10 % (Art. 25 LIPM) 18,38 % (+ 3,33 %) 10 % (Art. 20 LIPM) 17,79 % (+ 6,44 %) 19 % (Art. 11 LIPP-V) 33,47 % (+ 11,5 %)

GL 10 % (Art. 76 Abs. 1 
StG)

12,14 % (+ 3,58 %) 13,5 % (Art. 70 StG) 15,19 % (+ 6,64 %) 19 % (Art. 34 Abs. 1 
StG)

22,61 % (+ 11,5 %)

GR 7 % (Art. 74 Abs. 2 
iVm Art 87 Abs. 1 StG) 

12,47 % (+ 3,57 %) 7 % (Art. 87 Abs. 1 
StG)

12,01 % (+ 6,90 %) 11 % (Art. 39 Abs. 1 
StG)

20,90 % (+ 11,5 %)

JU 4 % (Art. 64 Abs. 2 
iVm Art. 77 LI)

15,50 % (+ 3,44 %) 4 % (Art. 77 LI) 14,98 % (+ 6,67 %) 6,7 % (Art. 35 Abs. 1 
LI)

32,15 % (+ 11,5 %)

LU 6,1 % (§ 88 iVm § 57 
Abs. 1 StG)

15,98 % (+ 3,43 %) 4 % (§ 81 StG) 11,43 % (+ 6,94 %) 6,1 % (§ 57 Abs. 1 
StG)

19,83 % (+ 11,5 %)

NE 4 % (Art. 101 LCD) 7,13 % (+ 3,79 %) 10 % (Art. 94 Abs. 1 
LCD)

15,56 % (+ 6,61 %) 14,5 % (Art. 40  
Abs. 1 LCD)

27,84 (+ 11,5 %)

NW 4,5 % (Art. 90 Abs. 1 
StG)

4,14 % (+ 3,91 %) 9 % (Art. 85 Abs. 1 
StG)

7,66 % (+ 7,23 %) 3,0 % (Art. 40 Abs. 1 
StG)

15,24 % (+ 11,5 %)

OW 6,6 % (Art. 92 StG) 5,95 % (+ 3,83 %) 6 % (Art. 87 StG) 5,24 % (+ 7,42 %) 1,8 % (Art. 38 Abs. 1 
StG)

12,62 % (+ 11,5 %)

SG 9 % (Art. 95 Abs. 1 
iVm Art. 50 Abs. 1 
StG)

17,98 % (+ 3,34 %) 4,5 % (Art. 89 StG) 11,87 % (+ 6,90 %) 9 % (Art. 50 Abs. 1 
StG)

22,86 % (+ 11,5 %)

SH 2 % (Art. 81 Abs. 2 
StG)

3,86 % (+ 4,14 %) 5 % (Art. 75 StG) 8,80 % (+ 7,13 %) 9,9 % (Art. 38 Abs. 1 
StG)

20,79 % (+ 11,5 %)

Tab.: Maximalsteuersätze für Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz (im Vergleich zu jenen der juristischen und natürlichen Personen)220, 221
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4.1.1.1.4 Befreiung von Fonds mit institutio-
nellen Investoren (Art. 56 lit. j DBG)

Vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK sind gemäss 
Art. 56 lit. j DBG bzw. Art. 23 Abs. 1 lit. i StHG von der 
Gewinnsteuer befreit, sofern deren Anleger ausschliess-
lich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsor-
ge iSv Art. 56 lit. e DBG bzw. Art. 23 Abs. 1 lit. d StHG 
oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und 
Ausgleichskassen iSv Art. 56 lit. f DBG bzw. 23 Abs. 1 
lit. e StHG sind.229 Die Steuerbefreiung für institutionel-
le Anleger wurde erst mit dem KAG ins DBG bzw. StHG 
aufgenommen.230 Der Hintergrund dieser Regelung ist, 
dass die Besteuerung der kollektiven Kapitalanlage mit 
direktem Grundbesitz an die Stelle der Besteuerung der 
Anleger tritt. Da die erwähnten institutionellen Investo-
ren selbst keiner Besteuerung unterliegen, ist es auch fol-

229 Obwohl Art. 56 lit. j DBG bzw. Art. 23 Abs. 1 lit. i StHG jeweils 
von kollektiven Kapitalanlagen sprechen, können SICAF nicht 
von dieser Steuerbefreiung profitieren (gl. A. Hess/scHerrer, 
Die Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kol-
lektivanlagengesetz und deren Anleger, Ziff. 5.2.1). Diese wer-
den vielmehr wie normale juristische Personen besteuert (vgl. 
dazu hinten, Abschn. 5.1.1).

230 Vgl. laffely maillarD, Art. 56 IFD N 107.

4.1.1.1.3 Steuersubjekt

Da der vertragliche Anlagefonds keine Rechtspersön-
lichkeit hat, ist die Fondsleitung Steuerschuldnerin der 
Gewinnsteuer und somit das eigentliche Steuersubjekt. 
Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestaltete SICAV sowie 
die zwar nicht voll rechtsfähige, aber handlungs-, pro-
zess- und betreibungsfähige KGK sind demgegenüber ei-
genständige Steuersubjekte.226 Das primäre Steuerdomi-
zil befindet sich am Sitz der Fondsleitung, der SICAV 
bzw. der KGK. Dieser Kanton ist auch für die Veranla-
gung der kollektiven Kapitalanlage zuständig.227 Direkt 
gehaltene Liegenschaften ausserhalb des Sitzkantons der 
Fondsleitung, der SICAV bzw. der KGK begründen ein 
Spezialsteuerdomizil im jeweiligen Kanton.228

226 Zur analogen Situation bei der Verrechnungssteuer s. vorne, 
Abschn. 2.5.2.1.

227  Art. 105 Abs. 3 DBG.
228 Vgl. locHer, Art. 49 DBG N 17; Heuberger, vor Art. 1 KAG  

Ziff. 1.a.bb. Zur interkantonalen Steuerausscheidung vgl. 
Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlagefonds-
ähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der 
Schweiz, 258 ff.

Kanton Immobilienfonds mit 
direktem Grundbesitz
Tarif

Effektive  
Steuerbelastung 

Juristische  
Personen 
Tarif

Effektive  
Steuerbelastung

Natürliche Personen  
Tarif

Effektive  
Steuer belastung222

SO 5 % (§ 84 Abs. 1 lit. b 
iVm § 102 StG)

9,94 % (+ 3,67 %) 9 % (§ 97 StG) 16,02 % (+ 6,58 %) 10,5 % (§ 44 Abs. 1 
StG)

23,52 % (+ 11,5 %)

SZ 4 % (§ 73 iVm § 71 
Abs. 1 lit. b StG)

12,37 % (+ 3,57 %) 4 % (§ 71 Abs. 1  
lit. b StG)

11,95 % (+ 6,90 %) 3,65 % (§ 36 Abs. 1 
StG)

12,41 % (+ 11,5 %)

TI 9 % (Art. 79 LT) 14,23 % (+ 3,5 %) 9 % (Art. 76 LT) 13,75 % (+ 6,76 %) 15,076 % (Art. 35 
Abs. 1 LT) 

29,67 % (+ 11,5 %)

TG 4 % (§ 67 Abs. 3 iVm  
§ 91 Abs. 1 StG)

10,13 % (+ 3,66 %) 4 % (§ 85 StG) 9,78 % (+ 7,07 %) 8,5 % (§ 37 Abs. 1 
StG)

23,71 % (+ 11,5 %)

UR 17 % (Art. 80 Abs. 2  
lit. a iVm Art. 105  
Abs. 1 und Art. 47 
Abs. 1 StG)

12,32 % (+ 3,57 %) 2 % (Art. 100 Abs. 1 
StG) + 9 % (Art. 104 
Abs. 1 StG)

9,21 % (+ 7,11 %) 17 % (Art. 47 Abs. 1 
StG)

14,65 % (+ 11,5 %)

VS 14 % (Art. 93 Abs. 2 
iVm Art. 32 Abs. 1 
StG)

19,65 % (+ 3,28 %) 9,5 % (Art. 89 StG) 15,02 % (+ 6,66 %) 14 % (Art. 32 Abs. 1 
StG)

25,5 % (+ 11,5 %)

VD 4,75 % (Art. 111 Abs. 1 
LID)

9,65 % (+ 3,68 %) 9,5 % (Art. 105 LID) 17,03 % (+ 6,50 %) 15,5 % (Art. 47  
Abs. 1 LID)

30 % (11,5 %)

ZG 7 % (§ 66 Abs. 1 lit. b 
StG)

8,94 % (+ 3,71 %) 7 % (§ 66 Abs. 1  
lit. b StG)

8,62 % (+ 7,16 %) 8 % (§ 35 StG) 11,60 (+ 11,5 %)

ZH 4 % (§ 77 StG) 8,09 % (+ 3,75 %) 8 % (§ 71 StG) 14,47 % (+ 6,70 %) 13 % (§ 35 StG) 28,45 % (+ 11,5 %) 

* In Klammern: direkte Bundessteuer.
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den übrigen Kantonen (dualistische Kantone) wird der 
gesamte Kapitalgewinn von der Gewinnsteuer erfasst.

Obwohl das StHG diesbezüglich keine Vorschrift ent-
hält, ist in allen Kantonen der Veräusserer, d. h. die 
Fondsleitung beim vertraglichen Anlagefonds, die  
SICAV bzw. die KGK Subjekt der Grundstückgewinn-
steuer.244

Kollektive Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, 
welche gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. i StHG von den kanto-
nalen Gewinnsteuern befreit sind, weil sie ausschliess-
lich steuerbefreite Investoren haben, unterliegen gemäss 
Art. 23 Abs. 4 Satz 1 StHG trotzdem der Grundstückge-
winnsteuer. Dies ist folgerichtig, da Wertzuwachsgewin-
ne aus Direkt investition bei steuerbefreiten Einrichtun-
gen der beruflichen Vorsorge iSv Art. 23 Abs. 1 lit. d 
StHG sowie steuerbefreiten inländischen Sozialversi-
cherungs- und Ausgleichskassen iSv Art. 23 Abs. 1 lit. e 
StHG gemäss Art. 23 Abs. 4 Satz 1 StHG ebenfalls von 
der Grundstückgewinnsteuer erfasst werden.245

Eine ausländische kollektive Kapitalanlage, welche eine 
in einem monistischen Kanton gelegene Liegenschaft 
veräussert, wird grundstückgewinnsteuerpflichtig.246 
Das OECD-Musterabkommen sowie die von der Schweiz 
abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen schüt-
zen diesen Besteuerungsanspruch des Belegenheits-
kantons.247

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der Fonds-
leitungsgesellschaft eines vertraglichen Anlagefonds mit 
direktem Grundbesitz führt demgegenüber nicht zur Er-
hebung der Grundstückgewinnsteuer. Es liegt keine wirt-
schaftliche Handänderung vor, da die Fondsleitung die 
Liegenschaften bloss fiduziarisch für die Anleger hält.

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der kollek-
tiven Kapitalanlage selbst kann demgegenüber grund-
sätzlich zu einer wirtschaftlichen Handänderung führen. 
Da auf der Stufe der Anleger beim Immobilienfonds mit 
direktem Grundbesitz keine Erhebung der Grundstück-
gewinnsteuer erfolgt, ist fraglich, ob die wirtschaftliche 
Handänderung besteuert werden kann.

4.1.1.4 Handänderungssteuer

Mit Ausnahme der Kantone Aargau, Glarus, Schaffhau-
sen, Tessin, Uri, Zug und Zürich führt der Kauf bzw. die 
Veräusserung von Grundstücken durch die kollektive 

244 Vgl. oesterHelt, vor Art. 1 KAG Ziff. 1.e.
245 Vgl. auch Hess/scHerrer, Die Besteuerung der kollektiven Ka-

pitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz und deren Anle-
ger, Ziff. 5.2.1; Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 1.b.

246 S. dazu unten, Abschn. 7.1.
247 Vgl. Art. 13 Abs. 1 iVm Art. 6 OECD-MA.

gerichtig, dass auf der Stufe der kollektiven Kapitalanla-
ge keine Besteuerung erfolgt. Zuvor waren Anlagefonds 
mit direktem Grundbesitz für steuerbefreite institutionel-
le Anleger naturgemäss wegen der Besteuerung auf der 
Stufe des Fonds wenig attraktiv. Dies mag mit ein Grund 
für den mässigen Erfolg dieser Anlageform gewesen 
sein. 

Damit die Befreiung nach Art. 56 lit. j DBG bzw. Art. 23 
Abs. 1 lit. i StHG greift, muss die kollektive Kapitalanla-
ge ausschliesslich steuerbefreite institutionelle Anleger 
der erwähnten Kategorien aufweisen. Dabei muss es ge-
nügen, dass die jeweilige Anteilsklasse eines vertragli-
chen Anlagefonds oder einer SICAV nur für steuerbefrei-
te institutionelle Anleger offen ist.231

Steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
sind die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsor-
geeinrichtungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte aus-
schliesslich der beruflichen Vorsorge dienen.232

4.1.1.2 Kapitalsteuer 

Vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK mit direk-
tem Grundbesitz sind Subjekte der Kapitalsteuer. Steuer-
bar ist das Reinvermögen der kollektiven Kapitalanlage, 
soweit es aus direktem Grundbesitz besteht.233 Steuer-
subjekt ist die Fondsleitung, die SICAV oder die KGK.

4.1.1.3 Grundstückgewinnsteuer

Veräussert ein vertraglicher Anlagefonds, eine SICAV 
oder eine KGK eine Liegenschaft und wird dabei ein Ka-
pitalgewinn (Wertzuwachsgewinn) realisiert, führt dies 
zur Erhebung der Grundstückgewinnsteuer, wenn die 
Liegenschaft im Kanton Basel-Landschaft,234 Basel-
Stadt,235 Bern,236 Jura,237 Nidwalden,238 Schwyz,239 Tes-
sin,240 Uri241 oder Zürich242 (monistische Kantone) gele-
gen ist. Der Grundstückgewinnsteuer unterliegt bloss der 
Wertzuwachsgewinn. Die wiedereingebrachten Ab-
schreibungen werden mit der Gewinnsteuer erfasst.243 In 

231 Analog zum Meldeverfahren für die Verrechnungssteuer ge-
mäss Art. 38a VStV (s. dazu vorne, Abschn. 2.5.3, sowie KS 
KAG/VSt und StG Ziff. 2.1.6.1.2).

232 Vgl. Art. 80 Abs. 2 BVG.
233 Art. 29 Abs. 2 lit. c StHG iVm Art. 13 Abs. 3 StHG (e contra-

rio); vgl. auch Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 1.a.cc.
234 § 81 iVm § 53 Abs. 2 StG BL.
235 § 104 Abs. 1 StG BS.
236 Art. 128 Abs. 1 iVm Art. 85 Abs. 4 StG BE.
237 Art. 87 Abs. 1 LI JU.
238 Art. 21 Abs. 5 StG NW.
239 § 64 Abs. 3 StG SZ.
240 Art. 67 Abs. 2 LT TI.
241 Art. 1 GGstG UR.
242 § 216 iVm § 64 Abs. 3 StG ZH.
243 S. dazu vorne, Abschn. 4.1.1.1.
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4.1.1.6 Liegenschaftssteuern

Vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK unterliegen 
in einigen Kantonen bzw. Gemeinden einer Liegen-
schaftssteuer. Steuersubjekt ist die Fondsleitung des ver-
traglichen Anlagefonds, die SICAV bzw. die KGK.255

4.1.1.7 Verrechnungssteuer

Ausgeschüttete und thesaurierte Erträge von vertragli-
chen Anlagefonds, SICAV und KGK unterliegen grund-
sätzlich der Verrechnungssteuer.256 Von der Bemessungs-
grundlage der Verrechnungssteuer ausgenommen sind 
jedoch die Erträge aus direktem Grundbesitz, sofern die-
se über einen gesonderten Coupon ausgeschüttet wer-
den.257 Dies gilt auch für Erträge aus ausländischen 
Grundstücken sowie – beim Fund of Funds – für verein-
nahmte Coupons von inländischen kollektiven Kapital-
anlagen mit direktem Grundbesitz, wenn deren Erträge 
ebenfalls über einen separaten Coupon ausgeschüttet 
werden.258 Kapitalgewinne aus der Veräusserung von 
Liegenschaften sind ebenfalls Erträge aus direktem 
Grundbesitz iSv Art. 5 Abs. 1 lit. b VStG.

Die Freistellung der Erträge aus direktem Grundbesitz 
von der Verrechnungssteuer ist folgerichtig, da Erträge 
einer kollektiven Kapitalanlage aus direktem Grundbe-
sitz beim Anleger nie besteuert werden259 und die Ver-
rechnungssteuer somit keinerlei Sicherungsfunktion  
hätte.260

Die ausgeschütteten oder thesaurierten Erträge von kol-
lektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, wel-
che ausschliesslich steuerbefreite institutionelle Inves-
toren haben und somit gemäss Art. 56 lit. j DBG bzw.  
Art. 23 Abs. 1 lit. i StHG von der Gewinnsteuer befreit 
sind,261 unterliegen demgegenüber der Verrechnungs-
steuer, obwohl diese mit Bezug auf steuerbefreite An-
leger keinerlei Sicherungsfunktion hat. Immerhin kön-
nen kollektive Kapitalanlagen mit direktem Grundbe-
sitz, welche gemäss Art. 56 lit. j DBG und Art. 23 Abs. 1 
lit. i StHG von der Gewinnsteuer befreit sind, die 

255 S. näher hierzu HöHn/walDburger, Steuerrecht, Bd. I, § 23  
N 2 ff.

256 S. dazu vorne, Abschn. 2.5.1.1.
257 Art. 5 Abs. 1 lit. b VStG; Art. 28 Abs. 1 VStV.
258 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.1.11.
259 S. dazu hinten, Abschn. 4.1.2.
260 Insofern ist die Befreiung der Erträge aus direktem Grundbe-

sitz von der Verrechnungssteuer systematisch zwingender als 
die Befreiung der Kapitalgewinne von der Verrechnungs-
steuer, sind doch letztere der Einkommens- bzw. Gewinnsteu-
er unterstellt, wenn die Anteile an der kollektiven Kapitalan-
lage im Geschäftsvermögen gehalten werden (s. dazu vorne,  
Abschn. 2.5.1.2.1 und 3.1.2).

261 S. vorne, Abschn. 4.1.1.1.4.

Kapitalanlage in allen Kantonen zur Erhebung einer ge-
genleistungslos geschuldeten Handänderungssteuer.248 
Vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK werden so-
mit auch für die Zwecke der Handänderungssteuer als in-
transparent behandelt.

Steuerpflichtig ist die Fondsleitung des vertraglichen 
Anlagefonds, die SICAV bzw. die KGK. In den meisten 
Kantonen249 ist der Erwerber Steuersubjekt, teilweise un-
ter Vorbehalt einer anderweitigen Vereinbarung250 bzw. 
unter solidarischer Haftung des Veräusserers251. In den 
Kantonen Basel-Landschaft und Obwalden ist die Hand-
änderungssteuer je hälftig von Erwerber und Veräusserer 
zu tragen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist nach 
freier Vereinbarung und unter solidarischer Haftung der 
Veräusserer oder der Erwerber steuerpflichtig.

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der Fonds-
leitungsgesellschaft eines vertraglichen Anlagefonds mit 
direktem Grundbesitz führt demgegenüber nicht zur Er-
hebung der Handänderungssteuer. Es liegt keine wirt-
schaftliche Handänderung vor, da die Fondsleitung die 
Liegenschaften bloss fiduziarisch für die Anleger hält.

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der kollek-
tiven Kapitalanlage selbst kann demgegenüber grund-
sätzlich zu einer wirtschaftlichen Handänderung und so-
mit zur Erhebung der Handänderungssteuer auf der Stufe 
der veräussernden Anteilsinhaber führen.252

4.1.1.5 Grundbuchgebühren

Die Veräusserung oder der Erwerb von Grundstücken 
durch einen vertraglichen Anlagefonds, eine SICAV oder 
eine KGK führt in allen Kantonen zur Erhebung von 
Grundbuchgebühren, die in allen Kantonen (ausser 
Basel-Landschaft, Bern und Wallis) ab einem gewissen 
Wert des Grundstücks Gemengsteuercharakter haben.253 
In den Kantonen Aargau, Glarus, Schaffhausen, Tessin, 
Uri, Zug und Zürich tritt die Grundbuchgebühr vollstän-
dig an die Stelle der Handänderungssteuer.254

248 Zu den unterschiedlichen Regelungen der Kantone s. oester-
Helt, vor Art. 1 KAG Ziff. 1 f.

249 Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Graubün-
den, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Schwyz, Solo-
thurn, St.Gallen und Thurgau.

250 Graubünden und Neuenburg.
251 St.Gallen und Thurgau.
252 Ausnahmen bilden die Kantone Waadt und Genf, wo die wirt-

schaftliche Handänderung keine Handänderungssteuer aus-
löst.

253 Zu den unterschiedlichen Regelungen der Kantone s. oester-
Helt, vor Art. 1 KAG Ziff. 1 f.

254 Zum Einzelnen s. oesterHelt, Handänderungssteuer und 
Grund buchgebühren bei Umstrukturierungen, 758 ff.
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In der Schweiz ansässige Anleger, welche Anteile an ei-
ner ausländischen kollektiven Kapitalanlage halten, die 
ihrerseits direkt in schweizerische Immobilien investiert, 
können sich ebenfalls auf die Befreiung gemäss Art. 20 
Abs. 1 lit. e DBG bzw. Art. 7 Abs. 3, 2. Halbsatz StHG 
berufen, sofern der Nachweis erbracht wird, dass es sich 
dabei um Erträge aus direktem Grundbesitz aus der 
Schweiz handelt, für welche gemäss Art. 66 Abs. 3 DBG 
die Gewinnsteuer entrichtet wurde.267 Erträge einer aus-
ländischen kollektiven Kapitalanlage, welche auf direk-
ten Grundbesitz im Ausland zurückzuführen sind, sind 
beim schweizerischen Anleger nach Praxis der ESTV 
hingegen steuerbares Einkommen.268

4.1.2.2 Vermögens- und Kapitalsteuer

Der Grundsatz, der für die Einkommens- bzw. Gewinn-
steuer des Anlegers gilt, ist auch für dessen Vermögens- 
bzw. Kapitalsteuer anwendbar: Alles, was auf der Stufe 
der kollektiven Kapitalanlage bereits versteuert wurde, 
wird auf der Stufe der Anleger nicht noch einmal besteu-
ert. Entsprechend sieht Art. 13 Abs. 3 StHG vor, dass bei 
Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz nur die Wertdifferenz zwischen den Ge-
samtaktiven und dem direkten Grundbesitz der Vermö-
genssteuer unterliegt. Das Steuerharmonisierungsgesetz 
enthält keine parallele Bestimmung für die Kapitalsteuer. 
Auch hier kann nichts anderes gelten und muss Art. 13 
Abs. 3 StHG analog angewendet werden.269 Das Fehlen 
einer entsprechenden Regelung ist damit zu erklären, 
dass der Gesetzgeber seinerzeit davon ausging, dass  
Anteile an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz nur selten von juristischen Personen gehal-
ten werden.270

4.2 Immobilienfonds mit indirektem Grund-
besitz

Den Besteuerungsregeln des Immobilienfonds mit indi-
rektem Grundbesitz unterliegen vertragliche Anlage-
fonds, SICAV sowie KGK, welche entweder in Immobi-
liengesellschaften oder in andere Immobilienfonds mit 
indirektem Grundbesitz investieren.271

Immobilienfonds mit indirektem Grundbesitz werden 
wie Effektenfonds behandelt und somit nach den norma-

267 Vgl. agner/Digeronimo/neuHaus/steinmann, Art. 20 DBG N 16c.
268  S. dazu hinten, Abschn. 7.2.1.
269 Gl. A. Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anla-

gefondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in 
der Schweiz, 342; Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 2.c.

270 Vgl. Botschaft Steuerharmonisierung, 114, 190.
271 Dies ist gemäss Art. 58 Abs. 1 lit. c KAG bis zum Umfang von 

25 % des Gesamtfondsvermögens möglich.

Verrechnungs steuerpflicht gemäss Art. 38a VStV durch 
Meldung erle digen.262

4.1.2 Besteuerung der Anleger von Immobi-
lienfonds mit direktem Grundbesitz

4.1.2.1 Einkommens- und Gewinnsteuer

Einkünfte aus kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz unterliegen gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG 
bzw. Art. 7 Abs. 3, 2. Halbsatz StHG nur insoweit der 
Einkommenssteuer, als die Gesamterträge die Erträge 
aus direktem Grundbesitz übersteigen. Erträge aus direk-
tem Grundbesitz – wozu auch die auf direktem Grundbe-
sitz erzielten Kapitalgewinne sowie die Erträge aus di-
rekt gehaltenen ausländischem Grundstücken zählen – 
sind vom Anleger nicht zu versteuern. Mit anderen Wor-
ten wird alles, was für die Zwecke der direkten Bundes-
steuer mit der Gewinnsteuer erfasst wurde, beim Anleger 
von der Bemessungsgrundlage (ohne Progressionsvor-
behalt) ausgenommen.263 Dies entspricht dem gesetzge-
berischen Grundgedanken, bei kollektiven Kapitalanla-
gen die wirtschaftliche Doppelbelastung zu vermeiden. 
Die für den Anleger steuerfreien Erträge sind von der 
Fondsleitung, der SICAV bzw. der KGK der ESTV mit-
zuteilen und werden in der Kursliste veröffentlicht.

SICAF und Anlagestiftungen sind demgegenüber keine 
kollektiven Kapitalanlagen iSv Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG. 
Ihre Ausschüttungen unterliegen auch dann der Einkom-
menssteuer, wenn sie auf Erträge aus direktem Grundbe-
sitz zurückgehen.264

Für Anteile im Geschäftsvermögen fehlen entsprechende 
Bestimmungen zur Freistellung der Erträge aus direktem 
Grundbesitz von der Einkommens- bzw. Gewinnsteuer. 
Dies ist jedoch kein bewusstes Schweigen des Gesetzge-
bers, sondern vielmehr eine gesetzgeberische Ungenau-
igkeit.265 Entsprechend sind Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG 
bzw. Art. 7 Abs. 3, 2. Halbsatz StHG auch auf von natür-
lichen und juristischen Personen im Geschäftsvermögen 
gehaltene Anteile anzuwenden.266

262 S. dazu vorne, Abschn. 2.5.3.
263 S. reicH, Art. 20 DBG N 116; locHer, Art. 20 DBG N 164; Hess/

scHerrer, Die Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen ge-
mäss Kollektivanlagengesetz und deren Anleger, Ziff. 5.2.2; 
Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 2.a.

264 S. dazu hinten, Abschn. 5.
265 Der Gesetzgeber war sich dieser Unvollständigkeit durchaus 

bewusst, verzichtete aber wegen der fehlenden praktischen 
Relevanz auf eine ausdrückliche Regelung (vgl. Botschaft 
Steuerharmonisierung, 114, 190).

266 Vgl. E-KS KAG/DBG Ziff. 3.3.3; Hess/scHerrer, Die Besteuerung 
der kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagenge-
setz und deren Anleger, Ziff. 5.2.2. Zur Problematik der Über-
führung von Liegenschaften in eine kollektive Kapitalan-  
la ge mit direktem Grundbesitz s. Heuberger, vor Art. 1 KAG  
Ziff. 2.b.
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SICAV oder die KGK) im jeweiligen Kanton grundstück-
gewinnsteuerpflichtig.

Die Grundstückgewinnsteuer wird dabei lediglich auf 
den Wertzuwachsgewinnen der Liegenschaften erhoben. 
Keine Steuer wird somit auf der Stufe des vertraglichen 
Anlagefonds, der SICAV oder KGK auf den wiederein-
gebrachten Abschreibungen erhoben.

4.2.1.3 Veräusserung einer Immobiliengesell-
schaft durch eine ausländische kollek-
tive Kapitalanlage

Die Veräusserung von Anteilen an einer (schweizeri-
schen oder ausländischen) Immobiliengesellschaft mit 
Liegenschaften in der Schweiz durch eine ausländische 
kollektive Kapitalanlage führt in Kantonen mit monisti-
schem System zur Erhebung der Grundstückgewinnsteu-
er, wenn dies mit einer wirtschaftlichen Handänderung 
an der im jeweiligen Kanton gelegenen Liegenschaft ver-
bunden ist. Steuersubjekt ist dabei dasjenige Rechtssub-
jekt, welches das zivilrechtliche Eigentum an den Antei-
len der Immobiliengesellschaft überträgt.

Dieser Besteuerungsanspruch des Belegenheitskantons 
wird durch Art. 13 Abs. 4 OECD-MA279 grundsätzlich ge-
schützt. Eine Bestimmung analog Art. 13 Abs. 4 OECD-
MA, welche dem Belegenheitsstaat ein Besteuerungs-
recht bei wirtschaftlichen Handänderungen einräumt, ist 
jedoch nur in rund der Hälfte der schweizerischen Dop-
pelbesteuerungsabkommen enthalten.280 Unter allen an-
deren Doppelbesteuerungsabkommen darf der Belegen-
heitskanton somit keine Grundstückgewinnsteuer er-
heben.281

279 IdF seit 2003. Vorher stand das Besteuerungsrecht gemäss 
Art. 13 Abs. 5 OECD-MA dem Ansässigkeitsstaat des Veräus-
serers der Anteile an der Immobiliengesellschaft zu.

280 In den Doppelbesteuerungsabkommen mit Ägypten (Art. 13 
Abs. 4 DBA-ET), Australien (Art. 13 Abs. 2 DBA-AUS), China 
(Art. 13 Abs. 4 DBA-RC), Estland (Art. 13 Abs. 4 DBA-EST), 
Finnland (Art. 13 Abs. 2 DBA-FIN), Frankreich (Art. 15 Abs. 2 
DBA-F), Grossbritannien (Art. 13 Abs. 4 DBA-GB), Indien  
(Art. 13 Abs. 4 DBA-IND), Irland (Art. 12 Abs. 3 DBA-IRL), Is-
rael (Art. 13 Abs. 4 DBA-IL), Kanada (Art. 13 Abs. 3 DBA-CDN), 
Kasachstan (Art. 13 Abs. 2 DBA-KAZ), Kirgisistan (Art. 13  
Abs. 3 DBA-KRG), Kroatien (Art. 3 Abs. 4 DBA-HR), Lettland 
(Art. 13 Abs. 4 DBA-LV), Litauen (Art. 13 Abs. 4 DBA-LT), Ma-
rokko (Art. 13 Abs. 4 DBA-MA), Mexiko (Art. 13 Abs. 3 DBA-
MEX), Norwegen (Art. 13 Abs. 4 DBA-N), den Philippinen  
(Art. 13 Abs. 4 DBA-PI), Thailand (Art. 13 Abs. 4 DBA-T), der 
Ukraine (Art. 13 Abs. 2 DBA-UA), Usbekistan (Art. 13 Abs. 4 
DBA-UZB), Venezuela (Art. 13 Abs. 4 DBA-YV), den USA  
(Art. 13 Abs. 2 DBA-US) und Vietnam (Art. 13 Abs. 4 DBA-
VN).

281 OECD-Komm. zu Art. 13 OECD-MA Tz 23; vgl. locHer/meier/
von siebentHal/Kolb, B 13.1 Nr. 3 (ESTV, 18.10.1983), B 13.3 
Nr. 9 (ESTV, 4.3.1994).

len Regeln besteuert.272 Es kann somit auf die obigen 
Ausführungen zur Besteuerung von vertraglichen Anla-
gefonds, SICAV und KGK verwiesen werden.273 An die-
ser Stelle seien daher nur die – bei der Darstellung der 
Besteuerung von vertraglichen Anlagefonds, SICAV und 
KGK nicht behandelten – Grundsteuerfolgen speziell  
erwähnt. Die Besteuerung von SICAF mit indirektem 
Grundbesitz wird dagegen an anderer Stelle darge-
stellt.274

4.2.1 Grundstückgewinnsteuer

4.2.1.1 Veräusserung von Grundstücken durch 
die Immobiliengesellschaft

Veräussert eine Immobiliengesellschaft, die einer kol-
lektiven Kapitalanlage gehört, ein Grundstück, so führt 
dies in den monistischen Kantonen zur Erhebung der 
Grundstückgewinnsteuer auf der Stufe der Immobilien-
gesellschaft. Die kollektive Kapitalanlage selbst ist da-
durch nicht betroffen.

4.2.1.2 Veräusserung von Anteilen einer Immo-
biliengesellschaft durch den Fonds

Die Veräusserung von Anteilen an einer Immobilienge-
sellschaft durch den vertraglichen Anlagefonds, die  
SICAV oder die KGK selbst führt in den monistischen 
Kantonen275 (Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Jura, 
Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri und Zürich) zur Erhe-
bung der Grundstückgewinnsteuer, wenn eine wirtschaft-
liche Handänderung an den von der Immobiliengesell-
schaft gehaltenen Immobilien eintritt.276 In den dualisti-
schen Kantonen führt eine solche Veräusserung durch die 
kollektive Kapitalanlage demgegenüber nicht zur Erhe-
bung der Grundstückgewinnsteuer. Eine Ausnahme bil-
den aber die Kantone Aargau277 und Luzern278, in denen 
die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an einer aus-
serkantonalen Immobiliengesellschaft ebenfalls zur Er-
hebung der Grundstückgewinnsteuer auf im Kanton Aar-
gau bzw. Luzern gelegenen Liegenschaften führt.

Löst die Veräusserung von Anteilen an einer Immobilien-
gesellschaft durch die kollektive Kapitalanlage in einem 
der erwähnten Kantone die Grundstückgewinnsteuer 
aus, so wird der Veräusserer (d. h. die Fondsleitung, die 

272 Zur Frage, ob dies sachgerecht ist, s. Hess/scHerrer, Die Be-
steuerung der kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollektiv-
anlagengesetz und deren Anleger, Ziff. 5.4.

273 S. vorne, Abschn. 2 und 3.
274 S. dazu hinten, Abschn. 5.
275 S. dazu vorne, Abschn. 4.1.1.3.
276 Dies ist idR dann der Fall, wenn eine Mehrheit der Anteile 

veräussert wird. Im Einzelnen sind die Voraussetzungen von 
Kanton zu Kanton jedoch unterschiedlich.

277 § 95 StG AG.
278 § 1 GGstG LU.
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Luzern,293 Neuenburg,294 Nidwalden,295 Obwalden,296 
Schwyz,297 Solothurn,298 St.Gallen,299 Thurgau300 und 
Wallis301 zur Erhebung einer Handänderungssteuer.

Da der vertragliche Anlagefonds, die SICAV bzw. die 
KGK für die Zwecke der Handänderungssteuer als in-
transparent behandelt werden,302 ist Steuersubjekt die 
Fondsleitung des vertraglichen Anlagefonds, die SICAV 
oder die KGK.

Da die Veräusserung von Anteilen an einer Immobilien-
gesellschaft bloss gegenleistungslos geschuldete Hand-
änderungssteuern auslöst, sind keine Grundbuchabgaben 
geschuldet. Die Veräusserung von Anteilen an einer Im-
mobiliengesellschaft löst somit in den Kantonen Aargau, 
Glarus, Schaffhausen, Tessin, Uri, Zug und Zürich keine 
Rechtsverkehrssteuer aus, da diese Kantone an Stelle der 
Handänderungssteuer bloss eine als Gemengsteuer aus-
gestaltete Grundbuchgebühr erheben. In den Kantonen 
Genf und Waadt ist ebenfalls keine Handänderungssteuer 
geschuldet, da in diesen Kantonen wirtschaftliche Hand-
änderungen keine Handänderungssteuern auslösen.

4.2.2.3 Veräusserung von Anteilen an einer 
Fondsleitungsgesellschaft oder kollek-
tiven Kapitalanlage

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der Fonds-
leitungsgesellschaft eines vertraglichen Anlagefonds mit 
indirektem Grundbesitz führt nicht zur Erhebung der 
Handänderungssteuer. Es liegt keine wirtschaftliche 
Handänderung vor, da die Fondsleitung die Liegenschaf-
ten bloss fiduziarisch für die Anleger hält.

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der kol-
lektiven Kapitalanlage selbst kann demgegenüber  
grundsätzlich zu einer wirtschaftlichen Handänderung  
und somit zur Erhebung der Handänderungssteuer  
führen.303

293 § 2 Ziff. 3 HandänderungssteuerG LU.
294 Art. 2 LDM NE.
295 Art. 136 Abs. 2 Ziff. 1 lit. b StG NW.
296 Art. 157 Abs. 2 lit. a StG OW.
297 § 4 lit. c HandänderungssteuerG SZ.
298 § 206 Abs. 1 lit. d StG SO.
299 Art. 241 Abs. 1 StG SG.
300 § 137 iVm § 127 Abs. 2 Ziff. 1 StG TG.
301 Art. 12 lit. a Abs. 9 StempelG VS.
302 S. dazu vorne, Abschn. 4.1.1.4.
303 Ausnahmen bilden die Kantone Waadt und Genf, wo die wirt-

schaftliche Handänderung keine Handänderungssteuer aus-
löst, sowie die Kantone, die keine gegenleistungslos geschul-
dete Handänderungssteuer erheben.

4.2.1.4 Veräusserung von Anteilen an einer 
Fondsleitungsgesellschaft oder kollek-
tiven Kapitalanlage

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der Fonds-
leitungsgesellschaft eines vertraglichen Anlagefonds mit 
indirektem Grundbesitz führt nicht zur Erhebung der 
Handänderungssteuer. Es liegt keine wirtschaftliche 
Handänderung vor, da die Fondsleitung die Liegenschaf-
ten bloss fiduziarisch für die Anleger hält.

Die Veräusserung der Mehrheit der Anteile an der kollek-
tiven Kapitalanlage selbst kann demgegenüber grund-
sätzlich zu einer wirtschaftlichen Handänderung und  
somit zur Erhebung der Grundstückgewinnsteuer füh-
ren.282

4.2.2 Handänderungssteuern und Grundbuch-
gebühren

4.2.2.1 Veräusserung von Grundstücken durch 
die Immobiliengesellschaft

Veräussert eine Immobiliengesellschaft, die einer kol-
lektiven Kapitalanlage gehört, ein Grundstück, so führt 
dies in allen Kantonen zur Erhebung einer Grundbuchge-
bühr283 sowie in den meisten Kantonen zur Erhebung der 
Handänderungssteuer284 auf der Stufe der Immobilienge-
sellschaft. Die kollektive Kapitalanlage selbst ist da-
durch nicht betroffen.

4.2.2.2 Veräusserung von Anteilen einer Immo-
biliengesellschaft durch den Fonds

Die Veräusserung der Mehrheitsbeteiligung einer Immo-
biliengesellschaft durch eine kollektive Kapitalanlage 
führt in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden,285 Ap-
penzell Innerrhoden,286 Basel-Landschaft,287 Basel-
Stadt,288 Bern,289 Freiburg,290 Graubünden,291 Jura,292 

282 Ausnahmen bilden die Kantone Waadt und Genf, wo die wirt-
schaftliche Handänderung keine Handänderungssteuer aus-
löst, sowie die Kantone, die keine gegenleistungslos geschul-
dete Handänderungssteuer erheben.

283 S. dazu vorne, Abschn. 4.1.1.5.
284 S. dazu vorne, Abschn. 4.1.1.3.
285 Art. 234 Abs. 1 lit. a StG AR.
286 Art. 116 Abs. 2 lit. a StG AI.
287 § 81 Abs. 2 lit. a StG BL.
288 § 3 Abs. 3 lit f. HandänderungssteuerG BS.
289 Art. 5 Abs. 2 lit. b G betreffend die Handänderungs- und Pfand-

rechtssteuern BE.
290 Art. 4 lit. e G über die Handänderungs- und Grundpfandrechts-

steuern FR.
291 Art. 8 Abs. 2 lit. b G über die Gemeinde- und Kirchensteuern 

GR.
292 Art. 5 Abs. 2 lit. c LDM/DCG JU.
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5 SICAF

Die Investmentgesellschaft mit festem Kapital iSv  
Art. 110 KAG (SICAF) ist eine Aktiengesellschaft iSv 
Art. 620 ff. OR, deren ausschliesslicher Zweck die kol-
lektive Kapitalanlage ist.308 Es handelt sich dabei um eine 
körperschaftlich organisierte, geschlossene kollektive 
Kapitalanlage iSv Art. 9 KAG. Obwohl die SICAF un-
zweifelhaft eine dem KAG unterstellte kollektive Kapi-
talanlage darstellt, handelt es sich dabei nicht um eine 
«kollektive» Kapitalanlage im Sinne des schweizeri-
schen Steuerrechts. Dies wird im Gesetzeswortlaut von 
Art. 49 Abs. 2 Satz 2 DBG bzw. Art. 20 Abs. 1 Satz 3 
StHG, in Art. 4 Abs. 2 StG sowie in Art. 9 Abs. 3 Satz 2 
VStG klargestellt, gilt aber für die gesamte Steuerrechts-
gesetzgebung.309 SICAF werden steuerlich vielmehr wie 
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KommanditAG) be-
handelt.310 Die einzige Privilegierung von SICAF gegen-
über normalen Kapitalgesellschaften besteht darin, dass 
sie gemäss Art. 17a Abs. 1 lit. b StG eine für Umsatzab-
gabezwecke befreite Anlegerin ist.311

5.1 Besteuerung auf Stufe SICAF

5.1.1 Gewinn- und Kapitalsteuer

SICAF werden gemäss Art. 49 Abs. 2 Satz 2 DBG bzw. 
Art. 20 Abs. 1 Satz 3 StHG wie Kapitalgesellschaften be-
steuert.312 Aufgrund des eindeutigen Gesetzeswortlauts 
ist somit der ordentliche Gewinnsteuersatz (im Bund:  
8,5 %)313 massgebend und nicht der (ermässigte) Ge-
winnsteuersatz für übrige juristische Personen. Im Ge-

wie juristische Personen besteuert werden (vgl. Heuberger, 
vor Art. 1 Ziff. 2.b).

308 Zu den Einzelheiten s. Heberlein, Die Investmentgesellschaft 
mit variablem Kapital (SICAV) und die Investmentgesellschaft 
mit festem Kapital (SICAF) im Vergleich, 133 ff.

309 So insbesondere auch für Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG und Art. 7 
Abs. 3 StHG, für Art. 13 Abs. 3 StHG sowie für Art. 10 Abs. 2 
DBG.

310 Die Expertenkommission Forstmoser (unter Bezugnahme auf 
den Bericht Revision AFG aus steuerlicher Sicht) schlug dem-
gegenüber vor, die SICAF analog zu vertraglichen Anlage-
fonds, SICAV und KGK für die Zwecke der Einkommens- und 
Gewinnsteuer als transparent zu behandeln (Erläuterungsbe-
richt KAG, 61, 85 f.; Bericht Revision AFG aus steuerlicher 
Sicht, 279 f.; Hess/scHerrer, Die Besteuerung der kollektiven 
Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz und deren An-
leger, Ziff. 4.7.1). Wegen des Widerstands der Kantone, wel-
che Steuerausfälle befürchteten sowie ungelöste Fragen bei 
der Umsetzung sahen, änderte der Bundesrat dieses Konzept 
und sah in der Botschaft eine intransparente Besteuerung der 
SICAF vor (Botschaft KAG, BBl 2005, 6429 f.), welche dann 
auch Gesetz wurde (vgl. Hess, Das neue Kollektivanlagenge-
setz aus steuerrechtlicher Sicht, 286; weiDmann, vor Art. 1 
KAG Ziff. I.3 mwH zur Gesetzgebungsgeschichte).

311 S. hinten, Abschn. 5.1.2.
312 Zur Ansässigkeit der SICAF in der Schweiz s. weiDmann, vor 

Art. 1 KAG Ziff. IV.1.b.
313 Vgl. Art. 68 DBG.

4.3 Umwandlung eines Immobilienfonds 
mit indirektem Grundbesitz in einen 
Immobilienfonds mit direktem Grund-
besitz

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass Im-
mobilienfonds mit direktem Grundbesitz im Bund und in 
den meisten Kantonen deutlich tiefer besteuert werden 
als Immobilienfonds mit indirektem Grundbesitz. Den-
noch sind schweizerische Immobilienfonds nach wie vor 
überwiegend als Immobilienfonds mit indirektem Grund-
besitz ausgestaltet. Der Grund hierfür ist die ursprüng-
lich (bis 1.1.2000) vergleichsweise unattraktive Besteu-
erung von Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz, 
verbunden mit der Schwierigkeit, Immobilienfonds mit 
indirektem Grundbesitz steuerneutral in Immobilien-
fonds mit direktem Grundbesitz umzuwandeln.

Die Verwaltungspraxis hat sich gegenüber einer steuer-
neutralen Übertragung von Liegenschaften auf einen Im-
mobilienfonds bislang stets ablehnend geäussert, was im 
Hinblick auf die gesetzlichen Grundlagen nicht unbe-
dingt nachvollziehbar ist.304 Auch der Tarifwechsel von 
8,5 % auf 4,25 % bei der direkten Bundessteuer kann 
nicht zu einer steuersystematischen Realisation führen, 
da dieser ja bei der Umwandlung einer ordentlich besteu-
erten Kapitalgesellschaft in eine übrige juristische Per-
son ebenfalls nicht zu einer steuersystematischen Reali-
sation führt.

Mit der Einführung der SICAV ist das Argument der 
Steuerbehörden, dass im DBG bzw. StHG sowie den kan-
tonalen Handänderungssteuergesetzen kein Umstruktu-
rierungstatbestand für die steuerneutrale Übertragung 
von Liegenschaften auf einen Immobilienfonds besteht, 
unseres Erachtens fragwürdig geworden, da es sich dabei 
ja gerade um Kapitalgesellschaften handelt. Die Verwal-
tungspraxis lehnt aber die Anwendung der Umstrukturie-
rungstatbestände von Art. 61 DBG nach wie vor ab.305 
Die diesbezüglich angeführte Begründung – Verbot der 
Sachübernahme von Immobilienwerten von Unterneh-
meraktionären306 – vermag aber nicht zu überzeugen und 
kann die Nichtanwendung der Umstrukturierungstatbe-
stände von Art. 61 DBG bei Übertragungen auf SICAV 
nicht rechtfertigen. Wenn das KAG eine Übertragung zu 
Buchwerten auf einen vertraglichen Anlagefonds, eine 
SICAV oder eine KGK zulässt, müsste richtigerweise 
auch die Berufung auf die Umstrukturierungstatbestände 
von Art. 19 DBG und Art. 61 DBG zulässig sein.307

304 So auch Heuberger, vor Art. 1 KAG Ziff. 2.b.
305 Vgl. E-KS KAG/DBG Ziff. 4.2.2.
306 Vgl. Art. 63 Abs. 3 KAG.
307 Es besteht nämlich kein Grund dafür, vertragliche Anlage-

fonds bzw. KGK anders zu behandeln als SICAV, da diese ja 
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steuerbarer Urkunden nur dann Umsatzabgabe abzulie-
fern, wenn sich die andere Vertragspartei nicht selbst als 
Effektenhändler oder als befreiter Anleger ausweist. Zu-
dem ist in einem solchen Fall bloss eine halbe Umsatzab-
gabe geschuldet.

5.1.3 Verrechnungssteuer

Ausschüttungen (Dividenden) von SICAF unterliegen 
der Verrechnungssteuer. Obwohl es sich bei der SICAF 
eigentlich um eine kollektive Kapitalanlage gemäss 
KAG handelt, ist der einschlägige Verrechnungssteuer-
tatbestand nicht Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG (wie für vertrag-
liche Anlagefonds, SICAV und KGK), sondern Art. 4 
Abs. 1 lit. b VStG. Dies wird in Art. 9 Abs. 3 Satz 2 VStG, 
der SICAF für die Zwecke der Verrechnungssteuer den 
Kapitalgesellschaften gleichstellt, klargestellt. Insofern 
muss Art. 10 Abs. 2 Satz 1 VStG, wo SICAF mit Bezug 
auf den Steuerschuldner als kollektive Kapitalanlagen 
gemäss KAG behandelt werden, als gesetzgeberisches 
Versehen bezeichnet werden.324

Die Gleichstellung der SICAF mit Kapitalgesellschaften 
führt im Vergleich zu vertraglichen Anlagefonds, SICAV 
und KGK zu folgenden Unterschieden:

 – Die Verrechnungssteuer ist mit Formular 103 und 
nicht mit Formular 200 abzurechnen.

 – Bemessungsgrundlage der Verrechnungssteuer sind 
an die Anteilsinhaber ausgerichtete geldwerte 
Leistungen;325 thesaurierte Gewinne unterliegen 
auch bei thesaurierenden SICAF erst im Zeitpunkt 
der Ausschüttung an den Anteilsinhaber der Verrech-
nungssteuer. Art. 12 Abs. 1ter VStG ist auf SICAF 
nicht anwendbar.

 – Ausgeschüttete Kapitalgewinne und Erträge aus di-
rektem Grundbesitz unterliegen auch dann der Ver-
rechnungssteuer, wenn sie über einen separaten Cou-
pon an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden. Der 
Ausnahmetatbestand von Art. 5 Abs. 1 lit. b VStG ist 
auf SICAF nicht anwendbar. Kapitalrückzahlungen 
von SICAF an ihre Anteilsinhaber unterliegen (zu-
mindest noch bis zum 1.1.2011) insoweit der Ver-
rechnungssteuer, als es sich dabei nicht um Nenn-
wertrückzahlungen handelt.326

schaften gleichstellt. Richtigerweise hätte in Art. 4 Abs. 2 StG 
ein entsprechender Vorbehalt von 17a Abs. 1 lit. b StG ge-
macht werden müssen (gl. A. Hess/scHerrer, Die Besteuerung 
der kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagenge-
setz und deren Anleger, Ziff. 4.7.3).

324 Freilich ohne Konsequenzen: Da die SICAF Dividendenschuld-
nerin und somit Schuldnerin der steuerbaren Leistung ist, 
ergeben sich aus Art. 10 Abs. 1 VStG dieselben Konsequen-
zen wie aus Art. 10 Abs. 2 VStG.

325 Vgl. Art. 20 Abs. 1 VStV.
326 Vgl. Art. 20 Abs. 1 VStV. Ab 1.1.2011 unterliegen bei der  

SICAF sämtliche Kapitalrückzahlungen nicht mehr der Ver-

genzug profitieren SICAF vom Beteiligungsabzug ge-
mäss Art. 69 f. DBG bzw. Art. 28 Abs. 1 und 1bis StHG.314 
Eine Unterscheidung zwischen Erträgen aus direktem 
Grundbesitz und übrigen Erträgen wird bei der SICAF 
nicht gemacht. Mit anderen Worten werden auch Erträge 
aus direktem Grundbesitz zum für Kapitalgesellschaften 
geltenden Steuersatz (im Bund: 8,5 %) besteuert und 
nicht – wie bei vertraglichen Anlagefonds, SICAV und 
KGK – zum für übrige juristische Personen geltenden 
Satz (im Bund: 4,25 %).315 Für SICAF gilt das Prinzip der 
Massgeblichkeit der Handelsbilanz.316

Da sich die Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer 
nach den allgemeinen für Kapitalgesellschaften massge-
benden Regeln richtet, akzeptiert die Verwaltungspra-
xis317 mit Bezug auf SICAF auch die Berufung auf die 
Umstrukturierungstatbestände von Art. 19 DBG und  
Art. 61 DBG sowie das einschlägige Kreisschreiben.318

In den Kantonen unterliegt das steuerlich massgebende 
Eigenkapital der SICAF der Kapitalsteuer.319 Seit  dem 
1.1.2009 dürfen die Kantone die Gewinnsteuer an die 
Kapitalsteuer anrechnen lassen.320

5.1.2 Stempelabgaben

Für die Zwecke der Emissions- und Umsatzabgabe wird 
die SICAF gemäss Art. 4 Abs. 2 StG den Kapitalgesell-
schaften gleichgestellt. Die Ausgabe von Aktien durch 
die SICAF sowie andere Zuschüsse ins Eigenkapital der  
SICAF unterliegen somit – im Gegensatz zu Kapitalzu-
führungen an vertragliche Anlagefonds, SICAV und 
KGK321 – der Emissionsabgabe von 1 %.322

Im Gegensatz zu vertraglichen Anlagefonds, SICAV und 
KGK können SICAF Effektenhändler für Umsatzsteuer-
zwecke werden, wenn sie einen der in Art. 13 Abs. 3 StG 
aufgezählten Tatbestände erfüllen. Da es sich bei SICAF 
aber klarerweise um kollektive Kapitalanlagen nach Ar-
tikel 7 KAG handelt, qualifizieren sie sich – obwohl 
selbst Effektenhändler iSv Art. 13 Abs. 3 StG – als  
für Umsatzsteuerzwecke befreite Anleger iSv Art. 17a  
Abs. 1 lit. b StG.323 SICAF haben somit auf dem Umsatz 

314 Dieser wird übrigen juristischen Personen nicht gewährt (vgl. 
locHer, Art. 69 DBG N 14; kritisch hierzu greter, 40).

315 S. vorne, Abschn. 4.1.1.1. Zu allfälligen kantonalen Steuerpri-
vilegien s. weiDmann, vor Art. 1 KAG Ziff. IV.1.c.

316 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.2.5.
317 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.2.1.4.
318 KS Umstrukturierungen.
319 Art. 29 Abs. 1 StHG.
320 Art. 30 Abs. 2 StHG.
321 S. dazu vorne, Abschn. 2.3.
322 Art. 5 Abs. 1 lit. a StG; KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.2.2.1.
323 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.2.2.2.3. Diese Auslegung von 

Art. 17a Abs. 1 lit. b StG ist zwar im Einklang mit dem Wort-
laut dieser Bestimmung, steht aber in einem gewissen Wider-
spruch zu Art. 4 Abs. 2 StG, welcher SICAF den Kapitalgesell-
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5.2.2 Vermögens- und Kapitalsteuer

Der Verkehrswert der Aktien einer SICAF unterliegt 
beim Anleger der Vermögens- bzw. der Kapitalsteuer. 
Art. 13 Abs. 3 StHG ist auf SICAF nicht anwendbar, ob-
wohl dies aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht her-
vorgeht. Mithin unterliegt bei der SICAF nicht bloss die 
Wertdifferenz zwischen Gesamtaktiven und direktem 
Grundbesitz der Vermögens- bzw. Kapitalsteuer, sondern 
das gesamte Eigenkapital. Auch hier wäre eine Klarstel-
lung im Gesetzestext wünschenswert gewesen.

5.2.3 Umsatzabgabe

Die Ausgabe von Aktien durch eine SICAF ist gemäss 
Art. 14 Abs. 1 lit. a StG von der Umsatzabgabe ausge-
nommen.332 Dies ist folgerichtig, da die Ausgabe von  
Aktien einer SICAF bereits der Emissionsabgabe unter-
liegt.333

Die entgeltliche Übertragung von Eigentum an Aktien 
von SICAF (Sekundärmarkt) unterliegt gemäss Art. 13 
Abs. 1 StG iVm Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 2 StG der Um-
satzabgabe von 0,15 %, sofern ein Effektenhändler als 
Vertragspartei oder als Vermittler beteiligt ist.

5.2.4 Rückerstattung der Verrechnungssteuer 
auf Dividenden

5.2.4.1 Inländische Anleger

Dividenden einer SICAF unterliegen gemäss Art. 4  
Abs. 1 lit. b VStG der Verrechnungssteuer.334 Natürliche 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz können die Rück-
erstattung der Verrechnungssteuer gestützt auf Art. 22 
Abs. 1 VStG verlangen, juristische Personen und Perso-
nengesellschaften gestützt auf Art. 24 Abs. 2 VStG.335

5.2.4.2 Ausländische Anleger

Ausländische Anleger können die Verrechnungssteuer 
nur gestützt auf ein Doppelbesteuerungsabkommen zu-
rückfordern, selbst wenn die SICAF mehr als 80 % aus-
ländische Erträge erzielt. Art. 27 VStG ist nämlich auf 
SICAF nicht anwendbar.336 Dabei müssen sich die aus-
ländischen Anleger stets auf den Dividendenartikel im 
zwischen der Schweiz und dem Ansässigkeitsstaat des 
Anlegers abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkom-
men stützen, selbst wenn die SICAF selbst überwiegend 
Zinserträge vereinnahmt.

332 Aber unter der Tatbestandsvariante «Ausgabe inländischer 
Aktien» und nicht etwa «Ausgabe von Anteilen inländischer 
kollektiver Kapitalanlagen gemäss KAG».

333 S. dazu vorne, Abschn. 4.1.2.
334 S. dazu oben, Abschn. 4.1.3.
335 Zu den Voraussetzungen s. oben, Abschn. 3.4.1.
336 Vgl. Art. 9 Abs. 3 Satz 2 VStG.

 – SICAF können weder das Meldeverfahren für insti-
tutionelle Anleger gemäss Art. 38a VStV327 noch das 
Affidavitverfahren gemäss Art. 34 ff. VStV328 gel-
tend machen.

 – Die für vertragliche Anlagefonds, SICAV und KGK 
gestützt auf Art. 52 Abs. 6 KKV-FINMA aufgestell-
ten steuerlichen Sonderbestimmungen329 sind für  
SICAF nicht anwendbar.

 – Die auf den Anlagen der SICAF abgezogene Ver-
rechnungssteuer kann nicht gestützt auf Art. 26 VStG 
zurückgefordert werden. Die SICAF muss ihren 
Rückerstattungsanspruch vielmehr auf Art. 24  
Abs. 2 VStG stützen.

5.2 Besteuerung der Anleger in SICAF

5.2.1 Einkommens- und Gewinnsteuer

Erträge aus SICAF sind keine Einkünfte aus kollektiven 
Kapitalanlagen iSv Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG bzw. Art. 7 
Abs. 3 StHG. Dividenden von SICAF werden beim An-
leger, der die Aktien im Privatvermögen hält, vielmehr 
gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. c DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 StHG 
besteuert.330 Dies hat für den Anleger folgende Konse-
quenzen:

 – Beim Anleger gelangen bloss Ausschüttungen, nicht 
aber thesaurierte Gewinne zur Besteuerung.

 – Auch ausgeschüttete Kapitalgewinne und Erträge 
aus direktem Grundbesitz werden beim Anleger mit 
der Einkommenssteuer erfasst. Kapitalrückzah-
lungen von SICAF an ihre Anteilsinhaber unterlie-
gen (zumindest noch bis zum 1.1.2011) insoweit der 
Einkommenssteuer, als es sich dabei nicht um Nenn-
wertrückzahlungen handelt.331

Hält der Anleger die Anteile im Geschäftsvermögen, 
werden die Einkünfte nach Art. 18 DBG (natürliche Per-
sonen) bzw. Art. 58 DBG (juristische Personen) und so-
mit nach dem Buchwertprinzip besteuert. Auch hier wer-
den nur Ausschüttungen, nicht aber gutgeschriebene Er-
träge besteuert.

rechnungssteuer (Art. 5 Abs. 1bis VStG [idF ab 1.1.2011; vgl. 
AS 2008, 2893 ff.]).

327 S. dazu oben, Abschn. 2.5.3.
328 S. dazu oben, Abschn. 2.5.4.
329 KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.1.9; s. vorne, Abschn. 2.5.1.2.3.
330 Der Wortlaut von Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG bzw. Art. 7 Abs. 3 

StHG ist diesbezüglich leider unpräzis (vgl. Hess/scHerrer, Die 
Besteuerung der kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollek-
tivanlagengesetz und deren Anleger, Ziff. 4.7.3).

331 Ab 1.1.2011 unterliegen sämtliche Kapitalrückzahlungen der 
SICAF bei den Anlegern nicht mehr der Einkommens-  
steuer (Art. 20 Abs. 3 DBG [idF ab 1.1.2011; vgl. AS 2008,  
2893 ff.]).
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freite Anleger iSv Art. 17a Abs. 1 lit. b StG behandelt 
werden.

Da Anlagestiftungen keine kollektiven Kapitalanlagen 
iSv Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 StG sind, stellen die An-
sprüche gegen die Anlagestiftung keine steuerbaren Ur-
kunden iSv Art. 13 Abs. 2 StG dar.341 Mithin lösen weder 
Ausgabe (Primärmarkt) noch Handel und Rücknahme 
(Sekundärmarkt) von Ansprüchen gegen eine Anlagestif-
tung die Umsatzabgabe aus.342

Die Sacheinlage von steuerbaren Urkunden in die Anla-
gestiftung zur Liberierung von Ansprüchen führt gemäss 
Praxis der ESTV jedoch zur Erhebung der (ganzen) Um-
satzabgabe.343

6.1.3 Verrechnungssteuer

Ausschüttungen von Anlagestiftungen unterliegen man-
gels Steuertatbestands seit dem 1.1.2007 nicht mehr der 
Verrechnungssteuer.344 Sie sind aber – im Gegensatz zu 
den unter dem alten Recht ebenfalls als Vermögen ähnli-
cher Art zählenden bankinternen Sondervermögen345 – 
nach wie vor zur Rückerstattung der auf ihren Anlagen 
abgezogenen Verrechnungssteuer berechtigt. Da Anlage-
stiftungen Rechtspersönlichkeit haben und somit juristi-
sche Personen iSv Art. 52 ff. ZGB sind, steht ihnen  
gemäss Art. 24 Abs. 2 VStG die Rückerstattungsberech-
tigung zu. Eine Rückerstattung gestützt auf Art. 26 VStG 
ist demgegenüber seit dem 1.1.2007 nicht mehr mög-
lich.

6.2 Interne Sondervermögen

Interne Sondervermögen sind Sondervermögen vertrag-
licher Art, die Banken und Effektenhändler zur kollekti-
ven Verwaltung von Vermögen bestehender Kunden 
schaffen, wobei weder Anteilscheine ausgegeben werden 
noch öffentlich für diese Sondervermögen geworben 
wird.346 Wie der vertragliche Anlagefonds verfügen sie 

341 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3.2.2.1.
342 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3.2.2.2.
343 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3.2.2.1. Nach der hier vertre-

tenen Auffassung sollte jedoch nur eine halbe Umsatzabgabe 
erhoben werden, da die Anlagestiftung die Begriffsdefinition 
von Art. 7 KAG und somit von Art. 17a Abs. 1 lit. b VStG er-
füllt (a. A. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3.2.2.3).

344 Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG a. F. unterstellte demgegenüber auch 
die Erträge von Vermögen ähnlicher Art der Verrechnungs-
steuer. Anlagestiftungen qualifizierten sich als Vermögen ähn-
licher Art (vgl. MB Anlagestiftungen; Mitteilung der ESTV – 
Änderungen im Bereich der internen Sondervermögen, Anla-
gestiftungen und strukturierten Produkte Ziff. 2; Hess, Art. 4 
VStG N 223).

345 S. dazu hinten, Abschn. 5.2.
346 Vgl. die Begriffsdefinition in Art. 4 KAG. Unter dem AFG wur-

den solche Vermögen als «bankinterne Sondervermögen» be-
zeichnet (Art. 4 AFG).

6 Nicht dem KAG unterstellte  
kollektive Kapitalanlagen

6.1 Anlagestiftungen

Anlagestiftungen sind Stiftungen gemäss Art. 80 ff. ZGB 
zur Kollektivierung der Vermögensanlagen von Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge.337 Obwohl es sich bei 
Anlagestiftungen grundsätzlich um kollektive Kapital-
anlagen iSv Art. 7 KAG handelt, sind sie vom Geltungs-
bereich des KAG explizit ausgeschlossen.

6.1.1 Gewinn- und Kapitalsteuer

Da es sich bei Anlagestiftungen um Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge handelt, deren Mittel dauernd und 
ausschliesslich der Personalvorsorge dienen, sind sie ge-
mäss Art. 56 lit. e DBG bzw. Art. 20 Abs. 1 lit. d StHG 
von der Gewinnsteuer sowie gemäss Art. 80 Abs. 2 BVG 
von der Kapitalsteuer befreit.

6.1.2 Stempelabgaben

Die Begründung von Ansprüchen gegen eine Anlagestif-
tung sowie andere Zuschüsse ins Stammvermögen einer 
Anlagestiftung unterliegen mangels Steuertatbestands 
nicht der Emissionsabgabe.338

Anlagestiftungen sind inländische Einrichtungen der be-
ruflichen Vorsorge und qualifizieren sich somit als  
Effektenhändler für Umsatzsteuerzwecke, wenn ihre Ak-
tiven nach Massgabe der letzten Bilanz zu mehr als  
CHF 10 Mio. aus steuerbaren Urkunden bestehen.339

Nach Auffassung der ESTV handelt es sich bei den Anla-
gestiftungen nicht um für Umsatzsteuerzwecke befreite 
Anleger iSv Art. 17a Abs. 1 lit. b StG.340 Da es sich bei 
Anlagestiftungen aber um Vermögen handelt, die von 
Anlegern zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage aufge-
bracht und für deren Rechnung verwaltet werden, erfül-
len sie grundsätzlich die Begriffsdefinition der kollekti-
ven Kapitalanlage gemäss Art. 7 KAG. Anlagestiftungen 
unterliegen nur deshalb nicht dem KAG, weil sie gemäss 
Art. 2 Abs. 2 lit. a KAG ausdrücklich vom Geltungsbe-
reich des KAG ausgenommen wurden. Da Art. 17a  
Abs. 1 lit. b StG aber nicht an die Unterstellung unter das 
KAG anknüpft, sondern explizit auf die (materielle) Be-
griffsdefinition von Art. 7 KAG verweist, müssten Anla-
gestiftungen nach der hier vertretenen Auffassung als be-

337 KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3; vgl. auch Dürr/mez, Die Anla-
gestiftung im schweizerischen Recht, 263 ff.; Hess, Die Be-
steuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen 
Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz,  
71 ff.

338 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3.2.1.
339 Vgl. Art. 13 Abs. 3 lit. d StG.
340 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.3.2.2.3.
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6.2.2.2 Besteuerung der Anleger von internen 
Sondervermögen

Da interne Sondervermögen keine kollektiven Kapital-
anlagen gemäss KAG iSv Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 StG 
sind, stellen die Ansprüche gegen das interne Sonderver-
mögen keine steuerbaren Urkunden iSv Art. 13 Abs. 2 
StG dar. Mithin lösen weder Ausgabe (Primärmarkt) 
noch Handel und Rücknahme (Sekundärmarkt) von An-
teilen an internen Sondervermögen die Umsatzabgabe 
aus.353 Die Sacheinlage von steuerbaren Urkunden durch 
die Bank in das interne Sondervermögen (oder umge-
kehrt) löst keine Umsatzabgabe aus, da das zivilrechtli-
che Eigentum über die Urkunden bei der Bank ver-
bleibt.354

6.2.2.3 Umwandlung von internen Sonderver-
mögen in andere kollektive Kapitalanla-
gen

Da interne Sondervermögen spätestens nach Ablauf der 
Übergangsfrist bis 31.12.2010 nicht mehr zur Rücker-
stattung der Verrechnungssteuer berechtigt sind, besteht 
ein gewisser Druck der Branche, interne Sondervermö-
gen in verrechnungssteuerrückerstattungsberechtigte 
kollektive Kapitalanlagen umzuwandeln.

Wenn steuerbare Urkunden von einem internen Sonder-
vermögen bei dessen Auflösung oder Umwandlung auf 
einen vertraglichen Anlagefonds, eine SICAV oder eine 
KGK übertragen werden, findet ein zivilrechtlicher Ei-
gentumsübergang dieser Urkunden statt. Da es sich dabei 
aber um eine Sacheinlage zur Liberierung von Anteilen 
an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss KAG handelt, 
ist dieser Vorgang gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. b StG von der 
Umsatzabgabe ausgenommen. Auch die Ausgabe von 
Anteilen an einem vertraglichen Anlagefonds, einer  
SICAV oder einer KGK ist gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a 
StG von der Umsatzabgabe ausgenommen. Die Übertra-
gung von steuerbaren Urkunden eines internen Sonder-
vermögens auf eine ausländische kollektive Kapitalanla-
ge ist gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. b StG ebenfalls von der 
Umsatzabgabe ausgenommen, wobei die Ausgabe der 
Anteile an der ausländischen kollektiven Kapitalanlage 
der Umsatzabgabe unterliegt.355

353 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.4.1.
354 Vgl. Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlage-

fondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in 
der Schweiz, 443.

355 Nach der hier vertretenen Auffassung ist dies aber nicht der 
Fall, wenn Anteile an einer körperschaftlich organisierten aus-
ländischen kollektiven Kapitalanlage ausgegeben werden, da 
dann der Ausnahmetatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. f StG 
erfüllt ist (s. hinten, Abschn. 7.2.2; a. A. KS KAG/VSt und StG 
Ziff. 2.4.1, 3.2.2.1).

nicht über die Rechtspersönlichkeit. Interne Sonderver-
mögen liegen ausserhalb des Geltungsbereichs des 
KAG.347 Die Errichtung und die Auflösung interner Son-
dervermögen ist aber der banken- bzw. börsengesetzli-
chen Revisionsstelle zu melden.348

6.2.1 Gewinn- und Kapitalsteuer

Interne Sondervermögen haben keine Rechtspersönlich-
keit und unterliegen somit weder den Gewinn- noch den 
Kapitalsteuern. Die Vermögenswerte (wie auch die Er-
träge) werden steuerlich vielmehr den Anspruchsinha-
bern zugerechnet.349

6.2.2 Stempelabgaben

6.2.2.1 Besteuerung auf Stufe interne Sonder-
vermögen

Die Begründung von Anteilen an einem internen Sonder-
vermögen unterliegt mangels Steuertatbestands nicht der 
Emissionsabgabe. Interne Sondervermögen gelten zu-
dem nicht als Effektenhändler. Nach Auffassung der 
ESTV handelt es sich bei den internen Sondervermögen 
nicht um für Umsatzsteuerzwecke befreite Anleger iSv 
Art. 17a Abs. 1 lit. b StG.350 Da es sich bei den internen 
Sondervermögen – wie bei den Anlagestiftungen351 – 
aber um Vermögen handelt, die von Anlegern zur ge-
meinschaftlichen Kapitalanlage aufgebracht und für de-
ren Rechnung verwaltet werden, erfüllen sie – wie auch 
die Anlagestiftungen – grundsätzlich die Begriffsdefini-
tion der kollektiven Kapitalanlage gemäss Art. 7 KAG.352 
Interne Sondervermögen unterliegen nur deshalb nicht 
dem KAG, weil sie gemäss Art. 4 Abs. 1 KAG ausdrück-
lich vom Geltungsbereich des KAG ausgenommen wer-
den. Da Art. 17a Abs. 1 lit. b StG aber nicht an die Unter-
stellung unter das KAG anknüpft, sondern explizit auf 
die (materielle) Begriffsdefinition von Art. 7 KAG ver-
weist, müssten interne Sondervermögen nach der hier 
vertretenen Auffassung als befreite Anleger iSv Art. 17a 
Abs. 1 lit. b StG behandelt werden.

347 Vgl. Art. 4 Abs. 1 KAG; Botschaft KAG, 6438.
348 Vgl. Art. 4 Abs. 2 KAG. Nicht mehr erforderlich ist demgegen-

über eine Anmeldung bei der ESTV (vgl. Art. 31 Abs. 1 
VStV).

349 Vgl. Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlage-
fondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in 
der Schweiz, 439.

350 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.4.1.
351 S. dazu vorne, Abschn. 5.1.
352 Interne Sondervermögen unterscheiden sich von vertragli-

chen Anlagefonds letztlich nur dadurch, dass für sie keine 
Werbung gemacht werden darf und keine Anteilscheine aus-
gegeben werden dürfen (vgl. Botschaft KAG, 6438).
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auf die dort gemachten Ausführungen verwiesen werden 
kann.360 Diese Übergangsfrist gilt längstens für Ge-
schäftsabschlüsse bis am 31.12.2010 und die sich darauf 
beziehenden Ausschüttungen bzw. Thesaurierungen.361

Nach Ablauf dieser Übergangsfrist kann die auf den  
Anlagen des internen Sondervermögens einbehaltene 
Verrechnungssteuer nur noch von den Anlegern des in-
ternen Sondervermögens anteilig zurückgefordert wer-
den.362

6.3 Investmentclubs

Unter einem Investmentclub versteht man den Zusam-
menschluss von mehreren Personen, um gemeinsam  
Anlagen in Wertpapieren zu tätigen und zu verwalten.363 
Wie der vertragliche Anlagefonds verfügen Investment-
clubs über keine Rechtspersönlichkeit.364 Investment-
clubs befinden sich nicht im Geltungsbereich des 
KAG.365

6.3.1 Gewinn- und Kapitalsteuer

Da Investmentclubs keine Rechtspersönlichkeit haben, 
unterliegen sie weder der Gewinn- noch der Kapitalsteu-
er. Die Vermögenswerte (wie auch die Erträge) werden 
steuerlich vielmehr den Anspruchsinhabern zugerech-
net.366

6.3.2 Stempelabgaben

Die Begründung von Anteilen an einem Investmentclub 
unterliegt mangels Steuertatbestands nicht der Emissi-
onsabgabe. Investmentclubs gelten zudem weder als Ef-
fektenhändler iSv Art. 13 Abs. 3 StG noch als befreite 
Anleger iSv Art. 17a Abs. 1 lit. b StG.

Da Investmentclubs keine kollektiven Kapitalanlagen 
gemäss KAG iSv Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 StG sind, 
stellen die Anteile an Investmentclubs keine steuerbaren 

360 S. vorne, Abschn. 2.5.1.2.
361 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.4.2. Insbesondere unterlie-

gen Erträge aus direktem Grundbesitz sowie Kapitalgewinne 
nicht der Verrechnungssteuer. Hat das interne Sondervermö-
gen mehr als 80 % Auslandertrag, kann mit Bezug auf aus-
ländische Anteilsinhaber zudem das Affidavitverfahren ge-
mäss Art. 34 ff. VStV geltend gemacht werden (s. dazu vorne, 
Abschn. 2.5.4).

362 S. dazu hinten, Abschn. 10.1.6.
363 Vgl. die Definition in Art. 60 Abs. 1 Satz 1 VStV.
364 Zivilrechtlich handelt es sich bei Investmentclubs um einfa-

che Gesellschaften (vgl. MB Investment-Clubs; pfunD, Art. 4 
Abs. 1 lit. c VStG N 4.14; Hess, Die Besteuerung der Anlage-
fonds und der anlagefondsähnlichen Instrumente sowie deren 
Anteilsinhaber in der Schweiz, 69 und 446).

365 Vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. f KAG.
366 Vgl. Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlage-

fondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in 
der Schweiz, 447.

Die normale Auflösung eines internen Sondervermögens 
wird demgegenüber der Liquidation gleichgestellt und 
ist somit entgeltlich. Nach Praxis der ESTV schuldet die 
Bank als Effektenhändlerin und Vertragspartei die Um-
satzabgabe.356

6.2.3 Verrechnungssteuer

Da interne Sondervermögen keine kollektiven Kapital-
anlagen gemäss KAG iSv Art. 9 Abs. 3 VStG sind und da 
Erträge von Vermögen ähnlicher Art seit dem 1.1.2007 
nicht mehr der Verrechnungssteuer unterstehen, sind in-
terne Sondervermögen seit dem 1.1.2007 kein Verrech-
nungssteuersubjekt mehr.357

Da dies aber zur Folge hat, dass interne Sondervermögen 
seit dem 1.1.2007 auch nicht mehr zur Rückerstattung 
der auf den von ihnen gehaltenen Anlagen abgezogenen 
Verrechnungssteuer berechtigt sind (da Art. 26 VStG ei-
nen solchen Anspruch nur Verrechnungssteuersubjekten 
einräumt und da ein Rückerstattungsanspruch gestützt 
auf Art. 24 Abs. 2 VStG mangels Rechtspersönlichkeit 
des internen Sondervermögens fehlt), gewährt die ESTV 
den internen Sondervermögen während einer bis 
31.12.2010 dauernden Übergangsfrist im Sinn eines Ent-
gegenkommens die Anwendung des bisherigen Rechts: 
Interne Sondervermögen dürfen bis zum 31.12.2010  
gestützt auf Art. 26 VStG die Verrechnungssteuerrücker-
stattung geltend machen, wenn sie die Verrechnungssteu-
er auf ihren Erträgen abliefern.358 Macht das interne Son-
dervermögen von dieser Übergangsregelung Gebrauch, 
muss die Verrechnungssteuer nicht nur auf den aus-
geschütteten Erträgen, sondern auch auf den thesaurier-
ten Vermögenserträgen abgeliefert werden. Dies gilt  
in jedem Fall. Nach Verwaltungspraxis gab es – anders 
als bei den vertraglichen Anlagefonds, SICAV und KGK 
– nie eine Unterscheidung zwischen ausschüttenden und 
thesaurierenden internen Sondervermögen.359 Ansonsten 
bestimmt sich die Bemessungsgrundlage der Verrech-
nungssteuer wie bei vertraglichen Anlagefonds, so dass 

356 Vgl. KS Umsatzabgabe Ziff. 9.4.
357 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.4.2; bis zum 31.12.2006 wa-

ren interne Sondervermögen – damals gemäss Art. 4 AFG 
noch als bankinterne Sondervermögen bezeichnet – als Ver-
mögen anderer Art gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG a. F.  
verrechnungssteuerpflichtig (vgl. dazu Hess, Art. 4 VStG  
N 212 ff.).

358 Vgl. Mitteilung der ESTV – Änderungen im Bereich der inter-
nen Sondervermögen, Anlagestiftungen und strukturierten 
Produkte Ziff. 1; KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.4.2.

359 Mit anderen Worten unterliegen die thesaurierten Vermögens-
erträge bei internen Sondervermögen auch dann der Verrech-
nungssteuer, wenn sich diese auf weniger als 30 % des Net-
toertrags belaufen (kritisch zum alten Recht: Hess, Art. 4 VStG 
N 218; Ders., Die Besteuerung der Anlagefonds und der anla-
gefondsähnlichen Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in 
der Schweiz, 440).



IFF Forum für Steuerrecht 2009

43Stefan Oesterhelt/Maurus Winzap, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger (2. Teil) 

mehr die Erträge von Anteilen an Anlagefonds und an 
Vermögen ähnlicher Art, sondern die Erträge von Antei-
len an kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG der Ver-
rechnungssteuer. Da Zertifikate auf kollektive Kapital-
anlagen wie auch dynamische Index- und Basketzertifi-
kate klarerweise keine Anteile an Kapitalanlagen gemäss 
KAG darstellen,373 unterstellt die ESTV diese Zertifikate 
nach neuem Recht nicht mehr der Verrechnungssteuer,374 
was im Hinblick auf den Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 lit. c 
VStG und das Legalitätsprinzip im Abgaberecht zu be-
grüssen ist.375 Vorbehalten bleiben einzig Fälle von Steu-
erumgehung.376, 377

6.4.2 Stempelabgaben

Zertifikate auf Anlagefonds sowie dynamische Index- 
und Basketzertifikate auf Aktien wurden unter altem 
Recht nach der Praxis der ESTV für Umsatzsteuerzwe-
cke als steuerbare Urkunden iSv Art. 13 Abs. 2 lit. a  
Ziff. 3 StG qualifiziert.378 Auch in Bezug auf die Umsatz-
abgabe ist die ESTV u. E. zu Recht zur Auffassung ge-
langt, dass solche Zertifikate keine kollektiven Kapital-
anlagen gemäss KAG darstellen und somit keine steuer-
baren Urkunden iSv Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 StG sind.379 

373 Art. 5 Abs. 5 KAG; vgl. dazu HasenböHler et al., Recht der kol-
lektiven Kapitalanlagen, Rz 795 ff.

374 Vgl. Mitteilung der ESTV – Änderungen im Bereich der inter-
nen Sondervermögen, Anlagestiftungen und strukturierten 
Produkte Ziff. 3; KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.5.

375 So auch Kapalle/eicHler, Neuerungen im Kreisschreiben  
Nr. 15 der ESTV zu Obligationen und derivativen Finanzinst-
rumenten, 322 ff., 330; geier/weber, Art. 13 StG N 39; Jaeger/
weber, Besteuerung von derivativen Finanzinstrumenten im 
Privatvermögen, 881 ff., 884; a. A. mengiarDi, Die Besteuerung 
der Investition in derivative Anlageprodukte («strukturierte 
Produkte») nach Schweizer Recht, 457; Hess/scHerrer, Die Be-
steuerung der kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollektiv-
anlagengesetz und deren Anleger, Ziff. 6.3.2.

376 Vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.5.
377 Eine Steuerumgehung liegt gemäss ständiger bundesgericht-

licher Rechtsprechung immer dann vor, wenn (i) eine von den 
Beteiligten gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich, 
sachwidrig oder absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten völlig unangemessen erscheint, wenn zudem 
(ii) anzunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestaltung miss-
bräuchlich lediglich deshalb getroffen wurde, um Steuern 
einzusparen, die bei sachgemässer Ordnung der Verhältnisse 
geschuldet wären, und wenn (iii) das gewählte Vorgehen tat-
sächlich zu einer erheblichen Steuerersparnis führen würde, 
sofern es von der Steuerbehörde hingenommen würde; vgl. 
BGer 2A.660/2006, 8.6.2007 (StR 2008, 643 ff., 648).

378 lauber-steinHauer/gennari, Spezialfälle im Bereich der mo-
dernen Finanzinstrumente, 510 ff., 518 ff.

379 Vgl. Mitteilung der ESTV – Änderungen im Bereich der inter-
nen Sondervermögen, Anlagestiftungen und strukturierten 
Produkte Ziff. 3; KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.5; kritisch auch 
hier: mengiarDi, Die Besteuerung der Investition in derivative 
Anlageprodukte («strukturierte Produkte») nach Schweizer 
Recht, 457; Hess/scHerrer, Die Besteuerung der kollektiven 
Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz und deren An-
leger, Ziff. 6.3.2.

Urkunden iSv Art. 13 Abs. 2 StG dar. Mithin lösen weder 
Ausgabe (Primärmarkt) noch Handel und Rücknahme 
(Sekundärmarkt) von Anteilen an Investmentclubs eine 
Umsatzabgabe aus.

6.3.3 Verrechnungssteuer

Da Investmentclubs keine kollektiven Kapitalanlagen 
gemäss KAG iSv Art. 9 Abs. 3 VStG darstellen, sind sie 
keine Subjekte der Verrechnungssteuer.367 Umfasste 
solch ein Personenzusammenschluss mehr als 20 Perso-
nen, wurde er bis zum 31.12.2006 von der ESTV als Ver-
mögen ähnlicher Art iSv Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG a. F. 
qualifiziert und somit der Verrechnungssteuer unter-
stellt.368 Da Vermögen ähnlicher Art seit dem 1.1.2007 
keine Verrechnungssteuersubjekte mehr sind, unterste-
hen die Erträge eines Investmentclubs auch dann nicht 
mehr der Verrechnungssteuer, wenn er mehr als 20 Mit-
glieder umfasst bzw. wenn der Grundsatz der Selbstver-
waltung des Vermögens durch die Anleger verletzt ist. 
Der Verrechnungssteuerrückerstattungsanspruch des In-
vestmentclubs richtet sich nach Art. 60 Abs. 1 VStV.369

6.4 Derivate und strukturierte Produkte

6.4.1 Verrechnungssteuer

Unter altem Recht wurden Zertifikate auf Anlagefonds 
sowie dynamische Index- und Basketzertifikate370 auf 
Aktien (d. h. aktiv bewirtschaftete Zertifikate auf 
Aktien)371 verrechnungssteuerlich wie Anlagefonds be-
handelt.372 Neu unterstellt Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG nicht 

367 Vgl. MB Investment-Clubs. Bereits unter dem bis 31.12.2006 
geltenden Recht, welches auch die Vermögen ähnlicher Art 
gemäss Art. 9 Abs. 3 VStG a. F. den Anlagefonds gleichstell-
te und gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG der Verrechnungssteu-
er unterstellte, wurden Investmentclubs mit nicht mehr als  
20 Mitgliedern nicht als Vermögen ähnlicher Art qualifiziert 
(Hess, Art. 4 VStG N 224 ff.).

368 Das Bundesgericht qualifizierte sogar einen Investmentclub 
mit nicht mehr als 20 Mitgliedern als Vermögen ähnlicher Art, 
da in casu die Voraussetzung der Selbstverwaltung nicht er-
füllt war (BGE 98 Ib 197, 201 f.).

369 S. unten, Abschnitt 10.1.7.
370 Als Basketzertifikat auf Aktien gilt ein Zertifikat auf mindes-

tens 5 Aktien. Zertifikate auf weniger als 5 Aktien werden 
steuerlich den Low Exercise Price Options (LEPO) gleichge-
stellt (KS Obligationen und derivative Finanzinstrumente An-
hang III Ziff. 4).

371 Dasselbe gilt für Zertifikate auf Rohstoffe, Devisen, Edelme-
talle u. Ä., sofern diese aktiv bewirtschaftet werden (vgl. Sche-
ma der ESTV – Umsatzabgabe bei derivativen Finanzinstru-
menten). Index- und Basketzertifikate auf Obligationen wer-
den demgegenüber weiterhin als solche wie Obligationen 
behandelt (vgl. KS KAG/VSt und StG Ziff. 2.5 iVm KS Obliga-
tionen und derivative Finanzinstrumente Anhang III Ziff. 2).

372 Vgl. KS Obligationen und derivative Finanzinstrumente An-
hang III Ziff. 1.b und 3; lauber-steinHauer/gennari, Spezial - 
fälle im Bereich der modernen Finanzinstrumente, 510 ff.,  
518 f.
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Basketzertifikate behandelt und den vertraglichen Anla-
gefonds nicht gleichgestellt, wenn (i) die im Index oder 
Basket enthaltenen Aktien während der Laufzeit des Zer-
tifikates nach genau definierten und im Voraus festgeleg-
ten objektiven Kriterien (wie z. B. Marktkapitalisierung, 
Liquidität, P/E-Ratio etc.) selektioniert und bewirtschaf-
tet werden und (ii) diese Kriterien in den Index- oder 
Basketspezifikationen festgehalten sind und während der 
Laufzeit des Zertifikats unverändert bleiben.384

Index- und Basketzertifikate auf Aktien ohne feste Lauf-
zeit werden von der ESTV einkommenssteuerlich eben-
falls den Besteuerungsregeln der kollektiven Kapitalan-
lagen unterstellt, wenn sie dem Investor kein jährliches 
Kündigungsrecht einräumen.385 Dies trifft auch auf unbe-
fristete klassische (statische) Index- und Basketzerti fi-
kate zu.386

Zertifikate, welche eine oder mehrere kollektive Kapital-
anlagen als Basiswert haben (Basketzertifikate auf aus-
schüttende und thesaurierende Anlagefonds), werden 
einkommenssteuerlich ebenfalls wie die unterliegenden 
kollektiven Kapitalanlagen behandelt. Neben Basketzer-
tifikaten auf Anlagefonds trifft dies freilich auch auf Bas-
ketzertifikate auf SICAV oder KGK bzw. deren ausländi-
sche Pendants zu. Ob die unterliegenden kollektiven Ka-
pitalanlagen in Obligationen oder in Aktien investieren, 
ändert nichts an der einkommenssteuerlichen Qualifi-
kation als kollektive Kapitalanlagen iSv Art. 20 Abs. 1  
lit. e DBG.387

Literatur

Agner Peter/Digeronimo Angelo/neuhAus hAns-
Jürg/steinmAnn gotthArD, Kommentar zum Ge-
setz über die direkte Bundessteuer, Ergänzungs-
band, Zürich 2000

Agner Peter/Jung BeAt/steinmAnn gotthArD, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer, Zürich 1995

Dömer PhiliPP, in: Franz Hasenböhler et al. (Hrsg.), 
Recht der kollektiven Kapitalanlagen. Unter Be-
rücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte, Steuern 
(Zehnter Teil), Zürich 2007

384 Vgl. KS Obligationen und derivative Finanzinstrumente An-
hang III Ziff. 1.b.

385 Vgl. KS Obligationen und derivative Finanzinstrumente An-
hang III Ziff. 1.c.

386 Zu Recht kritisch hierzu: mengiarDi, Die Besteuerung der In-
vestition in derivative Anlageprodukte («strukturierte Produk-
te») nach Schweizer Recht, 452.

387 Vgl. KS Obligationen und derivative Finanzinstrumente An-
hang III; Ziff. 3.

Die gegenteilige Auffassung von Mengiardi380 verkennt 
u. E. den formalen, an zivilrechtliche Tatbestände an-
knüpfenden Charakter der Umsatzabgabe. Für die von 
ihm propagierte wirtschaftliche Auslegung des Begriffs 
der steuerbaren Urkunde iSv Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 
StG hat es im Recht der Umsatzabgabe – stets unter dem 
Vorbehalt der Steuerumgehung – zumindest mit Bezug 
auf von einem Inländer ausgegebenen Urkunden keinen 
Platz.381 Zertifikate auf Anlagefonds können auch nicht 
als Ausweise über Unterbeteiligungen iSv Art. 13 Abs. 2 
lit. c StG qualifiziert werden.382 Eine solche Subsumtion 
würde dem Begriff der Unterbeteiligung jegliche Kontur 
entziehen und im Widerspruch zur derzeitigen Praxis der 
ESTV beispielsweise im Hinblick auf den Risikotransfer 
unter Darlehensschuldnern (z. B. durch Total Return 
Swaps oder LMA [Loan Market Association] Funded 
Participations) stehen.383 Auch der Begriff der Unterbe-
teiligung ist jedoch zivilrechtlich – und nicht wirtschaft-
lich – geprägt.

6.4.3 Einkommens- und Gewinnsteuer des 
Anlegers

Mit Bezug auf die Einkommens- bzw. Gewinnsteuer des 
Anlegers werden Basketzertifikate auf ausschüttende 
und thesaurierende Anlagefonds, gewisse dynamische 
Index- und Basketzertifikate auf Aktien sowie gewisse 
Index- und Basketzertifikate auf Aktien ohne feste Lauf-
zeit nach der Verwaltungspraxis nach wie vor den Be-
steuerungsregeln der kollektiven Kapitalanlagen unter-
stellt. Somit sind dynamische Index- und Basketzertifi-
kate auf Aktien, welche einkommenssteuerlich unter 
Umständen wie vertragliche Anlagefonds behandelt wer-
den, von klassischen Index- und Basketzertifikaten, wel-
che einkommenssteuerlich als eigene Kategorie von Fi-
nanzinstrumenten behandelt werden, zu unterscheiden. 
Dynamische Index- und Basketzertifikate unterscheiden 
sich von klassischen Index- und Basketzertifikaten da-
durch, dass die zugrundeliegenden Werte aktiv bewirt-
schaftet werden, indem die Zusammensetzung des bei 
Emission definierten Indexes oder Baskets während der 
Laufzeit der Papiere geändert werden kann.

Dynamische Index- und Basketzertifikate werden jedoch 
einkommenssteuerrechtlich wie klassische Index- und 

380 Vgl. mengiarDi, Die Besteuerung der Investition in derivative 
Anlageprodukte («strukturierte Produkte») nach Schweizer 
Recht, 457 ff.

381 Zu von einem Ausländer ausgegebenen Zertifikaten auf An-
lagefonds sowie dynamischen Index- und Basketzertifikaten 
auf Aktien s. hinten, Abschn. 7.2.2.

382 So aber mengiarDi, Die Besteuerung der Investition in deriva-
tive Anlageprodukte («strukturierte Produkte») nach Schwei-
zer Recht, 462 f.

383 Vgl. KS Umsatzabgabe Ziff. 7.2; lurà, Art. 13 StG N 35; geier/
weber, Art. 13 StG N 45.
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staat nur 2/5 der Arbeitseinkünfte (wenn auch zum Ge
samtsatz) besteuern; der Rest bleibt im Wohnsitzstaat,  
d. h. vorliegend in Frankreich, steuerpflichtig.

In der Praxis handelt es sich bei diesen Arbeitnehmern, 
die nur pro rata temporis für die in der Schweiz geleis
teten Arbeitstage steuerpflichtig werden, um Arbeitneh
mer, die der Quellensteuer iSv Art. 91 DBG unterliegen. 
Überdurchschnittlich oft sind diese quellensteuerpflich
tigen Arbeitnehmer zudem leitende Angestellte, die nur 
für einen beschränkten Zeitraum in die Schweiz kommen 
und ihre Familie im Ausland belassen. So kann es bei lei
tenden (ausländischen) Arbeitnehmern von börsenko
tierten Firmen durchaus vorkommen, dass pro Arbeitstag 
in der Schweiz ein fünfstelliger (Quellen)Steuerbetrag 
anfällt. Daraus wird ersichtlich, welch entscheidende 
Rolle der korrekten Ermittlung der Arbeitstage in der 
Schweiz im Rahmen der Anwendung des Arbeitsorts
prinzips zukommt.

1.3 Aufenthaltstage als Kriterium bei der 
Monteurklausel (183-Tage-Regel)

Ebenfalls einer doppelbesteuerungsrechtlichen Rege
lung bedarf der Fall, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
ihren (Wohn)Sitz im selben Staat haben, der Arbeitneh
mer seine Arbeitstätigkeit aber (physisch) in einem an
dern Staat erbringt. Auch in diesem Fall muss klar sein, 
wer – der Wohnsitz oder der Arbeitsortsstaat – das Er
werbseinkommen besteuern darf.

Gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a OECDMA bleibt – als Aus
nahme zum Arbeitsortsprinzip – ein Arbeitnehmer, der 
für einen inländischen Arbeitgeber tätig ist, aber ausser
halb seines Wohnsitzstaates arbeitet, unter gewissen Um
ständen in seinem Wohnsitzstaat für seine Arbeitsein
künfte steuerpflichtig. Eine dieser Voraussetzungen ist, 
dass sich der Arbeitnehmer im Arbeitsortsstaat nicht län
ger als 183 Tage innerhalb eines Zeitraums von 12 Mona
ten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt 
oder endet, aufhält.

Losgelöst von der in den verschiedenen Doppelbesteue
rungsabkommen unterschiedlich geregelten Frage des 
massgebenden Zeitraums von 12 Monaten bedeutet dies, 
dass ein im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer (mit einem 
ausländischen Arbeitgeber), je nach dem, ob er sich  
182 Tage oder 184 Tage in der Schweiz aufhält, in der 
Schweiz steuerpflichtig wird oder im Ausland steuer
pflichtig bleibt. Arbeitet z. B. ein in Frankreich wohn
hafter Arbeitnehmer der französischen Y.SA für ein 
 Projekt in der Schweiz und hält er sich dazu vom 1.1. bis 
15.6. ununterbrochen in der Schweiz auf, so bleibt er für 
sein gesamtes Arbeitseinkommen in Frankreich steuer
pflichtig. Hält er sich aber vom 1.1. bis 15.7. ununterbro
chen in der Schweiz auf, so übersteigen seine Aufent

1 Zunehmende Bedeutung der 
Arbeits- und Aufenthaltstage

1.1 Allgemeines

Im Zuge der erhöhten Mobilität von Arbeitnehmern und 
des erleichterten Zugangs zum schweizerischen Arbeits
markt stellen sich sowohl für Steuervertreter und Treu
händer als auch für die Steuerpflichtigen selbst bzw. de
ren Arbeitgeber vermehrt Fragen zur Anwendung von 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Eine für die Pra
xis wichtige Frage betrifft die Ermittlung und den Nach
weis von schweizerischen Arbeits und Aufenthaltstagen 
bzw. deren Abgrenzung von Arbeits und Aufenthaltsta
gen im Ausland. Die genaue Anzahl der Aufenthalts  
oder Arbeitstage ist insbesondere bei der Anwendung  
des Arbeitsortsprinzips und der 183TageRegel (Mon
teur klausel)1 von Bedeutung. Der Einfachheit halber 
wird nachfolgend in erster Linie die (in der Praxis häu
figer vorkommende) Konstellation untersucht, dass ein 
im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer (vorübergehend) 
in der Schweiz tätig ist. Dieselben Überlegungen gelten 
aber – mit umgekehrten Vorzeichen – für den Fall, dass 
ein in der Schweiz wohnhafter Arbeitnehmer vorüberge
hend im Ausland arbeitet.

1.2 Arbeitstage als Kriterium beim Arbeits-
ortsprinzip

Arbeitet ein Arbeitnehmer ausserhalb seines Wohnsitz
staates, besteht die Gefahr, dass er für seine Arbeitsein
künfte sowohl durch den Arbeitsortsstaat (Tätigkeits
staat) als auch durch den Wohnsitzstaat (d. h. doppelt) 
besteuert wird. Dank den von der Schweiz abgeschlos
senen Doppelbesteuerungsabkommen, die sich idR stark 
an die OECDMustervorlage anlehnen, wird allerdings 
eine mögliche Doppelbesteuerung (weitgehend) vermie
den. Als Grundlage der nachfolgenden Ausführungen 
wird deshalb das OECDMusterabkommen (OECDMA) 
herangezogen; im Einzelfall ist aber selbstverständlich 
stets das konkrete DBA anzuwenden.

Gemäss Art. 15 Abs. 1 OECDMA können Arbeitsein
künfte eines Arbeitnehmers, der für einen Arbeitgeber ar
beitet, der seinen Sitz ausserhalb des Wohnsitzstaates des 
Arbeitnehmers hat, nur insoweit vom Arbeitgeberstaat 
besteuert werden, als die Arbeit auch (physisch) im Ar
beitgeberstaat (Tätigkeitsstaat) ausgeübt wird (sog. Ar
beitsortsprinzip). Wohnt z. B. ein Arbeitnehmer der 
schweizerischen X.AG in Paris und arbeitet im Durch
schnitt 2 Tage pro Woche in der Schweiz (Zürich) und  
3 Tage in Frankreich, so kann die Schweiz als Tätigkeits

1 Zur Monteurklausel s. umfassend Bosshard/rajower, Begriff 
des Arbeitgebers gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. b OECDMuster
abkommen (Monteurklausel).
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analoger Anwendung der OECDEmpfehlung zur Zäh
lung der Aufenthaltstage3 sowie gestützt auf die bereits 
bestehende Praxis anderer Staaten bei der Anwendung 
von Doppelbesteuerungsabkommen, bei denen (aus
nahmsweise) auch im Rahmen der 183TageRegel von 
Arbeitsausführung (statt Aufenthalt) gesprochen wird,4 
sind als Arbeitstage5 in der Schweiz folgende Tage mit
zurechnen:

 – alle Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer phy
sisch in der Schweiz arbeitet;

 – alle Anwesenheitstage in der Schweiz, an denen die 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit ausnahmsweise 
nicht möglich ist, z. B. Streik oder Aussperrungs
tage;

 – grundsätzlich auch Krankheitstage, ausser die Er
krankung verhindere eine Ausreise des Arbeitneh
mers aus der Schweiz;

 – angebrochene Arbeits und Aufenthaltstage (an de
nen die Ausübung der beruflichen Tätigkeit aus
nahmsweise nicht möglich ist) in der Schweiz, d. h. 
insbesondere auch Ankunfts und Abreisetage. Die 
Dauer der Anwesenheit in der Schweiz ist unbeacht
lich; es genügt auch eine sehr kurze Dauer.

Nicht als schweizerische Arbeitstage gelten demgegen
über:

 – Tage der Unterbrechung des Aufenthaltes in der 
Schweiz, die ausschliesslich ausserhalb der Schweiz 
verbracht werden, wobei es auf die Ursache der Un
terbrechung nicht ankommt;

 – Zeiten des Transits zwischen zwei Orten ausserhalb 
der Schweiz;

 – Ferientage, die ausserhalb der Schweiz verbracht 
werden, sowie (in Abweichung zur Zählweise bei der 
Monteurklausel) alle (normalerweise) arbeitsfreien 
Tage der Anwesenheit in der Schweiz vor, während 
und nach der Tätigkeit, z. B. Samstage, Sonntage, öf
fentliche Feiertage, Ferien.

Dies bedeutet, dass eine unterschiedliche Zählweise an
zuwenden ist, je nach dem, ob Aufenthalts oder Arbeits
tage ermittelt werden müssen. Die unterschiedliche  
Zählweise wirkt sich aber nicht auf die Steuerberech
nung aus.6

3  S. unten, Abschn. 2.3.
4 Vgl. z. B. Art. 15 Abs. 2 Ziff. 1 DBA DB: «Abweichend von 

Absatz 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine in dem anderen Vertragsstaat aus
geübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenann
ten Staat besteuert werden, wenn sie für eine Tätigkeit ge
zahlt werden, die in dem anderen Staat insgesamt nicht län
ger als 183 Tage – übliche Arbeitsunterbrechungen einge
schlossen – während des Kalenderjahres ausgeübt wird.»

5 Vgl. Steuerliche Behandlung des Arbeitslohns nach dem Dop
pelbesteuerungsabkommen Rz 46 ff.

6 Vgl. dazu nachfolgend, Abschn. 4.

haltstage in der Schweiz die 183TageLimite, weshalb 
er für seine Arbeitseinkünfte vom 1.1. bis 15.7. in der 
Schweiz steuerpflichtig wird und eine Steuererklärung 
einreichen muss.

Dieses Beispiel verdeutlicht, welche Wichtigkeit der ge
nauen Ermittlung der Aufenthaltstage in der Schweiz 
zukommt und dass diese Frage für eine integrale Steu
erbefreiung bzw. Besteuerung des Arbeitslohnes ent
scheidend sein kann.

2 Ermittlung der Arbeits- oder Auf-
enthaltstage

2.1 Allgemeines

Auch wenn das OECDMusterabkommen die Frage, wel
cher Staat (Wohnsitz oder Arbeitsortsstaat) die Arbeits
einkünfte besteuern darf, grundsätzlich gelöst hat, blei
ben in der Praxis dennoch gewisse Auslegungsfragen be
stehen. Eine dieser Fragen betrifft die genaue Ermittlung 
der Aufenthalts oder Arbeitstage, da bei der Berechnung 
der steuerrelevanten Tage offensichtlich verschiedene 
Zählweisen zur Anwendung gelangen können. So kann  
z. B. strittig sein, ob ein Anfahrts oder Abreisetag als Ar
beitstag gilt oder nicht. Werden aber die Aufenthalts 
oder Arbeitstage durch den Arbeitsortsstaat einerseits 
und den Wohnsitzstaat andererseits unterschiedlich er
mittelt, so besteht trotz Vorliegens eines DBA die Gefahr 
einer Doppelbesteuerung (oder Nichtbesteuerung) des 
Arbeitnehmers.

Um solche internationalen Differenzen möglichst zu ver
hindern und gleichzeitig auch eine interkantonal einheit
liche Praxis zu fördern, hat die Arbeitsgruppe «Quellen
steuern» der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) 
dieses Thema traktandiert und beschlossen, die OECD
Empfehlungen zu dieser Problematik praktisch vollstän
dig zu übernehmen.2 Ziel ist es, dass alle beteiligten Ak
teure, d. h. die betroffenen Steuerverwaltungen der bei
den Staaten, Treuhänder, Arbeitgeber und Steuerpflichti
ge, von denselben Voraussetzungen ausgehen. Dabei ist 
zwischen Tagen der Arbeitsausübung iSv Art. 15 Abs. 1 
OECDMA (nachfolgend, Abschn. 2.2) und Tagen des 
Aufenthalts iSv Art. 15 Abs. 2 Bst. a OECDMA (nach
folgend, Abschn. 2.3) zu unterscheiden.

2.2 Arbeitstage (Arbeitsortsprinzip)

Der OECDKommentar zu Art. 15 Abs. 1 OECDMA  
äussert sich nicht explizit zur Zählweise zwecks Ermitt
lung der Arbeitsausübungstage im Tätigkeitsstaat. In 

2 Dieser Beschluss fiel anlässlich der Sitzung vom 26.9.2008.
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Steuerverwaltung, der Arbeitnehmer (Steuerpflichtiger) 
sowie (v. a. im Quellensteuerverfahren) der Arbeit
geber.

3.2 Beweislast

Die Beantwortung der Frage, wer den Nachweis für eine 
(behauptete) Tatsache zu erbringen hat bzw. wer die Be
weislast trägt, ist in der Praxis oftmals auch für den ma
teriellen Ausgang eines Verfahrens entscheidend. Die 
Beweislastverteilung sollte aus diesem Grund für alle be
teiligten Parteien von vornherein klar sein, da – bei einem 
Irrtum – im Nachhinein die Beweismittel oftmals kaum 
mehr zu beschaffen sind.

Bei der Frage der Beweislast ist vom Grundsatz auszuge
hen, dass – gemäss der sog. Normentheorie – die Steuer
behörde den Nachweis für die steuerbegründenden bzw. 
steuererhöhenden Tatsachen, der Steuerpflichtige dage
gen für die steuermindernden bzw. steueraufhebenden 
Tatsachen zu erbringen hat.8 Nachfolgend wird darge
legt, welches die Konsequenzen dieser Beweislastregel 
für die Problematik der Arbeitstage sind.

Gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a DBG sind im Ausland wohn
hafte Arbeitnehmer in der Schweiz beschränkt steuer
pflichtig, wenn sie in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit 
ausüben. Kraft Aufenthalts in der Schweiz wird ein Ar
beitnehmer sogar unbeschränkt steuerpflichtig, wenn er 
während mindestens 30 Tagen hier verweilt und eine Er
werbstätigkeit ausübt (Art. 3 Abs. 3 Bst. a DBG). Für den 
Nachweis einer beschränkten oder unbeschränkten Steu
erpflicht eines Arbeitsnehmers sind, da es sich um eine 
steuerbegründende Tatsache handelt, die Steuerbehörden 
beweispflichtig.

In der Praxis ist allerdings die Frage, ob überhaupt eine 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausgeübt wurde, nur in 
den seltensten Fällen strittig. IdR steht nämlich fest, dass 
ein im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer immer wieder 
in die Schweiz kommt und hier arbeitet; unklar ist ledig
lich, wie viele Tage er hier gearbeitet hat. Differenzen be
stehen allenfalls in der Frage, ob nur eine beschränkte 
oder gar eine unbeschränkte Steuerpflicht im Sinne des 
DBG zu bejahen ist. Da aber die Schweiz mit den wich
tigsten Ländern ohnehin ein DBA abgeschlossen hat,  
ist es idR unstrittig, dass der Schweiz nur – wenn über
haupt – das Besteuerungsrecht für das Erwerbseinkom
men zusteht. Die Frage einer (nach unilateralem Recht) 
allenfalls zu bejahenden unbeschränkten Steuerpflicht 
ist daher in vielen Fällen ohne praktische Konse
quenzen.

8 Zur Beweislast im Steuerrecht s. Bosshard/Bosshard/Lüdin, 
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuer
recht, 79 ff.

2.3 Aufenthaltstage (Monteurklausel)

Das OECDMusterabkommen (Art. 15 Abs. 2 Bst. a) 
bzw. der dazugehörende Kommentar7 äussert sich (ledig
lich) zur Zählweise zwecks Ermittlung der Aufenthalts
tage; diese sind massgebend bei der Anwendung der 
Monteurklausel. Zentrales Merkmal für die Zählweise ist 
die Notwendigkeit einer physischen Anwesenheit im Ar
beitsortsstaat und damit die Ablehnung jeglicher funkti
onalen Betrachtungsweise. Als Aufenthaltstage in der 
Schweiz sind demnach folgende Tage mitzurechnen:

 – alle Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer phy
sisch in der Schweiz arbeitet;

 – alle Aufenthaltstage in der Schweiz, unabhängig von 
einer Arbeitsausübung, d. h. auch arbeitsfreie Tage, 
wie Wochenenden, Feiertage oder Streiktage;

 – alle Ferientage in der Schweiz, unabhängig davon, 
ob sie vor, während oder nach einer Arbeitstätigkeit 
in der Schweiz verbracht werden;

 – grundsätzlich auch Krankheitstage, ausser die Er
krankung verhindere eine Ausreise des Arbeitneh
mers aus der Schweiz;

 – angebrochene Arbeits und Aufenthaltstage in der 
Schweiz, d. h. insbesondere auch Ankunfts und Ab
reisetage. Die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz 
ist unbeachtlich; es genügt auch eine sehr kurze Dau
er.

Nicht als schweizerische Aufenthaltstage gelten demge
genüber:

 – Tage der Unterbrechung des Aufenthaltes in der 
Schweiz, die ausschliesslich ausserhalb der Schweiz 
verbracht werden, wobei es auf die Ursache der Un
terbrechung nicht ankommt;

 – Zeiten des Transits zwischen zwei Orten ausserhalb 
der Schweiz;

 – Ferientage, die ausserhalb der Schweiz verbracht 
werden.

3 Nachweis der Arbeits- bzw.  
Aufenthaltstage

3.1 Allgemeines

Ist in einem ersten Schritt geklärt, wie die Arbeits und 
Aufenthaltstage in der Schweiz genau zu zählen sind, so 
ist in einem zweiten Schritt die Frage zu beantworten, 
von wem (Frage der Beweislast) und in welcher Form 
(Frage der Beweismittel) der Nachweis der Arbeitstage 
in der Schweiz zu erbringen ist. Dabei gilt es zu beachten, 
dass oftmals drei Parteien involviert sind: die zuständige 

7  OECDKomm. Art. 15 OECDMA Tz 3 ff.
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ge rechtsgenügend zu erbringen.11 Sie sollten auch recht
zeitig die notwendigen Dispositionen treffen, um diesen 
Nachweis möglichst rationell erbringen zu können.

3.3.2 Erhöhte Mitwirkungspflichten bei  
Auslandsachverhalten

Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung wird in der 
Praxis dann teilweise relativiert, wenn es sich um einen 
internationalen Sachverhalt handelt. Da es den Steuerbe
hörden oftmals offensichtlich unmöglich ist, einen Sach
verhalt zu beweisen (oder auch einen Gegenbeweis zu 
erbringen), der sich im Ausland abgespielt hat, trifft den 
Pflichtigen in diesem Fall oftmals eine erhöhte Mitwir
kungspflicht.12 So akzeptieren z. B. verschiedene kanto
nale Steuerverwaltungen, wenn es um den Nachweis von 
Unterstützungsleistungen ins Ausland geht, nur offizielle 
Bank oder Postüberweisungen als Beweismittel. Das 
Bundesgericht hat diese erhöhte Mitwirkungspflicht des 
Steuerpflichtigen explizit wie folgt als rechtmässig 
erklärt:13 «Wenn die zürcherischen Steuerbezugsbehör
den im internationalen Verhältnis, um das es hier geht, an 
den Nachweis der von den Steuerpflichtigen geltend ge
machten Unterhalts und Unterstützungsleistungen be
sonders strenge Anforderungen stellen, so ist aus verfas
sungsrechtlicher Sicht dagegen nichts einzuwenden.»

Dies bedeutet, dass es grundsätzlich dem Steuerpflichti
gen obliegt, sich im vornherein so zu organisieren, dass 
er zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. im Rahmen seiner 
persönlichen Steuererklärung, darlegen kann, dass und in 
welcher Form ihm eine doppelbesteuerungsrechtliche 
Entlastung in der Schweiz zu gewähren sei.

Da die Anwendung des Arbeitsortsprinzips regelmässig 
Arbeitnehmer, die der Quellensteuer iSv Art. 91 DBG 
unterliegen, betrifft, stellt sich zusätzlich die Frage, wie 

11 Art. 115 und 126 DBG.
12 Für Deutschland vgl. z. B. § 90 Abs. 1 und 2 Abgabenordnung 

(AO): 
 1Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des 

Sachverhaltes verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungs
pflicht insbesondere dadurch nach, dass sie die für die Be
steuerung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheits
gemäss offenlegen und die ihnen bekannten Beweismittel 
angeben. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalles. 

 2Ist ein Sachverhalt zu ermitteln und steuerrechtlich zu beur
teilen, der sich auf Vorgänge aus serhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes bezieht, so haben die Beteiligten diesen Sach
verhalt aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu 
beschaffen. Sie haben dabei alle für sie bestehenden rechtli
chen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Ein Be
teiligter kann sich nicht darauf berufen, dass er Sachverhalte 
nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, 
wenn er sich nach Lage des Falles bei der Gestaltung seiner 
Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder ein
räumen lassen können.

13 BGer, 19.8.1977 (StE 1997 B 92.51 Nr. 4).

Steht fest, dass eine (von der Steuerbehörde zu bewei
sende) beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht 
eines im Ausland wohnhaften Arbeitnehmers vorliegt, ist 
in einem zweiten Schritt zu prüfen, wer die genaue An
zahl Aufenthalts oder Arbeitstage nachzuweisen hat. 
Auch diese Frage wird mit der erwähnten Beweislastre
gel beantwortet. Steht nämlich eine unbeschränkte bzw. 
beschränkte Steuerpflicht eines Arbeitnehmers fest, un
terliegt er gemäss dem schweizerischen (unilateralen) 
Recht im ersten Fall der (gesamten) Besteuerung seines 
Einkommens und Vermögens, im zweiten Fall der (Quel
len)Besteuerung seines gesamten Arbeitseinkommens 
iSv Art. 84 DBG in der Schweiz.

Wird geltend gemacht, der Arbeitnehmer sei aus doppel
besteuerungsrechtlichen Gründen nur für einen Teil sei
nes Arbeitseinkommens hier steuerpflichtig oder er sei 
hier gar gänzlich steuerbefreit, so handelt es sich um eine 
steueraufhebende bzw. steuermindernde Tatsache, für 
deren Nachweis der Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber die 
Beweislast trägt. Er muss somit einerseits die integrale 
Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens be
weisen9 und andererseits insbesondere auch den Nach
weis der Steuerentlastung infolge entfallender Aufent
halts bzw. Arbeitstage in der Schweiz erbringen. Miss
lingt dieser Beweis, greift keine doppelbesteuerungs
rechtliche Entlastung Platz, und das gesamte Erwerbs
einkommen wird in der Schweiz besteuert.

3.3 Beweismittel und Beweiswürdigung

3.3.1 Freie Beweiswürdigung

Zivil wie steuerrechtlich gilt der Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung.10 Dies bedeutet für die Geltendma
chung einer doppelbesteuerungsrechtlichen Entlastung, 
dass grundsätzlich alle Beweismittel in Frage kommen, 
die geeignet sind, die genaue Anzahl der Aufenthalts 
bzw. Arbeitstage im Ausland glaubhaft zu belegen. Es 
liegt aber auf der Hand, dass in der Praxis v. a. schrift
liche Unterlagen im Vordergrund stehen und andere Be
weismittel, z. B. ein Augenschein oder eine Zeugenaus
sage, aufgrund des für alle Beteiligten hohen Aufwandes 
von nachrangiger Bedeutung sind. Arbeitnehmer bzw. 
Arbeitgeber sollten daher darauf vorbereitet sein, mittels 
schriftlicher Unterlagen oder ähnlicher Beweismittel den 
Nachweis der genauen Anzahl der steuerentlastenden Ta

9 Dies betrifft insbesondere den Nachweis des Wohnsitzes bzw. 
Lebensmittelpunktes im entsprechenden DBALand. Bei ge
wissen Doppelbesteuerungsabkommen sind zusätzliche Vor
aussetzungen nachzuweisen. So ist z. B. im Verhältnis zu 
Grossbritannien die Besteuerung gemäss remittance basis 
abzuklären; vgl. dazu umfassend waLdBurger, Zur Remittance 
Clause im DBAUK.

10 Vgl. dazu ZweifeL, Art. 130 DBG N 24.
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Da der steuermindernde bzw. steueraufhebende Beweis 
der doppelbesteuerungsrechtlichen Entlastung dem Ar
beitnehmer bzw. Arbeitgeber obliegt, ist das Führen eines 
lückenlosen Kalendariums nicht notwendig. Tage, bei 
denen kein spezieller Vermerk vorliegt, gelten als schwei
zerische Zähltage. Da Anreise und Rückreisetage zu 
einem schweizerischen Arbeitgeber als schweizerische 
Tage gelten, sind diese vorzugsweise zu vermerken. Rei
ne Aufenthaltstage ohne Arbeitstätigkeit, die für das Ar
beitsortsprinzip nicht zählen, z. B. Samstag/Sonntag, 
sind speziell zu vermerken, da ansonsten die Gefahr be
steht, dass sie als Arbeitstage mitgezählt werden.

Das Kalendarium muss nicht zwingend manuell erstellt 
werden; deshalb ist auch ein Ausdruck aus der elektro
nischen Agenda des Arbeitnehmers möglich. Wichtig ist, 
dass dem Steuerpflichtigen bewusst ist, dass er das Ka
lendarium im eigenen Interesse möglichst aussagekräftig 
führen soll, kann er doch damit das Risiko einer Doppel
besteuerung (weitgehend) vermeiden.

3.4.1.2 Kalendarium für Arbeitsortsprinzip

Um jegliches Risiko einer Doppelbesteuerung einzelner 
Tage auszuschliessen bzw. die volle doppelbesteuerungs
rechtliche Entlastung geltend machen zu können, emp
fiehlt es sich, wenn möglich ein ganzjähriges (lücken
loses) Kalendarium zu führen, aus welchem sich (auch 
im Nachhinein) für jeden Tag nachweisen lässt, wo sich 
der Arbeitnehmer physisch aufhielt bzw. wo er arbeitete. 
Vor allem bei sehr gut verdienenden leitenden Angestell
ten ist ein solches GanzjahresKalendarium, das sich oft
mals aus der elektronischen Agenda erstellen lässt, rat
sam.

In der Praxis begnügen sich kantonale Steuerverwal
tungen oftmals auch mit einem Kalendarium, aus wel
chem (ausschliesslich) die schweizerischen Arbeits und 
Aufenthaltstage (inkl. An und Abreisetag) hervorge
hen.18 Wenn die zuständige Steuerverwaltung mit einem 
solchen (reduzierten) Kalendarium einverstanden ist, 
kann auch dieses eingereicht werden.

3.4.1.3 Kalendarium für Monteurklausel

Nach Empfehlung der SSK sollte das Kalendarium eines 
in der Schweiz wohnhaften Arbeitnehmers mit einem 
schweizerischen Arbeitgeber, der sich aus geschäftlichen 
Gründen oft im Ausland aufhält, v. a. aber für ein Projekt 
in Italien tätig ist, wie folgt aussehen:

Ferien im Arbeitsortsstaat sowie (ausserordentliche) Fei
ertage sollten speziell vermerkt werden. Sie sind bei der 

18 Im Zweifelsfall ist vorgängig Kontakt mit dem entsprechen
den Steueramt aufzunehmen.

sich der zum Quellensteuerabzug verpflichtete Arbeitge
ber zu verhalten hat. Dieser hat bei der Berechnung und 
Ablieferung des Quellensteuerabzuges grundsätzlich  
2 Optionen: Er kann stets den vollen Quellensteuerabzug 
vornehmen, d. h., er kann eine mögliche Doppelbesteue
rung in Kauf nehmen,14 oder er kann die Quellensteuern 
von Anfang an nur von dem auf die Schweiz entfallenden 
Anteil in Abzug bringen.15 Bei der 2. Variante muss er 
aber sicherstellen, dass er die Quellensteuern wirklich 
korrekt in Abzug bringt, da er sonst mit einer Haftung für 
die fehlenden Quellensteuern16 oder gar mit einem Hin
terziehungsverfahren17 rechnen muss. Der Arbeitgeber 
ist auch verpflichtet, alle beweisrelevanten Unterlagen 
für eine mögliche QuellensteuerRevision aufzubewah
ren.

3.4 Geeignete Beweismittel

3.4.1 Kalendarien

3.4.1.1 Allgemeines

Insbesondere zur Ermittlung des Verhältnisses zwischen 
den in der Schweiz und den im Ausland geleisteten Ar
beitstagen, aber auch zwecks Abklärung der Monteur
klausel, ist ein gut geführtes Kalendarium das rationellste 
Beweismittel. Eine taugliche Vorlage bildet z. B. das For
mular Gre3, mit welchem – im Verhältnis zu Deutsch
land – die Tage der Nichtrückkehr in den Wohnsitzstaat 
wie folgt zu bescheinigen sind:

14 In diesem Fall kann der Arbeitnehmer gemäss Art. 137 DBG 
eine Neuberechnung des Quellensteuerabzugs bis Ende März 
des Folgejahres beantragen.

15 In gewissen Kantonen ist bei Geltendmachung einer doppel
besteuerungsrechtlichen Entlastung vorgeschrieben, dass 
stets eine entsprechende Verfügung durch den Steuerkom
missär einzuholen ist. Richtigerweise ist daher auch bei Gel
tendmachung einer integralen Steuerbefreiung in der Schweiz 
infolge der Monteurklausel grundsätzlich ein Entscheid des 
Steuerkommissärs notwendig, wobei das Verfahren so ein
fach wie möglich ausgestaltet werden sollte. So hat z. B. ge
mäss der zürcherischen Praxis ein in Italien wohnhafter Ar
beitnehmer mit einem italienischen Arbeitgeber, der sich im 
Jahr 2008 140 Tage in der Schweiz aufhielt, (lediglich) eine 
(unterschriebene) Steuererklärung einzureichen, auf welcher 
keine Zahlen eingesetzt sind, aber unter «Bemerkungen» fol
gender Hinweis steht: «Keine Steuerpflicht in der Schweiz, da 
nur 140 Tage Aufenthalt in der Schweiz (Berufung auf Mon
teurklausel).» Ausserdem ist der Steuererklärung eine Liste 
der Arbeits und Aufenthaltstage im Sinne des Kalendariums 
für die Monteurklausel (s. Beisp. 2) beizulegen, sofern eine 
gewisse Anzahl Aufenthaltstage erreicht wird (im Kanton Zü
rich für die Monteurklausel: idR > 150 Tage). Dies erlaubt es 
dem Steuerkommissär, in Zweifelsfällen weitere Abklärungen 
vorzunehmen.

16 Vgl. Art. 88 Abs. 3 DBG
17 Vgl. Art. 175 Abs. 2 DBG.

Datum Ort Land Anlass
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Monat Land Arbeitstage in 
der Schweiz

Reine  
Aufenthaltstage  
in der Schweiz

Januar 
17. Einreise aus Italien X
18. Aufenthalt in der 

Schweiz
X

19. Aufenthalt in der 
Schweiz

Samstag

20. Aufenthalt in der 
Schweiz

Sonntag

21. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

22. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

23. Ausreise nach Italien X

Februar
14. Einreise aus Italien Ferien
15. Aufenthalt in der 

Schweiz
Ferien

16. Aufenthalt in der 
Schweiz

Samstag  
(Ferien)

17. Aufenthalt in der 
Schweiz

Sonntag  
(Ferien)

18. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

19. Ausreise nach Italien X

März
3. Einreise aus Italien X
4. Aufenthalt in der 

Schweiz
X

5. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

6. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

7. Ausreise nach Italien X

10. Einreise aus Italien X
11. Aufenthalt in der 

Schweiz
X

12. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

13. Aufenthalt in der 
Schweiz

X

14. Ausreise nach Italien X
etc.

Monat Land Arbeitstage  
in Italien

Reine Aufenthalts-
tage in Italien

Januar 
17. Abreise nach den USA
18. Aufenthalt in den USA
19. Aufenthalt in den USA
20. Aufenthalt in den USA
21. Aufenthalt in den USA
22. Aufenthalt in den USA
23. Ankunft aus den USA

Februar
14. Abreise nach Italien X
15. Aufenthalt in Italien X
16. Aufenthalt in Italien Samstag
17. Aufenthalt in Italien Sonntag
18. Aufenthalt in Italien X
19. Ankunft aus Italien X

März
3. Abreise nach Italien X
4. Aufenthalt in Italien X
5. Aufenthalt in Italien X
6. Aufenthalt in Italien X
7. Ankunft aus Italien X

10. Abreise nach Italien X
11. Aufenthalt in Italien X
12. Aufenthalt in Italien X
13. Aufenthalt in Italien X
14. Ankunft aus Italien X

24. Abreise nach Italien X
25. Aufenthalt in Italien X
26. Aufenthalt in Italien X
27. Aufenthalt in Italien X
28. Ankunft aus Italien X

April
11. Abreise nach Italien X
12. Aufenthalt in Italien Samstag
13. Aufenthalt in Italien Sonntag
14. Aufenthalt in Italien X
15. Aufenthalt in Italien X
16. Aufenthalt in Italien X
17. Aufenthalt in Italien X
18. Ankunft aus Italien X

20. Abreise nach Italien Sonntag (Beginn 
Ferien)

21. Aufenthalt in Italien X
22. Aufenthalt in Italien X
23. Aufenthalt in Italien X
24. Aufenthalt in Italien X
25. Aufenthalt in Italien X
26. Ankunft aus Italien Samstag (Ende 

Ferien)

Mai
5. Abreise nach Italien X
6. Aufenthalt in Italien X
7. Aufenthalt in Italien X
8. Aufenthalt in Italien X
9. Ankunft aus Italien X

12. Abreise nach Italien X
13. Aufenthalt in Italien X
14. Aufenthalt in Italien X
15. Aufenthalt in Italien X
16. Ankunft aus Italien X

19. Abreise nach Italien X
20. Aufenthalt in Italien X
21. Aufenthalt in Italien X
22. Aufenthalt in Italien X
23. Ankunft aus Italien X
etc.
Total 138  57

Gesamttotal Arbeits und Aufenthaltstage in Italien: 195

Gesamttotal Arbeitstage ausserhalb der Schweiz: 160
davon in Italien:   138
Gesamttotal Arbeits und Aufenthaltstage  
ausserhalb der Schweiz:   208
davon in Italien:    195

Beisp. 1:  Kalendarium für Arbeitsortsprinzip

Beisp. 2:  Kalendarium für Monteurklausel
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aus geschäftlichen Gründen einen oder mehrere Arbeits
tage im Ausland verbringen, reicht er seinem Arbeitgeber 
fast immer ein entsprechendes Spesenformular samt Be
legen für Flugzeug, Verpflegungs und Übernachtungs
kosten ein. Die beim Arbeitgeber vorhandenen Spesen
abrechnungen samt Belegen sind daher sehr gut geeignet, 
im Ausland geleistete Arbeitstage nachzuweisen. Eben
falls geeignet sind Arbeitsrapporte, wie sie z. B. bei Pro
jekteinsätzen oftmals erstellt werden. Diese Beweismög
lichkeiten entfallen allerdings, wenn ein Aufenthalt oder 
eine Arbeitstätigkeit in der Schweiz durch eine private 
Rückfahrt zur Familie im Ausland beendet bzw. unter
brochen wird. Da solche privaten Rückfahrten idR vom 
Arbeitgeber nicht bezahlt werden, muss der Arbeitneh
mer selbst die entsprechenden Belege sammeln und auf
bewahren.

Bei Flug oder Bahnreisen dürfte dies kein Problem sein. 
Kritisch ist aber v. a. der Fall, in dem ein Arbeitnehmer 
geltend macht, er habe die private Rückkehr mit seinem 
Privatwagen absolviert. In diesen Fällen fehlt ein über
prüfbares Billett. Professionelle Vertreter empfehlen da
her für diesen Fall, dass der Arbeitnehmer sowohl auf der 
Hinfahrt zum (ausländischen) Wohnort als auch auf der 
Rückfahrt zum (schweizerischen) Arbeitsort je einmal 
Benzin tankt und die entsprechenden Quittungen aufbe
wahrt. Gerade für den in der Praxis sehr häufigen Fall des 
internationalen Wochenaufenthalters, der am Freitag
abend zur Familie zurückkehrt und am Sonntagabend 
oder Montagmorgen mit seinem Auto wieder in die 
Schweiz kommt, ist ein solches Vorgehen sehr hilfreich.

4 Steuerberechnung

4.1 Allgemeines

Steht die genaue Anzahl der im Ausland geleisteten Ar
beitstage beweiskräftig fest, so muss als letzte Frage ge
klärt werden, wie der auf die Schweiz entfallende Anteil 
des Erwerbseinkommens berechnet wird. Es handelt sich 
dabei nicht um eine Frage der Berechnung des geschul
deten Steuerbetrags, die allenfalls durch die Bezugsbe
hörde vorzunehmen wäre, sondern um eine materielle 
Einschätzungsfrage, die durch den Veranlagungsbeam
ten (Steuerkommissär) vorzunehmen ist. Die (anteilsmäs
sige) Berechnung des auf die Schweiz bzw. auf das Aus
land entfallenden Saläranteils ist im Einzelfall allerdings 
eine äusserst delikate Aufgabe,19 weshalb an dieser Stel
le lediglich auf folgende Grundsätze hingewiesen wird: 
Massgebend ist in einem 1. Schritt, ob eine Salärkompo

19 Schwierig ist insbesondere die Aufteilung bei einmaligen 
Nachzahlungen, Abfindungen und Beteiligungsrechten.

Ermittlung der Monteurklausel mitzuzählen, nicht aber 
bei der Berechnung der Arbeitstage. Alle nicht speziell 
aufgeführten Tage gelten als schweizerische Zähltage.

3.4.2 Ausländischer Steuerbescheid

Ein in der Praxis ebenfalls oft – z. T. zusammen mit dem 
Kalendarium – eingereichtes Beweismittel ist der Be
scheid des Steueramtes des ausländischen (Wohnsitz)
Steueramtes. Da nämlich die ausländische Steuerbehör
de neben der Berechnung des übrigen (steuerpflichtigen) 
Einkommens und Vermögens ebenfalls die Arbeits und 
Aufenthaltstage ermitteln muss und dabei idR ebenfalls 
die OECDEmpfehlungen anwendet, ist es sinnvoll, dass 
eine entsprechende Ausscheidung durch den auslän
dischen Wohnsitzstaat von der schweizerischen Steuer
behörde übernommen wird. Dadurch kann der Aufwand 
für alle Beteiligten minimiert werden; zugleich werden 
auch internationale Differenzen und die Einleitung eines 
oftmals langwierigen internationalen Verständigungs
verfahrens vermieden.

Aus diesem Grund verlangen die kantonalen Steuerver
waltungen neben einem Kalendarium regelmässig auch 
den ausländischen Steuerbescheid. In der Praxis weigern 
sich allerdings Steuerpflichtige bzw. Vertreter oft, den 
ausländischen Steuerbescheid einzureichen und machen 
geltend, eine Steuerentlastung in der Schweiz hänge 
nicht von der entsprechenden Besteuerung im Ausland 
ab.

Diese Argumentation verkennt den Grund der steueramt
lichen Auflage. Zutreffend ist, dass eine Steuerentlastung 
in der Schweiz nicht voraussetzt, dass der Arbeitnehmer 
im Ausland effektiv besteuert wird (Verbot der virtuellen 
Doppelbesteuerung). Das Einreichen eines ausländischen 
Steuerbescheides, aus dem die Aufenthalts oder Arbeits
tage hervorgehen, ist aber ein Beweismittel, das sehr gut 
geeignet ist, die Anzahl der Drittstaatentage zu beweisen. 
Weigert sich deshalb ein Arbeitnehmer, den auslän
dischen Steuerbescheid einzureichen, so wirkt sich dies 
(lediglich) auf die Beweiswürdigung aus. Der Arbeitneh
mer hat immer noch alle übrigen Beweismitteloptionen. 
Wenn es dem Arbeitnehmer bzw. dessen Arbeitgeber al
lerdings nicht gelingt, den Nachweis der steuerentlasten
den Tage mit anderen Beweismitteln rechtsgenügend 
nachzuweisen, bleibt es bei der vollen Besteuerung des 
Erwerbseinkommens.

3.4.3 Übrige Beweismittel

Ist im Zweifelsfall strittig, ob ein in der Schweiz oder im 
Ausland geleisteter Arbeitstag vorliegt, kann oftmals auf 
bereits vorhandene Unterlagen, z. B. die vom Arbeitneh
mer seinem Arbeitgeber eingereichten Spesenunterla
gen, zurückgegriffen werden. Muss ein Arbeitnehmer 
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MA. Nach dieser Bestimmung können Arbeitseinkünfte 
insoweit vom Arbeitsstaat besteuert werden, als die Ar
beit dort ausgeübt wurde.23
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nente eindeutig einer in der Schweiz oder im Ausland er
brachten Tätigkeit zugeordnet werden kann. Dieser Be
trag, z. B. eine Auslandzulage, ist vorweg auszuschei
den.20 Ist dies nicht möglich oder verbleibt ein Saläran
teil, ist in einem 2. Schritt der Steueranspruch pro rata 
temporis auf die beteiligten Staaten aufzuteilen.21

4.2 Steuerberechnung beim Arbeitsorts-
prinzip

Liegen – was der Regelfall ist – keine eindeutig einem 
Staat zuweisbaren Einkünfte vor, ist eine Proratatem
porisAufteilung nach Massgabe der auf die beiden 
Staaten entfallenden Arbeitstage vorzunehmen. Als 
Grundlage gilt dabei in erster Linie die vertraglich ver
einbarte Anzahl Arbeitstage. Wird im Einzelfall auf die 
Ermittlung der genauen Anzahl der vertraglichen Ar
beitstage verzichtet, ist von 240 Arbeitstagen auszuge
hen. Dies entspricht sowohl der schweizerischen als auch 
– z. B. im Rahmen der deutschen Grenzgängerregelung 
– der deutschen Auffassung. Dies bedeutet, dass z. B. ein 
in Frankreich wohnhafter Arbeitnehmer, der für seinen 
schweizerischen Arbeitgeber während 40 Tagen in der 
Schweiz gearbeitet hat, in der Schweiz – wenn auch zum 
Gesamtsatz – (nur) für 40/240 seines Arbeitseinkom
mens (quellen)steuerpflichtig wird. Die Verteilung auf 
die beiden Staaten muss aus dem Einschätzungsentscheid 
des Steuerkommissärs ersichtlich sein und kann mit den 
entsprechenden Rechtsmitteln angefochten werden.22

4.3 Steuerberechnung bei der Monteur-
klausel

Wie vorstehend ausgeführt, ist die Zählweise der steuer
relevanten Tage unterschiedlich, je nachdem, ob die Auf
enthaltstage (Monteurklausel) oder die Arbeitstage (Ar
beitsortsprinzip) ermittelt werden müssen. Die unter
schiedliche Zählweise wirkt sich aber nur auf die Frage 
aus, ob die Monteurklausel überhaupt zur Anwendung 
gelangt. Ist die Monteurklausel anwendbar, so fällt das 
Besteuerungsrecht ausschliesslich dem Wohnsitzstaat 
zu. Sind die Voraussetzungen der Monteurklausel dage
gen nicht erfüllt, erfolgt die anteilsmässige Aufteilung 
der Salärbesteuerung auf die beiden Staaten nach den  
Regeln des Arbeitsortsprinzips iSv Art. 15 Abs. 1 OECD

20 In der Praxis spielt dieser Grundsatz allerdings keine grosse 
Rolle, da eine eindeutige Ausscheidung nur selten vorgenom
men werden kann.

21 Vgl. dazu nachfolgend, Abschn. 4.2.
22 Die gängigste Verteilung erfolgt nach Massgabe des durch

schnittlichen Tageseinkommens. Bei einem Jahreseinkom
men von Fr. 120 000 und 240 Arbeitstagen (wovon 40 Schwei
zertage) beträgt der auf die Schweiz entfallende Anteil  
Fr. 20 000 (40 Schweizertage à Fr. 500/Tag). Diese Fr. 20 000 
sind zum Satz für ein Einkommen von Fr. 120 000 steuer
pflichtig.
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Praxisanweisungen

Steuerliche Behandlung des Arbeitslohns nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen, BMFSchreiben  
IV B 6  S 1300  367/06 (vom 14.9.2006), BStBI I 
2006, 532 ff.
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 – Keine steuerpflichtige Person soll durch die Revisi-
on eine Mehrbelastung erfahren.

 – Die rechtsgleiche Behandlung der Steuerpflichtigen 
ist sicherzustellen, namentlich auch in Bezug auf die 
Kosten der Kinderbetreuung.

 – Die Reform soll schnell und unkompliziert umge-
setzt werden können.

Im Weiteren sollen verschiedene offene Fragen in Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen analysiert werden. Zum 
einen soll geklärt werden, wie die Kosten von volljäh-
rigen Kindern in Ausbildung bei getrennt lebenden El-
tern berücksichtigt werden sollen. Klärungsbedarf gibt 
es zum anderen auch bei der Frage, welchem Elternteil 
der Kinderabzug gewährt werden soll, wenn die Eltern 
getrennt leben, jedoch die gemeinsame elterliche Sorge 
innehaben. Ausserdem soll geprüft werden, in welcher 
Form Alleinerziehende künftig nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit besteuert werden sollen.3

1.2 Unternehmenssteuerreform III

Im Auftrag des Vorstehers des Eidg. Finanzdepartements 
hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bund und Kan-
tonen die Ziele einer weiteren Unternehmenssteuerre-
form zur nachhaltigen Sicherung des Wirtschaftswachs-
tums konkretisiert und entsprechende Massnahmen vor-
geschlagen. Der Bundesrat hat die Erkenntnisse der Ar-
beitsgruppe zur Kenntnis genommen und am 10.12.2008 
das Eidg. Finanzdepartement beauftragt, eine Vernehm-
lassungsvorlage für eine weitere Reform der Unterneh-
mensbesteuerung auszuarbeiten. Zum einen sollen die in 
der Schweiz tätigen Firmen von unnötigen Steuerlasten 
befreit und zum anderen die Position der Schweiz im in-
ternationalen Steuerwettbewerb gestärkt werden.

Was die Beseitigung steuerlicher Hindernisse betrifft, 
sollen die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigen- 
und Fremdkapital sowie die Beseitigung von steuerlichen 
Hindernissen bei der Konzernfinanzierung zentrale Ele-
mente der Reform bilden. Die Emissionsabgabe auf Ei-
genkapital wirkt sich investitionshemmend aus. Sie er-
weist sich im internationalen Vergleich zunehmend als 
Standortnachteil für die Schweiz. Die Emissionsabgabe 
auf Fremdkapital ihrerseits behindert die Finanzierungs-
tätigkeit namentlich von internationalen Konzernen. 
Wenn konzerninterne Transaktionen von der Verrech-
nungssteuer und der Emissionsabgabe befreit werden, 
wird der Standort Schweiz für Unternehmen attraktiver. 
Das erhöht das Steueraufkommen und schafft hochquali-
fizierte Arbeitsplätze. Auf kantonaler Ebene soll den 
Kantonen zudem ermöglicht werden, auf die Kapital-

3 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
12.11.2008), www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninfor-
mationen/00467/index.html?lang=de&msg-id=22774.

1 Bund

1.1 Ehe- und Familienbesteuerung

Die Reform der Ehe- und Familienbesteuerung erweist 
sich zunehmend als politisch langwieriger Prozess. Ein 
im Dezember 2006 eingeleitetes Vernehmlassungsver-
fahren zu verschiedenen Besteuerungsmodellen1 führte 
zu einem Patt und zur Erkenntnis, dass eine breit abge-
stützte, grundsätzliche Änderung des heutigen Systems 
vorerst nicht zu erreichen ist. Offensichtlich besteht kein 
gesellschaftspolitischer Konsens darüber, wie die Verän-
derungen in der Gesellschaft im Steuersystem abzubil-
den sind. Der Vorsteher des Eidg. Finanzdepartements, 
BR Hans-Rudolf Merz, will indessen einen langwierigen 
und lähmenden Systemstreit vermeiden. Statt langfri-
stiger Reformprojekte strebt er eine Verbesserung der Si-
tuation von natürlichen Personen an, die rasch umzuset-
zen ist. Da Kinder die grösste finanzielle Belastung für 
ein Paar und für Alleinerziehende sind, richtet er seinen 
Fokus auf die steuerliche Entlastung von Familien mit 
Kindern. Eine von ihm eingesetzte Arbeitsgruppe berei-
tete die Entscheidungsgrundlagen für die steuerliche 
Entlastung von Familien in einem Bericht auf, der in der 
Zwischenzeit vorliegt.2

Am 12.11.2008 hat der Bundesrat nunmehr das Eidg.  
Finanzdepartement mit der Ausarbeitung einer Vernehm-
lassungsvorlage beauftragt. Grundlage bilden ein er-
höhter Kinderabzug bei der direkten Bundessteuer und 
die Einführung eines Abzugs für die Fremdbetreuung 
von Kindern. Zudem soll bei Alleinerziehenden und bei 
getrennt lebenden Eltern eine Besteuerung gemäss der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sichergestellt wer-
den. Im Einzelnen wird vorgeschlagen, den Kinderabzug 
bei der direkten Bundessteuer von heute Fr. 6100 pro 
Kind auf rund Fr. 8000 anzuheben. Zusätzlich soll ein 
Abzug für die von den Familien getragenen Kosten der 
Fremdbetreuung von Kindern eingeführt werden, dessen 
Höhe noch zu bestimmen ist. Bei der direkten Bundes-
steuer werden Varianten im Umfang von Fr. 8000 -  
18 000 geprüft, auf kantonaler Ebene können die Kan-
tone die Höhe frei festlegen. Auf Bundesebene führen 
diese Massnahmen zu Mindererträgen von rund Fr. 500 - 
600 Mio.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Entlastung von 
Familien mit Kindern sollen folgende Kriterien er-
füllen:

1 S. dazu Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 1.2, FStR 
2008, 236 f.

2 Steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern. Entscheid-
grundlage, Arbeitsgruppe «Entlastung für Familien», ESTV 
(Hrsg.), Bern 26.09.2008, www.efd.admin.ch/dokumentation/ 
zahlen/00578/01290/index.html?lang=de.
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1.3 Steuerliche Behandlung von Instandstel-
lungskosten bei Liegenschaften

Am 3.10.2008 haben die eidg. Räte das BG über die steu-
erliche Behandlung von Instandstellungskosten bei Lie-
genschaften verabschiedet.5 Dieses Gesetz beinhaltet die 
Aufhebung der sog. Dumont-Praxis und sieht neu aus-
drücklich vor, dass auch bei neuerworbenen Liegen-
schaften die Kosten der Instandstellung vollumfänglich 
zum Abzug zugelassen sind. Nach der vom Bundesge-
richt in verschiedenen Urteilen festgelegten und präzi-
sierten Dumont-Praxis können demgegenüber Instand-
stellungskosten «unmittelbar» (d. h. innerhalb von 5 Jah-
ren) nach Erwerb einer Liegenschaft einkommenssteuer-
rechtlich nicht als Unterhaltskosten abgezogen werden, 
wenn diese in vernachlässigtem Zustand erworben wur-
de. In diesen Fällen werden Instandstellungskosten, auch 
wenn sie technisch Unterhaltskosten darstellen, in wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise als wertvermehrende 
Aufwendungen qualifiziert, da sie gegenüber dem Kauf-
preis eine Werterhöhung bewirken.

Mit dem BG vom 3.10.2008 wird diese Praxis durch den 
Gesetzgeber beseitigt. Die Referendumsfrist läuft bis 
22.1.2009. Nach Inkraftsetzung haben die Kantone ihre 
Gesetzgebung innert 2 Jahren anzupassen, wobei die An-
passung für alle Kantone integral 2 Jahre nach Inkraftset-
zung des BG ihre Wirkung entfaltet. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass diese Änderung in der ganzen Schweiz 
ab dem gleichen Zeitpunkt angewendet wird.

1.4 Steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwen-
dungen an politische Parteien

Der Ständerat hat in der Herbstsession 2008 als Erstrat 
dem BG über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zu-
wendungen an politische Parteien trotz ablehnendem An-
trag des Bundesrats zugestimmt. Er folgte damit einer 
parlamentarischen Initiative, welche von der Staatspoli-
tischen Kommission des Ständerats (SPK-S) ausgearbei-
tet worden war.6 Das Gesetz sieht im Wesentlichen vor, 
dass Mitgliederbeiträge und Zuwendungen sowohl von 
natürlichen als auch von juristischen Personen bis zu 
einem bestimmten Gesamtbetrag in Abzug gebracht wer-
den können, wenn die bedachte Partei bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt. Bei der direkten Bundessteuer soll der 
Maximalabzug Fr. 10 000 betragen; für die kantonalen 
Steuern soll der Höchstbetrag im kantonalen Recht fest-
gelegt werden.

Der Nationalrat hat diese Vorlage bis Ende 2008 noch 
nicht behandelt.

5 S. BBI 2008, 8247.
6 Bericht der Staatspolitischen Kommission des Ständerats 

(vom 17.6.2008), s. BBI 2008, 7463, 7481.

steuer zu verzichten. Das Eidg. Finanzdepartement soll 
sodann weitere Massnahmen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz prüfen. 
Dazu gehören namentlich Anpassungen am System des 
Beteiligungsabzugs für juristische Personen.

Die vom Eidg. Finanzdepartement eingesetzte Arbeits-
gruppe hat auch die kantonalen Steuerstatus für Holding- 
und Verwaltungsgesellschaften vertieft geprüft. Sie ana-
lysierte dabei alternative Modelle, namentlich den Über-
gang zu einer einheitlichen Gewinnbesteuerung. Die ver-
tieften Analysen haben allerdings gezeigt, dass sich das 
bestehende System unter Wachstumsaspekten als das 
zielführendste erweist. Ein Übergang zu einer einheit-
lichen Gewinnbesteuerung wäre überdies finanzpolitisch 
nicht verkraftbar und hätte gravierende Auswirkungen 
auf die Kantone und auf die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA). Die Variante eines Übergangs zu einer 
einheitlichen Gewinnbesteuerung ist bei den konsul-
tierten Kantonen denn auch auf Ablehnung gestossen.

Allerdings hat sich auch gezeigt, dass Anpassungen bei 
den kantonalen Steuerstatus geeignet wären, den Steuer-
standort Schweiz weiter zu stärken. Mit gezielten Mass-
nahmen kann sichergestellt werden, dass in- und auslän-
dische Erträge bei allen diesen Gesellschaften steuerlich 
gleichbehandelt werden, womit deren internationale An-
erkennung gestärkt wird. Als mögliche Massnahmen ste-
hen dabei das generelle Verbot der Geschäftstätigkeit 
von Holdinggesellschaften sowie Anpassungen bei der 
Behandlung von gemischten Gesellschaften und die Ab-
schaffung des Status der Domizilgesellschaft im Vorder-
grund. Die Abschaffung des Status der Domizilgesell-
schaft soll im Einklang mit der Strategie des Bundesrats 
erfolgen, wonach steuerlich attraktive Rahmenbedin-
gungen gezielt auf Unternehmen fokussiert werden, die 
in der Schweiz Arbeitsplätze schaffen und Investitionen 
tätigen.

Der Bundesrat ist überzeugt, dass er mit diesen Massnah-
men positive Wachstumseffekte auslöst und die Position 
der Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb stärkt. 
Gleichzeitig trägt er den Anliegen der Europäischen  
Union (EU) Rechnung, die diese im Rahmen der Steuer-
kontroverse vorgebracht hat. Der Bundesrat hält in die-
sem Zusammenhang jedoch erneut fest, dass die kanto-
nalen Steuerstatus nicht gegen das Freihandelsabkom-
men mit der EU verstossen. Er will jedoch die EU im 
Rahmen des bestehenden Dialogs über die Umsetzung 
der geplanten autonomen Reformen informieren.4

4 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
10.12.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/ 
00462/index.html?lang=de&msg-id=23889.
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folgte bisher der Ausgleich idR erst nach mehreren Jah-
ren. Für den Bundesrat ist der raschere Ausgleich der 
Folgen der kalten Progression für die Steuerzahlenden 
gerechter. Damit wird erreicht, dass das reale Einkom-
men der Steuerpflichtigen und die geschuldeten Steuern 
jeweils besser übereinstimmen. Der Bundesrat hat des-
halb am 5.12.2008 das Eidg. Finanzdepartement beauf-
tragt, eine Anhörung bei den Kantonen, den politischen 
Parteien und den Wirtschafts-Dachverbänden durchzu-
führen und danach dem Parlament eine Botschaft vorzu-
legen. In der Anhörung, die bis 15.1.2009 gedauert hat, 
wurden 2 Varianten zu einem rascheren Ausgleich der 
kalten Progression zur Diskussion gestellt: zum einen ein 
automatischer jährlicher Ausgleich und zum anderen das 
Herabsetzen der Teuerungsschwelle von 7 % auf 3 %. 
Die neue Regelung soll ab 2010 gelten. Zudem soll für 
das Steuerjahr 2010 die bis Ende 2008 erreichte Teue-
rung vorzeitig ausgeglichen werden.11

Mit der in Aussicht genommenen Vorlage nimmt der 
Bundesrat das Anliegen verschiedener hängiger parla-
mentarischer Vorstösse auf:

 – Am 23.9.2008 reichte die Freisinnig-demokratische 
Fraktion im Nationalrat eine parlamentarische Initi-
ative zum sofortigen Ausgleich der Folgen der kalten 
Progression ein. Darin wird verlangt, dass bei der di-
rekten Bundessteuer der Ausgleich der Folgen der 
kalten Progression künftig jährlich entsprechend der 
Entwicklung des Landesindexes der Konsumenten-
preise vorgenommen wird. Zudem soll die kalte Pro-
gression ausserordentlich per 31.12.2008 gemäss In-
dexstand am 1.7.2008 ausgeglichen werden.

 – Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 
Ständerats (WAK-S) reichte am 30.10.2008 die Mo-
tion «Häufigerer Ausgleich der kalten Progression» 
ein, womit der Bundesrat aufgefordert wird, rasch ei-
ne Gesetzesänderung vorzulegen, wonach bei der 
Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen 
die Folgen der kalten Progression in schnellerem 
Rhythmus ausgeglichen werden.

 – Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 
Nationalrats (WAK-N) reichte am 4.11.2008 die Mo-
tion «Jährlicher Ausgleich der kalten Progression» 
ein. Der Bundesrat wird darin aufgefordert, per 
1.1.2010 eine Gesetzesänderung vorzunehmen, wo-
nach bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen 
Personen die Folgen der kalten Progression jährlich 
ausgeglichen werden.

Zum Stand der Behandlung dieser Motionen wird auf  
Abschn. 1.8 verwiesen.

11 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
5.12.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/ 
00462/index.html?lang=de&msg-id=23677.

1.5 Totalrevision des Mehrwertsteuerge-
setzes

Der Bundesrat hat die Botschaft an die eidg. Räte zur 
Vereinfachung der Mehrwertsteuer am 25.6.2008 verab-
schiedet.7 Sie ist in der Form einer Sammelbotschaft aus-
gestaltet und umfasst 2 Teile. Teil A («Steuergesetz») 
enthält ein vollständig überarbeitetes Mehrwertsteuerge-
setz und legt damit das Fundament der Steuerreform.  
Teil B («Einheitssatz») übernimmt alle Massnahmen des 
Teils A, geht indessen in der Vereinfachung konsequent 
weiter und sieht einen einheitlichen Steuersatz von 6,1 % 
vor, bei Abschaffung der meisten heute bestehenden  
25 Steuerausnahmen. Die Sammelbotschaft ist so aufge-
baut, dass beide Teile nacheinander behandelt werden 
können; es ist aber auch möglich, direkt und ausschliess-
lich Teil B zu behandeln. Der Bundesrat strebt die Um-
setzung sowohl der im Teil A als auch der im Teil B ent-
haltenen Reformen an.8

In der Zwischenzeit hat die Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) ihre Beratungen 
aufgenommen und erste Beschlüsse gefasst. So hat sie 
einstimmig beschlossen, auf die Revision des Mehrwert-
steuergesetzes nach Teil A einzutreten. Mit einem Mehr-
heitsentscheid hat sie demgegenüber beschlossen, den 
Eintretensentscheid für Teil B erst nach Beendigung der 
Beratung von Teil A zu fällen.9

Die Beratung in der WAK-N ist noch im Gange.

1.6 Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds

Am 19.11.2008 hat der Bundesrat ein Vernehmlassungs-
verfahren zur Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds eröff-
net, das bis 1.3.2009 dauert. Ziel der Vorlage ist es, den 
Sold der Angehörigen von Milizfeuerwehren – in glei-
cher Weise wie den Militärsold, den Sold für Schutz-
dienst und das Taschengeld für Zivildienst – von den 
Steuern zu befreien.10

1.7 Ausgleich der Folgen der kalten Progres-
sion

Nach geltendem Recht werden die Folgen der kalten Pro-
gression bei der direkten Bundessteuer ausgeglichen, 
wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit 
der letzten Anpassung um 7 % erhöht hat. Deshalb er- 

7 S. BBI 2008, 6885.
8 Für Einzelheiten s. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 1.6, 

FStR 2008, 312 f.
9 S. Medienkonferenz WAK-N vom 14.10.2008 (Handout,  

www.parlament.ch/D/Medienmittei lungen/Seiten/mm- 
wak-n-2008-10-14.aspx).

10 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
19.11.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/ 
00462/index.html?lang=de&msg-id=22995.
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ser Etappe um die Reduktion des Einkommens- und Ver-
mögenssteuertarifs der natürlichen Personen. Das Volk 
hat dieser vorzeitigen Inkraftsetzung am 30.11.2008 zu-
gestimmt.

2.2 Appenzell Ausserrhoden

Der Regierungsrat hat am 12.8.2008 die Teilrevision 
2010 des Steuergesetzes zuhanden des Kantonsrats ver-
abschiedet. Geplant sind insbesondere folgende Mass-
nahmen:

 – Senkung des Einkommenssteuertarifs für Verheira-
tete mit einem Einkommen bis Fr. 150 000 und für 
Alleinstehende bis Fr. 105 000, wobei die Entlastung 
im unteren Bereich der Einkommen am grössten ist 
und bis zu den genannten Einkommensgrenzen kon-
tinuierlich abnimmt. Bei einem steuerbaren Einkom-
men von Fr. 50 000 erfolgt bei Verheirateten eine Re-
duktion von rund 10 % und bei Alleinstehenden von 
rund 4,5 %;

 – Erhöhung der Abzüge für Versicherungsprämien/
Sparzinsen für Verheiratete von Fr. 3800 auf Fr. 4200 
und für Alleinstehende von Fr. 1900 auf Fr. 2100 so-
wie für Kinder von Fr. 600 auf Fr. 700;

 – Erhöhung des Zweiverdienerabzugs auf 10 % der 
Nettoerwerbseinkünfte, mind. Fr. 2400 und max.  
Fr. 5000;

 – Erhöhung der Vermögensfreibeträge für Verheiratete 
von Fr. 100 000 auf Fr. 150 000, für Alleinstehende 
von Fr. 60 000 auf Fr. 75 000 und für Kinder von  
Fr. 20 000 auf Fr. 25 000;

 – Senkung des Vermögenssteuertarifs für Vermögen 
über Fr. 250 000 von 0,6 ‰ auf 0,55 ‰ einfache 
Steuer;

 – Anpassungen an das geänderte Bundesrecht: Unter-
nehmenssteuerreformgesetz II; BG über Änderungen 
des Nachsteuerverfahrens und des Strafverfahrens 
wegen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der di-
rekten Steuern; BG über die Vereinfachung der Nach-
besteuerung in Erbfällen und die Einführung der 
straflosen Selbstanzeige; Gaststaatgesetz.

In der 1. Lesung vom 27.10.2008 hat der Kantonsrat die 
Teilrevision 2010 des Steuergesetzes beraten und dem 
Entwurf grundsätzlich zugestimmt. Die Abzüge für Ver-
sicherungsprämien/Sparzinsen wurden entgegen dem  
regierungsrätlichen Vorschlag für Verheiratete auf neu  
Fr. 4000, für Alleinstehende auf Fr. 2000 und für Kinder 
auf Fr. 1000 festgelegt. Die Vorlage unterstand in der 
Folge bis am 28.11.2008 der Volksdiskussion. Die 2. Le-
sung ist für den Mai 2009 geplant. Die Änderungen sol-
len grundsätzlich am 1.1.2010 in Kraft treten. Die Vorla-
ge kann im Internet eingesehen werden.16

16 S. www.ar.ch/steuerverwaltung, news.

1.8 In der Wintersession 2008 behandelte 
Motionen und Initiativen

Der Nationalrat hat:
 – die von der Freisinnig-demokratischen Fraktion ein-

gereichte parlamentarische Initiative zum sofortigen 
und künftig jährlichen Ausgleich der Folgen der kal-
ten Progression bei der direkten Bundessteuer ange-
nommen;

 – eine Motion der WAK-N für den jährlichen Aus-
gleich der kalten Progression und eine nächste An-
passung auf 1.1.2010 gutgeheissen.12

Der Ständerat hat:
 – eine Motion der WAK-S zum häufigeren Ausgleich 

der kalten Progression bei der direkten Bundessteuer 
gutgeheissen;13

 – eine Motion zur Entrümpelung des DBG gutgeheis-
sen;

 – eine Motion zur Einführung eines Kindertarifs bei 
der direkten Bundessteuer gutgeheissen.

1.9 Eidg. Bausparinitiative

Am 29.9.2008 reichten die Schweiz. Gesellschaft zur 
Förderung des Bausparens sowie ein «Initiativkomitee 
eidg. Bausparinitiative» eine Volksinitiative ein, welche 
den Kantonen schweizweit die Einführung eines steuer-
begünstigten Bausparmodells auf der Basis des im Kan-
ton Basel-Landschaft praktizierten Modells ermöglichen 
soll. Zusätzlich soll neu auch das Ansparen von Investi-
tionskapital für energiesparende Sanierungsmassnah-
men an bestehendem Wohneigentum steuerlich begüns-
tigt werden.

2 Kantone

2.1 Aargau

Der Grosse Rat hatte am 22.8.2006 eine Steuergesetzre-
vision beschlossen, wobei die Inkraftsetzung in 3 Etap-
pen auf den 1.1.2007, 1.1.2009 und 1.1.2010 vorgesehen 
war.14 In der Volksabstimmung vom 26.11.2006 wurde 
diese Teilrevision gutgeheissen.15

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Konjunktur 
und der Steuereinnahmen in den letzten 2 Jahren hat der 
Grosse Rat am 9.9.2008 die vorzeitige Inkraftsetzung der 
 3. Etappe auf den 1.1.2009 beschlossen. Es geht bei die-

12 S. auch Abschn. 1.7.
13 S. auch Abschn. 1.7.
14 S. Gesetzgebungs-Agenda 2006/4, Abschn. 2.1, FStR 2006, 

320.
15 S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/1, Abschn. 2.1, FStR 2007, 

77.
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2.5 Bern

Der Regierungsrat hat am 19.12.2008 das Vernehmlas-
sungsverfahren zur Teilrevision des Steuergesetzes er-
öffnet. Im Wesentlichen geht es um folgende Punkte:

 – Verhinderung, dass (ehemalige) Sozialhilfeempfan-
gende nach dem Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
bei bescheidenem Einkommen unter Umständen 
schlechter gestellt sind als von der Sozialhilfe unter-
stützte Personen: Hierzu sollen das Existenzmini-
mum mittels Abzugs für bescheidene Einkommen 
teilweise steuerbefreit und die Sozialhilfeleistungen 
im Gegenzug der Besteuerung unterstellt werden. Zu 
Letzterem hat der Regierungsrat dem Grossen Rat 
für die Januarsession 2009 bereits eine Standesiniti-
ative an den Bund beantragt, da eine Änderung von 
Bundesrecht notwendig ist. Damit soll sich die Be-
steuerung konsequent an der Rechtsgleichheit und 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientieren.

 – Milderung von unerwünschten Nebeneffekten des 
Zweitwohnungsbaus: Der Regierungsrat schlägt vor, 
bei Liegenschaften, die nicht als Wohnsitz dienen, 
den höheren Eigenmietwert, wie er für die direkte 
Bundessteuer gilt, an Stelle des kantonalen Eigen-
mietwerts heranzuziehen.

 – Bei der Einkommenssteuer soll neu die Überlassung 
einer Liegenschaft zu einem Vorzugsmietzins an ei-
ne nahestehende Person der Selbstnutzung einer Lie-
genschaft gleichgestellt werden.

 – Ausgleich der kalten Progression: Der Regierungsrat 
stellt im Rahmen der Vernehmlassung drei verschie-
dene Modelle für den Ausgleich der kalten Progres-
sion zur Auswahl.

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II, BG über Änderungen des Nachsteu-
erverfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuer-
hinterziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern, 
BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbst-
anzeige, Gaststaatgesetz.

Die Vernehmlassung dauert bis 19.3.2009. Die beiden 
Lesungen im Grossen Rat erfolgen in der Novemberses-
sion 2009 und in der Märzsession 2010. Die Teilrevision 
soll auf den 1.1.2011 in Kraft gesetzt werden. Die Vorla-
ge ist im Internet einsehbar.18

2.6 Freiburg

Die vom Grossen Rat am 5.9.2008 beschlossene Teilre-
vision des Steuergesetzes19 ist am 1.1.2009 in Kraft ge-
treten.

18 S. www.fin.be.ch/site/sv-steuerverwaltung.htm.
19 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.6, FStR 2008, 

316.

2.3 Basel-Landschaft

Der Regierungsrat hat am 4.11.2008 einen Entwurf zur 
Änderung des Steuergesetzes in die Vernehmlassung ge-
schickt. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Steuer-
gesetzes wird die auf Bundesebene beschlossene Unter-
nehmungssteuerreform II umgesetzt, d. h., es soll im vor-
gegebenen Zeitrahmen eine inhaltliche und redaktionelle 
Übereinstimmung des kantonalen Steuergesetzes mit den 
anlässlich der Unternehmenssteuerreform II im Steuer-
harmonisierungsgesetz eingeführten zwingenden Be-
stimmungen erreicht werden. Die vorgesehene Anrech-
nung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer ist für die 
Kantone zwar fakultativ, soll wegen der Förderung der 
Standortattraktivität im Kanton Basel-Landschaft aber 
umgesetzt werden; für die Gemeinden ist sie hingegen 
fakultativ. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 
31.1.2009.

Ferner hat der Regierungsrat in der Zwischenzeit den 
Entwurf zur Änderung des Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetzes an den Landrat überwiesen. Ebenso über-
wies er den Entwurf zur Änderung des Steuergesetzes, 
wonach die vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen 
sowie die straflose Selbstanzeige gemäss den Bun-
desvorgaben eingeführt werden sollen. Ferner sieht  
der Entwurf die Umsetzung des BG über Änderungen  
des Nachsteuerverfahrens und des Strafverfahrens we-  
gen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der direkten 
Steu ern vor.17

2.4 Basel-Stadt

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat am 9.9.2008 ei-
nen Gesetzesentwurf betreffend Neuorganisation der 
Steuergerichtsbarkeit unterbreitet. Dabei soll das bishe-
rige, zweistufige kantonale Justizverfahren mit der Steu-
errekurskommission als 1. und dem Verwaltungsgericht 
als 2. Instanz durch ein einstufiges Verfahren mit einem 
Steuergericht als einziger kantonaler Instanz ersetzt wer-
den. Das Steuergericht soll organisatorisch beim Appel-
lationsgericht angegliedert werden, dort jedoch als ei-
genständiges Spezialgericht mit 2 Appellationsgerichts-
präsidenten als Vorsitzenden und 10 vom Regierungsrat 
ernannten nebenamtlichen Steuerrichtern tätig sein. Ent-
scheide des Steuergerichts sollen direkt beim Bundesge-
richt angefochten werden können. Mit der Neugestaltung 
der Steuerjustiz soll der Instanzenzug verkürzt und ver-
einfacht, gleichzeitig aber das bewährte System mit vom 
Regierungsrat gewählten Steuerspezialisten als Fach-
richtern beibehalten werden.

17 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.3, FStR 2008, 
315.
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aber max. Fr. 8500 betragen soll. Die Reduktion wird 
sich auf die Berechnung der kantonalen Zuschläge aus-
wirken, nicht aber auf die Steuer, die zugunsten der Ge-
meinden erhoben wird.

2.8 Glarus

Der Landrat hat in der Sitzung vom 17.12.2008 die Teil-
revision des Steuergesetzes zuhanden der Landsgemein-
de 2009 verabschiedet. Es betrifft dies:

 – Vollzug der Unternehmenssteuerreform II (Übernah-
me der Bestimmungen in das kantonale Recht, mit 
Ausnahme der Teilbesteuerung, da der Kanton vor-
läufig am Teilsatzverfahren festhält; Inkrafttreten 
der übrigen Bestimmungen analog zum Bund);

 – Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen 
und Einführung der straflosen Selbstanzeige (In-
krafttreten analog zum Bund);

 – Entlastung der natürlichen Personen, insbesondere 
von Familien (mit Einführung eines Teilsplittings), 
auf den 1.1.2010;

 – Reduktion der Steuern auf Kapitalabfindungen mit 
Vorsorgecharakter, auf den 1.1.2010;

 – Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer, 
auf den 1.1.2010.

Die Revision führt zu einem Steuerausfall von rund  
Fr. 20 Mio. für Kanton und Gemeinden. Dies entspricht 
gut 10 % des Ertrags aus direkten Steuern.

2.9 Graubünden

Im Kanton Graubünden laufen derzeit mehrere Gesetzes-
revisionen in unterschiedlichen Stadien und mit unter-
schiedlichem Inkrafttreten.

Der Grosse Rat hat in der Oktobersession 2008 eine Mi-
nirevision beraten, welche auf den 1.1.2009 in Kraft tre-
ten soll. Die Vorberatungskommission hat die Vorlage 
ohne Änderungen verabschiedet. Folgende Neuerungen 
sind vorgesehen:

 – Wechsel vom Halbsatzverfahren zum Teilbesteue-
rungsverfahren bei der Einkommenssteuer, um zu 
vermeiden, dass für die Milderung der wirtschaft-
lichen Doppelbelastung in Bund und Kanton unter-
schiedliche Systeme zur Anwendung gelangen. Die 
DBG-Regelung mit einer Besteuerung von 60 % (bei 
Beteiligungen im Privatvermögen) und von 50 % 
(bei Beteiligungen im Geschäftsvermögen) soll 
übernommen werden. Bei der Vermögenssteuer soll 
am Halbsatzverfahren festgehalten werden.

 – Für die Steuererleichterungen soll die StHG-Rege-
lung übernommen werden.

 – Die Behandlung von Erlassgesuchen für Steuerfor-
derungen von mehr als Fr. 50 000 pro Steuerjahr soll 
der Regierung übertragen werden.

2.7 Genf

Der Staatsrat hat das Gesetz 10 039 betr. den Bezug und 
die Sicherung der Steuern von natürlichen und juris-
tischen Personen20 auf den 1.1.2009 in Kraft gesetzt.

Der Grosse Rat hat am 10.10.2008 das Gesetz 10 247 ver-
abschiedet21, das aufgrund der Unternehmenssteuerre-
form II – inkl. der dringenden Anpassungen bei der Un-
ternehmensbesteuerung – verschiedene Steuergesetze 
ändert. Im Wesentlichen geht es um Folgendes:

 – Besteuerung der immateriellen Güter und des be-
weglichen Vermögens im Geschäftsvermögen zu 
dem für die Einkommenssteuer massgeblichen 
Wert;

 – Anpassung an die Neuerungen betr. indirekte Teil-
liquidation und Transponierung;

 – Teilbesteuerung der Dividenden in der gleichen Wei-
se wie bei der direkten Bundessteuer: Besteuerung 
der Dividenden zu 60 % für Beteiligungen im Privat-
vermögen und zu 50 % für Beteiligungen im Ge-
schäftsvermögen;

 – hinsichtlich der Besteuerung der Liquidationsge-
winne soll eine analoge Lösung wie bei der direkten 
Bundessteuer gewählt werden, d. h., es soll der Teil 
der realisierten stillen Reserven besteuert werden, 
der den zulässigen Einkaufsbeitrag in die 2. Säule 
übersteigt. Nur 1/5 dieses übersteigenden Betrages 
soll für die Bestimmung des Steuersatzes massge-
bend sein.

Da die Vorlage dem obligatorischen Referendum unter-
steht, bedingt die definitive Verabschiedung noch eine 
Gutheissung in einer Volksabstimmung. Der Zeitpunkt 
der Volksabstimmung wurde noch nicht festgelegt.

Im Anschluss an die eidgenössische Volksabstimmung 
vom 24.2.2008 betr. das Unternehmenssteuerreformge-
setz II haben Mitglieder des Grossen Rats am 26.2.2008 
ein Gesetzesprojekt (PL 10 218) eingereicht.22 Inzwi-
schen wurde dieses Projekt von der parlamentarischen 
Kommission abgeändert. Der entsprechende Bericht 
vom 29.10.2008 wird in der Session des Parlaments vom 
22./23.1.2009 behandelt. Im Gesetzesprojekt 10 218 geht 
es jetzt nur noch um die Frage der Reduktion der Kapital-
steuer der juristischen Personen, da alle anderen Punkte 
der Unternehmenssteuerreform II bereits im Gesetz  
10 247 behandelt sind. Die parlamentarische Kommis-
sion schlägt vor, die Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer 
anzurechnen, wobei die Reduktion der Kapitalsteuer 

20 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/2, Abschn. 2.4, FStR 2008, 
150.

21 S. www.geneve.ch/fao/2008/doc/20081020.pdf.
22 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.7, FStR 2008, 

316.
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 – Entlastung des Mittelstands bei der Einkommens-
steuer und Ausgleich der kalten Progression: Bei den 
mittleren Einkommen sollen nochmals eine spürbare 
Entlastung und gleichzeitig im Hinblick auf den 
Standortwettbewerb eine Abflachung des Progressi-
onsverlaufs bei den höheren Einkommen vorgenom-
men werden. Ebenfalls soll die kalte Progression 
beim Tarif und bei den Abzügen vorzeitig ausgegli-
chen werden.

 – Schaffung eines generellen Kinderbetreuungsab-
zugs: Für die Eigenbetreuung der Kinder sollen neu 
Fr. 2000 abgezogen werden können. Fremdbetreu-
ungskosten eines Kindes können nur so weit geltend 
gemacht werden, als sie den generellen Kinderbe-
treuungsabzug von Fr. 2000 übersteigen. Der gene-
relle Kinderbetreuungsabzug und der Fremdbetreu-
ungskostenabzug sollen für Kinder bis 15 Jahre ge-
währt werden. Bei Fremdbetreuung infolge Berufs-
tätigkeit soll der Abzug gesamthaft im Maximum  
Fr. 6700 betragen.

 – Höchstbelastung: Die Bestimmungen über die steu-
erliche Höchstbelastung der natürlichen Personen 
sollen vereinfacht und den gesenkten Steuern ange-
passt werden.

 – Gleichstellung von Stief- und Pflegekindern mit 
Nachkommen bei der Erbschaftssteuer: Die Schlech-
terstellung von Stief- und Pflegekindern gegenüber 
den leiblichen Nachkommen bei der Erbschaftssteu-
er wird nicht mehr als zeitgemäss empfunden und 
soll beseitigt werden.

 – Einsicht in Steuerdaten: Die öffentliche Auflage des 
Steuerregisters sowie die Auskunftserteilung über 
die Steuerfaktoren werden vorab aus Gründen des 
vermehrten Persönlichkeitsschutzes als nicht mehr 
zeitgemäss empfunden und sollen deshalb abge-
schafft werden.

 – Änderung des Handänderungssteuergesetzes: Die 
Berechnung der Handänderungssteuer soll neu nur 
noch bei Rechtsgeschäften unter nahestehenden Per-
sonen auf der Grundlage des sogenannt subsidiären 
Handänderungswerts (Katasterwert bei nichtland-
wirtschaftlichen Grundstücken bzw. um 200 %  
erhöhter Katasterwert bei landwirtschaftlichen 
Grundstücken, die nicht in der Bauzone liegen) vor-
genommen werden. Bei Rechtsgeschäften unter un-
abhängigen Dritten soll die Berechnung der Hand-
änderungssteuer aufgrund des vereinbarten Kauf-
preises erfolgen.

 – Änderung des Grundstückgewinnsteuergesetzes: 
Grundstückgewinne ausserkantonaler Liegen-
schaftenhändler sollen neu nicht mehr der Grund-
stückgewinnsteuer, sondern der ordentlichen Ein-
kommens- oder Gewinnsteuer unterliegen. Ferner 
soll die Bestimmung über den Steueraufschub bei 

Die Referendumsfrist lief bis Ende Januar 2009.

Auf den 1.1.2010 soll mit einer weiteren Teilrevision der 
Steuerstandort Graubünden attraktiver gestaltet werden. 
Zudem sollen verschiedene Änderungen des Bundes-
rechts ins kantonale Recht übernommen werden. Die 
Vernehmlassungsfrist lief bis Ende Dezember 2008. Im 
Wesentlichen geht es um die folgenden Vorhaben:

 – Senkung der Gewinnsteuer auf 5,5 % und Wechsel zu 
einem proportionalen Tarif;

 – Reduktion der Vermögenssteuer durch Erhöhung der 
Steuerfreibeträge und Senkung des Maximalsatzes 
von 2,25 ‰ auf 1,75 ‰. Am progressiven Steuersatz 
soll festgehalten werden;

 – Erhöhung des Abzugs für Kinderbetreuungskosten 
von heute Fr. 6000 auf Fr. 10 000; abziehbar sind da-
bei die effektiven Kosten;

 – Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, damit die 
Steuerverwaltung Inkassodienstleistungen für Dritte 
(andere kantonale Dienststellen, Gemeinden, Kreise, 
Gerichte etc.) erbringen kann;

 – Regelung der Zuständigkeiten betr. den Erlass der di-
rekten Bundessteuer für den Fall, dass der Bund die 
Eidg. Erlasskommission aufheben oder die heutigen 
Zuständigkeiten ändern würde;

 – Übernahme der StHG-Regelung betreffend Abschaf-
fung der Dumont-Praxis;

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II (Inkrafttreten auf den 1.1.2011); BG 
über Änderungen des Nachsteuerverfahrens und des 
Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem 
Gebiet der direkten Steuern; BG über die Vereinfa-
chung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die Ein-
führung der straflosen Selbstanzeige; Gaststaatge-
setz.

Zurzeit werden die Vernehmlassungsergebnisse ausge-
wertet.

2.10 Luzern

Der Regierungsrat setzt mit seiner Botschaft vom 
23.9.2008 die Politik der kontinuierlichen Steuerentlas-
tungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Kan-
tons Luzern fort. Er schlägt dem Kantonsrat insbesonde-
re folgende Änderungen des Steuergesetzes (Teilrevision 
2011) vor:

 – Halbierung der Gewinnsteuer: Nach der auf 2010 be-
schlossenen Senkung der Gewinnsteuer um 25 % soll 
diese auf 2011 nochmals halbiert werden. Der Kan-
ton Luzern soll damit ab 2011 mit einer Gewinnsteu-
erbelastung von rund 4,3 % - 6,5 % (je nach Gemein-
de) den ersten Rang unter den Kantonen einneh-
men.
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Die Referendumsfrist gegen den Nachtrag zum Steuerge-
setz ist am 12.1.2009 unbenutzt abgelaufen. Die Teilre-
vision trat damit per 1.1.2009 in Kraft.

2.12 Schaffhausen

Der Kantonsrat hat am 27.10.2008 die Teilrevision des 
Steuergesetzes angenommen. Hierbei hat er gegenüber 
der Vorlage des Regierungsrats23 den Einkommenssteu-
ertarif nochmals angepasst, so dass kleine und insbeson-
dere mittlere Einkommen von Fr. 40 000 - Fr. 100 000 die 
höchste Entlastung erfahren. Zudem hat er den Kinderab-
zug auf Fr. 8000 erhöht. Die übrigen Gesetzesänderungen 
entsprechen der Vorlage des Regierungsrats. Da im Kan-
tonsrat die erforderliche 4/5-Mehrheit nicht erreicht wur-
de, kommt es zur Volksabstimmung, welche am 8.2.2009 
stattfinden wird.

2.13 Schwyz

Der Regierungsrat hat am 14.10.2008 den Entwurf für  
eine Teilrevision des Steuergesetzes zuhanden des Kan-
tonsrats verabschiedet.

Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise, der sich ver-
schlechternden Konjunktur und im Bestreben, den Fi-
nanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, 
musste der Regierungsrat gegenüber der Vernehmlas-
sungsvorlage vom April 200824 neue Prioritäten setzen. 
Er verzichtete auf die in der Vernehmlassung stark kriti-
sierte Sozialentlastung für untere und mittlere Einkom-
men. Da die Gemeinden mit der Abschaffung der Hand-
änderungssteuer25 über weniger steuerpolitischen Hand-
lungsspielraum verfügen, hat der Regierungsrat zudem 
entschieden, auf den Ausgleich der kalten Progression 
vorerst zu verzichten und diesen erst in der nächsten Teil-
revision zu prüfen.

Die wesentlichen Punkte der Vorlage sind:
 – Reduktion des Gewinnsteuersatzes bei den juri-

stischen Personen auf 2,25 % (einfache Steuer), dies 
unter Aufgabe des bisherigen Zweistufentarifs;

 – Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer;
 – Erhöhung des Abzuges für jedes minderjährige Kind 

von Fr. 7500 auf Fr. 8000 sowie desjenigen für  
volljährige Kinder in Ausbildung von Fr. 9500 auf 
Fr. 10 000;

 – Erhöhung der Sozialabzüge bei der Vermögens - 
steuer pro erwachsene Person von Fr. 75 000 auf  

23 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.13, FStR 2008, 
319.

24 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 2.11, FStR 2008, 
244.

25 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.14, FStR 2008, 
319.

der Ersatzbeschaffung land- und forstwirtschaft-
licher Grundstücke gelockert werden. Die Einschrän-
kung des Steueraufschubs im Verhältnis der ertrags-
mässigen Gleichwertigkeit des veräusserten Grund-
stücks zum Ersatzgrundstück soll aufgegeben wer-
den.

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Die notwendige 
Anschlussgesetzgebung zur Unternehmenssteuerre-
form II (u. a. Anrechnung der Gewinnsteuer an die 
Kapitalsteuer und erleichterte Liquidation bei Selb-
ständigerwerbenden), zu den kollektiven Kapitalan-
lagen, zum Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren, 
zur Nachbesteuerung in Erbfällen und straflosen 
Selbstanzeige sowie zum Gaststaatgesetz soll mög-
lichst schnell umgesetzt werden.

Der Kantonsrat wird die Vorlage in 1. Lesung in der Ja-
nuar-Session 2009 behandeln.

2.11 Obwalden

Der Kantonsrat hat an der Sitzung vom 4.12.2008 eine 
Teilrevision des Steuergesetzes mit folgendem Inhalt 
verabschiedet:

 – Neuregelung des Zweiverdienerabzugs (Anpassung 
an das DBG);

 – Zugrundelegung des Rückkaufswerts rückkaufsfä-
higer Rentenversicherungen bei der Vermögenssteu-
er;

 – Senkung der Gewinnsteuer für die übrigen juri-
stischen Personen (wie Vereine, Stiftungen, Korpora-
tionen und kollektive Kapitalanlagen) von 6,6 % auf 
6,0 %. Damit soll der Steuersatz auf das gleiche Ni-
veau wie bei Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften gesenkt werden;

 – Ausgestaltung des Quellensteuersatzes für Künstler, 
Sportler und Referenten mit dem Ziel, dass die Höhe 
der Tageseinkünfte für die Höhe des Steuersatzes 
keine Rolle mehr spielt;

 – Erhöhung der Quellensteuer auf Renten von 8 % auf 
10 % für Empfänger von Vorsorgeleistungen mit 
Wohnsitz im Ausland;

 – Aufhebung der Möglichkeit, bei Glaubhaftmachen 
eines Interesses die Steuerfaktoren zu erfahren, 
durch Übernahme des Wortlauts des Bundessteuer-
rechts bezüglich des Steuergeheimnisses und der 
Amtshilfe;

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II, BG gegen die Schwarzarbeit, BG 
über die kollektiven Kapitalanlagen, BVG, Bundes-
gerichtsgesetz, BG über Änderungen des Nachsteu-
erverfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuer-
hinterziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern.
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ner Teilrevision des Steuergesetzes unterbreitet.26 Der 
Gegenvorschlag sieht Folgendes vor:

 – Erhöhung des Abzugs für Kosten der Kinderbetreu-
ung durch Drittpersonen von max. Fr. 5000 auf max. 
Fr. 10 000;

 – Erhöhung des Kinderabzuges für noch nicht schul-
pflichtige Kinder von Fr. 4800 auf Fr. 6000 und für 
Kinder in schulischer oder beruflicher Ausbildung 
von Fr. 6800 auf Fr. 8000. Für die Eigenbetreuung 
von Kindern unter 15 Jahren, für die kein Abzug für 
Drittbetreuung beansprucht wird, soll neu ein fester 
Zuschlag von Fr. 2000 gewährt werden.

Die Regierung wird dem Kantonsrat Anfang 2009 zudem 
eine Vorlage zum Ausgleich der kalten Progression vor-
legen. Die Teuerung hat im Jahr 2008 die massgebende 
Grenze überschritten, welche zu einer Überprüfung des 
Ausgleichs der kalten Progression verpflichtet. Konkret 
soll die ursprünglich für das Jahr 2011 vorgesehene Um-
setzung des III. Nachtrags zum Steuergesetz mit Entlas-
tungen im Bereich der Einkommens- und Vermögens-
steuern um ein Jahr auf das Jahr 2010 vorgezogen wer-
den. Der Kanton wird die Gemeinden wie bereits beim 
III. Nachtrag zum Steuergesetz teilweise für die entste-
henden Ausfälle kompensieren. Die Regierung und die 
Gemeinden haben sich im Rahmen eines Hearings auf  
diese Anpassungen und das Vorgehen verständigt. Die 
Regierung wird auf Basis dieser Grundlagen dem Kan-
tonsrat einen VI. Nachtrag zum Steuergesetz unterbrei-
ten. Dieser Nachtrag wird auch Anpassungen beinhalten, 
welche aufgrund von bundesrechtlichen Vorgaben im 
kantonalen Steuerrecht umzusetzen sind (Gaststaatge-
setz, BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstan-
zeige, BG über die steuerliche Behandlung von Instand-
stellungskosten bei Liegenschaften).

2.15 Tessin

Der Kantonsrat hat in der Dezembersession 2008 eine 
Teilrevision des Steuergesetzes gutgeheissen. Haupt-
zweck dieser Revision ist die Anpassung des kantonalen 
Rechts an die Vorgaben des Bundesrechts. Die wesent-
lichen Anpassungen betreffen folgende Bereiche:

 – Erhöhung der Altersgrenze beim Kinderabzug von 
25 auf 28 Jahre für Kinder, die sich in der Berufsaus-
bildung oder im Studium befinden;

 – Ausgleich der kalten Progression bei der Einkom-
menssteuer;

 – Erhöhung der Steuersätze bei der Grundstückge-
winnsteuer um je einen Prozentpunkt bei jeder Be-
sitzesdauerkategorie;

26 S. www.sg.ch, Publikationen & Services, Publikationen, Amts-
blatt Nr. 48 vom 24.11.2008.

Fr. 100 000 und pro Kind von Fr. 15 000 auf  
Fr. 30 000;

 – Erhöhung der Freigrenze für Vereine, Stiftungen und 
übrige juristische Personen bei der Gewinnsteuer  
auf Fr. 20 000 und bei der Kapitalsteuer auf  
Fr. 300 000;

 – Senkung des Quellensteuertarifs für Künstler, Sport-
ler, Referenten etc. auf 7 - 13 % (bisher 8 - 20 %);

 – Anpassungen an das geänderte Bundesrecht: Unter-
nehmenssteuerreformgesetz II, BG über die Verein-
fachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die 
Einführung der straflosen Selbstanzeige sowie BG 
über die steuerliche Behandlung von Instandstel-
lungskosten bei Liegenschaften.

Der Regierungsrat rechnet mit Mindereinnahmen für alle 
Gemeinwesen von rund Fr. 58 Mio. Davon entfallen rund 
Fr. 25 Mio. auf den Kanton, der einen gezielten Abbau 
seines Eigenkapitals und einen Einsatz des Erlöses aus 
den Goldreserven der Nationalbank vorsieht.

Die vorberatende kantonsrätliche Kommission hat der 
Vorlage grossmehrheitlich zugestimmt. Abänderungsan-
träge sehen im Wesentlichen einen teilweisen Ausgleich 
der kalten Progression, eine zusätzliche Erhöhung der 
Kinderabzüge und eine Umgestaltung der bisherigen Ka-
pitalsteuer für juristische Personen zu einer Minimal-
steuer vor. Damit würden sich die Steuerausfälle auf ins-
gesamt Fr. 92 Mio. erhöhen.

Die Teilrevision des Steuergesetzes wird voraussichtlich 
im März 2009 im Kantonsrat behandelt. Sie unterliegt 
der obligatorischen Volksabstimmung und soll auf Be-
ginn des Jahres 2010 in Kraft treten. Ausgenommen da-
von sind die Änderungen im Zusammenhang mit der Un-
ternehmenssteuerreform II, die zeitgleich mit dem neuen 
Bundessteuerrecht auf Beginn des Jahres 2011 in Kraft 
treten sollen.

2.14 St.Gallen

Eine von der CVP lancierte Gesetzesinitiative will die 
Kinderabzüge vom Reineinkommen um 50 % erhöhen, 
und zwar für noch nicht schulpflichtige Kinder von  
Fr. 4800 auf Fr. 7200 und für Kinder in schulischer oder 
beruflicher Ausbildung von Fr. 6800 auf Fr. 10 200. Die 
Regierung will die Frage der Kinderlasten hingegen steu-
erlich in einen grösseren Zusammenhang stellen. Na-
mentlich soll der Abzug für Fremdbetreuungskosten 
miteinbezogen werden. Die Regierung beantragt daher 
die Ablehnung der Initiative und unterbreitet einen Ge-
genvorschlag. Zu diesem Zweck hat sie am 4.11.2008 
dem Kantonsrat eine Botschaft und einen Entwurf zu ei-
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abzug von Fr. 28 000 der Abzug ab Einkünften von 
Fr. 210 000 und bei den übrigen Steuerpflichtigen  
ab Einkünften von Fr. 100 000 je Fr. 10 000 Mehr-
einkommen um jeweils Fr. 2000 reduzieren;

 – Einführung eines zusätzlichen Sozialabzugs von  
Fr. 4000 für wirtschaftlich benachteiligte Personen. 
Der Abzug soll sich um Fr. 200 pro Fr. 1000 Mehr-
einkommen reduzieren, falls das Reineinkommen 
nach Subtraktion der Kinder- und Sozialabzüge bei 
Verheirateten mehr als Fr. 32 000 und bei Alleinste-
henden mehr als Fr. 18 000 beträgt;

 – Anhebung des Kinderbetreuungsabzugs von Fr. 4000 
auf Fr. 10 000 aufgrund einer erheblich erklärten 
Motion;

 – Anpassungen an übergeordnetes Bundesrecht: BG 
über die kollektiven Kapitalanlagen, BG über die 
Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen 
(Unternehmenssteuerreformgesetz II), BG über Än-
derungen des Nachsteuerverfahrens und des Straf-
verfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem Ge-
biet der direkten Steuern sowie BG über die Verein-
fachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die 
Einführung der straflosen Selbstanzeige.

Die Vorlage soll voraussichtlich und vorbehältlich eines 
Referendums per 1.1.2010 in Kraft gesetzt werden, wo-
bei gewisse Bestimmungen aus harmonisierungsrecht-
lichen Gründen erst per 1.1.2011 in Kraft treten können. 
Die Botschaft sowie der Gesetzesentwurf können im In-
ternet eingesehen werden.27

2.17 Waadt

Der Grosse Rat hat eine Teilrevision des Steuergesetzes 
auf den 1.1.2009 beschlossen, die insbesondere eine Um-
setzung der Unternehmenssteuerreform II beinhaltet. 
Gegen die Teilrevision wurde jedoch das Referendum  
ergriffen. Die Volksabstimmung wird am 8.2.2009 statt-
finden.

2.18 Wallis

Der Grosse Rat hat eine Teilrevision des Steuergesetzes 
am 12.12.2008 in 1. und einziger Lesung gutgeheissen. 
Die Teilrevision unterliegt dem fakultativen Referen-
dum, die Frist läuft bis Ende April 2009. Im Wesentlichen 
geht es um folgende Änderungen:

 – Erhöhung des Abzugs für freiwillige Leistungen an 
juristische Personen, die im Hinblick auf ihre öffent-
lichen oder ausschliesslich gemeinnützigen Zwecke 
von der Steuerpflicht befreit sind, von 10 % auf 20 % 
des Reineinkommens;

27 www.steuerverwaltung.tg.ch – Aktuelles.

 – volle Besteuerung des Eigenmietwerts bei Zweit-
wohnungen;

 – Umsetzung der Rechtsweggarantie bei Erlassent-
scheiden (Möglichkeit der Einsprache und des Re-
kurses an das Kantonsgericht);

 – BG über die kollektiven Kapitalanlagen, Gaststaat-
gesetz, BG über Änderungen des Nachsteuerverfah-
rens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterzie-
hung auf dem Gebiet der direkten Steuern;

 – BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbst-
anzeige. Die entsprechenden Anpassungen des kan-
tonalen Steuergesetzes werden am 1.1.2010 in Kraft 
treten;

 – Unternehmenssteuerreformgesetz II: Auf kantonaler 
Ebene wurde hinsichtlich der Milderung der wirt-
schaftlichen Doppelbelastung die gleiche Regelung 
geschaffen wie im DBG, nämlich Besteuerung von 
60 % (bei Beteiligungen im Privatvermögen) und 
von 50 % (bei Beteiligungen im Geschäftsvermö-
gen). Ebenfalls zu 50 % werden Gewinne aus der 
Veräusserung von qualifizierten Beteiligungsrechten 
des Geschäftsvermögens besteuert. Bei Liquida-
tionsgewinnen infolge Aufgabe der selbständigen 
Erwerbstätigkeit nach vollendetem 55. Altersjahr 
oder wegen Invalidität wird der Teil der realisierten 
stillen Reserven, der den zulässigen Einkaufsbetrag 
in die 2. Säule übersteigt, zum ordentlichen Satz be-
steuert. Die Regelung der Milderung der wirtschaft-
lichen Doppelbelastung wird auf den 1.1.2010 in 
Kraft treten, die übrigen Änderungen analog zum 
DBG auf den 1.1.2011.

Die Teilrevision des Steuergesetzes trat grundsätzlich 
per 1.1.2009 in Kraft.

2.16 Thurgau

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat am 16.9.2008 ei-
ne Botschaft zur Teilrevision des Steuergesetzes unter-
breitet. Im Wesentlichen enthält der Gesetzesentwurf fol-
gende Revisionspunkte:

 – Einführung eines proportionalen Einkommenssteu-
ersatzes von 5,85 %;

 – Einführung von sog. tarifarischen Sozialabzügen, 
die für Verheiratete in faktisch und rechtlich unge-
trennter Ehe sowie für Alleinerziehende Fr. 28 000 
und für die übrigen Steuerpflichtigen Fr. 14 000 be-
tragen sollen; durch diese tarifarischen Sozialabzüge 
wird trotz proportionalem Steuersatz eine indi-
rekte Progressionswirkung erreicht;

 – Bewirkung einer weiteren indirekten Progression 
durch Reduktion des Sozialabzugs für Steuerpflich-
tige mit einem überdurchschnittlichen Einkommen. 
So soll sich bei der Personengruppe mit dem Sozial-
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Am 8.2.2009 findet die Volksabstimmung über die Volks-
initiative «Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische 
Millionärinnen und Millionäre (Abschaffung der Pau-
schalsteuer)» statt. Mit dieser Initiative wird verlangt, 
dass im kantonalen Steuergesetz die Möglichkeit der Be-
steuerung nach dem Aufwand für ausländische Personen 
ab der auf den Zuzug folgenden Steuerperiode gestrichen 
werde. Regierungsrat und Kantonsrat lehnen die Vorlage 
ab.

Der Regierungsrat hat am 22.10.2008 in der Stellungnah-
me zu einer Motion aus dem Kantonsrat einen Kinderab-
zug vom Steuerbetrag abgelehnt.

Am 10.11.2008 hat die Finanzdirektion eine neue Verfü-
gung über die Besteuerung von Entschädigungen an ne-
benamtliche Mitglieder von Legislaturbehörden, Exeku-
tivbehörden, Schulbehörden und kirchlichen Behörden 
des Kantons und der Gemeinden erlassen. Damit wurde 
die frühere Verfügung über die Besteuerung von Ent-
schädigungen an nebenamtliche Mitglieder von Legisla-
turbehörden, Exekutivbehörden, Verwaltungsbehörden, 
Schulbehörden und kirchlichen Behörden des Kantons, 
der Bezirke und der Gemeinden (vom 1.10.1998) ersetzt. 
Nach der Verfügung vom 10.11.2008 kann der Pauschal-
abzug von Fr. 8000 nur noch von vom Volk gewählten 
nebenamtlichen Mitgliedern von Exekutiv- und Legisla-
tivbehörden wie Stadträten, Fürsorgebehörden, Rech-
nungsprüfungskommissionen, Gemeindeparlamenten 
oder Synoden der Landeskirchen geltend gemacht wer-
den. Nicht mehr in den Genuss des Pauschalabzugs 
kommt die Bezirksebene. Ebenfalls ausgeschlossen sind 
sogenannte Verwaltungsbehörden, z. B. beratende Kom-
missionen oder Fachgremien, die nicht vom Volk bestellt 
sind. Sie alle können den üblichen Pauschalabzug für Ne-
beneinkünfte oder die effektiven Kosten geltend machen. 
Die neue Verfügung vom 10.11.2008 gilt ab der Steuer-
periode 2008. Eine ähnliche Verfügung der Finanzdirek-
tion für Kantonsräte gilt unverändert.

3 Doppelbesteuerungsabkommen

3.1 Grossbritannien

Das am 26.7.2007 unterzeichnete Protokoll zur Ände-
rung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Grossbri-
tannien30 ist am 22.12.2008 in Kraft getreten.

30 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 3.1, FStR 2008/4, 
321.

 – Erhöhung des Abzuges für Kinder bis zum 6. Alters-
jahr von Fr. 4210 auf Fr. 7510, vom 6. bis zum 16.  Al-
tersjahr von Fr. 5260 auf Fr. 8560 und ab dem 16.  Al-
tersjahr von Fr. 6310 auf Fr. 11 410. Bei 3 und mehr 
Kindern wird ab dem 3. Kind ein zusätzlicher Abzug 
von Fr. 1200 gewährt. Diese Abzüge werden um 
den Betrag der Geburts- und Adoptionszulagen er-
höht;

 – beim Abzug der Kosten für die Kinderbetreuung 
durch Drittpersonen sind die effektiven Kosten ab-
zugsfähig, höchstens Fr. 4000 (vorher: Fr. 2100) pro 
Kind (bis zum 16. Altersjahr), und die Einschrän-
kung bis zu einem Reineinkommen von Fr. 73 740 
wird aufgehoben;

 – Einführung eines Abzuges von max. Fr. 5000 für zu-
sätzliche Kosten für Kinder, die sich in einer terti-
ären Ausbildung befinden und dauerhaft ausserhalb 
des elterlichen Wohnsitzes logieren müssen;

 – Besteuerung qualifizierter Beteiligungen im Um-
fang von 60 % bei der Vermögenssteuer;

 – Befreiung der Zuwendungen an Kultur- und Sport-
vereine ohne Erwerbszweck von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer;

 – Einführung der Rekursmöglichkeit an eine gericht-
liche Instanz bei Entscheiden betreffend Zinsen und 
Steuererlasse;

 – Abschaffung der Dumont-Praxis.

Unter Vorbehalt des Referendums tritt die Teilrevision 
des Steuergesetzes grundsätzlich rückwirkend per 
1.1.2009 in Kraft. Davon ausgenommen ist die Abschaf-
fung der Dumont-Praxis, die per 1.1.2010 in Kraft tritt.

2.19 Zug

In der Volksabstimmung vom 30.11.2008 wurde die Teil-
revision des Steuergesetzes28 gutgeheissen.

2.20 Zürich

Der Kantonsrat wird demnächst die Vorlage des Re-
gierungsrats vom 12.6.2008 zur Steuergesetzrevision  
betreffend die natürlichen Personen29 in 1. Lesung be-
raten.

Verwaltungsintern wird derzeit eine Vorlage zur Anpas-
sung des Steuergesetzes an die Unternehmenssteuerre-
form II des Bundes vorbereitet. Im Rahmen dieser Vorla-
ge werden auch Entlastungen für die juristischen Per-
sonen geprüft.

28 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.19, FStR 2008, 
321, und 2008/2, Abschn. 2.15, FStR 2008, 154.

29 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 2.18, FStR 2008, 
246.
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3.3 Mexiko

Am 30.10.2008 konnten die Verhandlungen über die Re-
vision des Einkommenssteuerabkommens vom 3.8.1993 
mit Mexiko mit der Paraphierung eines Änderungsproto-
kolls abgeschlossen werden.

Aufgrund des Umstandes, dass mehrere mexikanische 
Unternehmen den Ort ihrer tatsächlichen Geschäftslei-
tung in die Schweiz verlegt haben, war Mexiko nicht 
mehr bereit, im Falle einer Doppelansässigkeit einer Ge-
sellschaft auf dieses Kriterium abzustellen. Wie auch in 
anderen Abkommen (z. B. demjenigen mit den USA) 
wird die vorrangige Ansässigkeit inskünftig in einem 
Verständigungsverfahren bestimmt werden. Lässt sich 
keine Einigung erzielen, kann die Gesellschaft keine Ab-
kommensvorteile beanspruchen. Dividenden aus Beteili-
gungen von mindestens 10 % am Kapital der ausschüt-
tenden Gesellschaft sowie Dividendenzahlungen an Pen-
sionseinrichtungen werden in Zukunft von der Besteue-
rung im Quellenstaat ausgenommen. Die Quellensteuer 
auf Zinsen wurde generell um 5 % gesenkt; sie beträgt 
somit für Zinszahlungen an eine Bank oder an eine Ver-
sicherungsgesellschaft noch 5 % und in den übrigen Fäl-
len noch 10 %. Eine Reduktion der Quellensteuer auf Li-
zenzgebühren konnte hingegen nicht erreicht werden. 
Immerhin wurde aber im Protokoll eine automatische 
Meistbegünstigungsklausel für den Fall aufgenommen, 
dass Mexiko mit einem anderen Mitgliedstaat der OECD 
für Lizenzgebühren eine Quellensteuer von weniger als 
10 % oder einen Ausschluss des Leasings vom Begriff 
der Lizenzgebühren vereinbaren sollte. Auf mexika-
nisches Begehren hin wurde vereinbart, dass Gewinne 
aus der Veräusserung von Anteilen an einer Gesellschaft 
im Ansässigkeitsstaat dieser Gesellschaft mit 10 % be-
steuert werden können. Ausgenommen sind Gewinne aus 
der Veräusserung von Aktien einer börsenkotierten Ge-
sellschaft, Veräusserungsgewinne von Banken, Versi-
cherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen so-
wie – unter gewissen Voraussetzungen – Veräusserungs-
gewinne im Rahmen von konzerninternen Umstrukturie-
rungen. Der Informationsaustausch wurde ausgeweitet 
auf Auskünfte in Betrugsfällen sowie für Holdinggesell-
schaften. Anlässlich der Unterzeichnung dieses Ände-
rungsprotokolls wird in einem Notenwechsel vereinbart 
werden, dass die Schweiz, sollte sie nach der Unterzeich-
nung dieses Änderungsprotokolls mit einem anderen 
Mitgliedstaat der OECD einen weiter gehenden Informa-
tionsaustausch vereinbaren, Verhandlungen über eine 
Gleichbehandlung Mexikos aufnehmen wird. Ausdrück-
lich ausgenommen sind jedoch weiter gehende Amtshil-
febestimmungen auf Grund besonderer Vereinbarungen 
mit Mitgliedstaaten der EU (Memorandum zum Zinsbe-
steuerungsabkommen). In einer neuen Ziff. 6 des Proto-
kolls zum Abkommen wurde eine Missbrauchsbestim-

3.2 Malta

Am 18.12.2008 wurde mit Malta ein neues Einkommens-
steuerabkommen unterzeichnet.

Bauausführungen und Montagen sowie damit zusam-
menhängende Überwachungstätigkeiten begründen eine 
Betriebstätte, wenn deren Dauer 9 Monate übersteigt. 
Für Dividenden einer schweizerischen Gesellschaft, die 
an eine in Malta ansässige Gesellschaft ausgeschüttet 
werden, die seit mindestens 2 Jahren eine direkte Betei-
ligung von mindestens 25 % am Kapital der schweize-
rischen Gesellschaft hält, sieht das Abkommen eine 
Quellensteuerbefreiung vor. Dies entspricht Art. 15 des 
Zinsbesteuerungsabkommens mit der EU. In den übrigen 
Fällen beträgt das Besteuerungsrecht der Schweiz 15 %. 
Malta erhebt keine Quellensteuer auf Dividenden. Das 
Abkommen bestätigt, dass die Steuer auf Gewinnaus-
schüttungen maltesischer Gesellschaften nicht höher 
sein darf als die Steuer auf dem erzielten Gesellschafts-
gewinn. Zinsen können im Quellenstaat mit 10 % besteu-
ert werden. Ausgenommen sind jedoch Zinsen im Zu-
sammenhang mit Kreditverkäufen und Zinszahlungen 
für ein von einer Bank gewährtes Darlehen. Übernom-
men wird im Weiteren die im Zinsbesteuerungsabkom-
men mit der EU vorgesehene Quellensteuerbefreiung für 
Zinszahlungen unter Gesellschaften, die seit mindestens 
2 Jahren durch eine direkte Beteiligung von mindestens 
25 % miteinander verbunden sind. Auch hier wird es sich 
faktisch um ein einseitiges Besteuerungsrecht der 
Schweiz handeln, weil Malta auf Zinsen, die an im Aus-
land ansässige Personen gezahlt werden, keine Quellen-
steuer erhebt. Lizenzgebühren können nur im Ansässig-
keitsstaat des Empfängers besteuert werden. Malta ver-
meidet die Doppelbesteuerung durch die Anrechnungs-
methode. Die Schweiz wendet wie üblich die Befrei-
ungsmethode mit Progressionsvorbehalt an und wird, 
sollte Malta auf Dividenden oder Zinsen eine Quellen-
steuer einführen, die pauschale Steueranrechnung ge-
währen. Weil nach maltesischem Recht gewisse im Aus-
land erzielte Einkünfte von in Malta ansässigen Personen 
in Malta nur dann der Besteuerung unterliegen, wenn sie 
nach Malta überwiesen oder dort bezogen werden, wird 
im Protokoll festgehalten, dass Entlastungen von der 
schweizerischen Steuer nur insoweit gewährt werden, als 
diese Einkünfte effektiv nach Malta überwiesen oder 
dort bezogen wurden. Vereinbart wurde ein Informati-
onsaustausch für die ordnungsgemässe Anwendung des 
Abkommens und für die Durchsetzung des unilateralen 
Rechts bei Betrugsdelikten. Auf die im Memorandum 
zum Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU vorgese-
hene Ausdehnung auf «ähnliche Delikte» wurde im ge-
genseitigen Einvernehmen verzichtet.
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mung eingefügt. Sie besteht aus der Bestimmung, die mit 
Chile vereinbart worden ist,31 ergänzt durch eine Be-
schränkung der Abkommensberechtigung für gewisse 
Gesellschaften, die von im anderen Vertragsstaat ansäs-
sigen Personen beherrscht werden.

3.4 Pakistan

Das am 19.7.2005 unterzeichnete, revidierte Einkom-
menssteuerabkommen mit Pakistan32 ist am 24.11.2008 
in Kraft getreten. Die Bestimmungen dieses Abkommens 
finden Anwendung ab dem Beginn des auf das Inkrafttre-
ten folgenden Steuerjahres, d. h. in der Schweiz ab dem 
1.1.2009 und in Pakistan ab dem 1.7.2009.

31 S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/3, Abschn. 3.1, FStR 2007/3, 
254.

32 S. Gesetzgebungs-Agenda 2005/4, Abschn. 3, FStR 2007/3, 
313.
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